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1. Hintergrund und Evaluationsauftrag

1. Hintergrund und Evaluationsauftrag

Das Saarlandische Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz (STFLG) zielt darauf ab, Wettbewerbsverzerrun-
gen im Zusammenhang mit 6ffentlichen Auftragen und Konzessionen entgegenzuwirken, die durch die
Beschaftigung von untertariflich bezahlten Niedriglohnkraften entstehen. Es soll einen wirksamen Bei-
trag zum Schutz der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leisten. Zudem sollen ein un-
fairer Unterbietungs- und Verdrangungswettbewerb verhindert sowie die sozialen Sicherungssysteme
stabilisiert werden (§ 1 Abs. 1 STFLG). Dartiber hinaus wird mit dem STFLG angestrebt, einen Preis-
wettbewerb Uber die Lohnkosten zulasten der Qualitat der Dienstleistungen und der Arbeitsbedingun-
gen der Beschaftigten zu verhindern. Der Staat soll als 6ffentlicher Auftraggeber seiner besonderen
Vorbildrolle gerecht werden, indem er Steuergelder verantwortungsvoll verwendet und auch soziale
Kriterien bericksichtigt (Landtag des Saarlandes 2021). Das Gesetz hat die seit 2013 bestehende Vor-
gangerregelung, das Saarlandische Tariftreuegesetz (STTG), zum 17. Dezember 2021 abgelost.

Das STFLG zeichnet sich durch die Besonderheit aus, dass offentliche Auftrage im Bereich von Bau-,
Liefer- und Dienstleistungen ab einem geschatzten Auftragswert von 25.000 Euro netto nur an Unter-
nehmen vergeben werden diirfen, die sich verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
bei der Ausfiihrung der Leistung bestimmte Arbeitsbedingungen zu gewdahren, die in einer branchen-
bezogenen, jeweils einschldgigen Rechtsverordnung festgeschrieben sind. Diese Rechtsverordnungen
spiegeln die maligeblichen Kernarbeitsbedingungen der geltenden Branchentarifvertrage mit tariffa-
higen Gewerkschaften wider. GemaR § 16 STFLG hat das zustdandige Ministerium fir Arbeit, Soziales,
Familie und Gesundheit (MASFG) innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten der Regelungen deren
Anwendung und Wirksamkeit zu evaluieren. Mit dieser Evaluation wurde das Saarbriicker Institut fur
Sozialforschung und Sozialwirtschaft e.V. (iso) am 14. Juli 2025 beauftragt.

Fiir die Evaluation des STLFG standen vor allem die Anwendung des Gesetzes in der Praxis, die Kon-
trolle der Einhaltung der Regelungen und ihre Wirksamkeit aus Sicht der beteiligten Akteure im Mit-
telpunkt. Sie richtete den Fokus dabei vor allem auf folgende Bereiche:

- die Umsetzung des Gesetzes innerhalb der Verwaltung des MASFG,

- die Entwicklung des Vergabegeschehens seit Inkrafttreten des STFLG,

— die praktische Handhabung der Vorgaben des STFLG bei den Vergabebehorden,

— die Priifprozesse und die Ergebnisse der ,Priifbehorde Tariftreue”,

— die Erfahrungen und die Akzeptanz der Regelungen bei den Vergabestellen und den teilneh-
menden Unternehmen sowie bei den Sozialpartnern.

Die Fragestellungen fir die Evaluation wurden im Zuge der Vergabe durch das MASFG in einer Leis-
tungsbeschreibung detailliert formuliert. Die in diesem Bericht dargelegten Ergebnisse griinden sich
zum einen auf die Auswertung von Daten und Dokumenten zum Vergabe- und Priifgeschehen, die sei-
tens des MASFG zur Verfligung gestellt wurden. Zum anderen wurden qualitative Interviews und stan-
dardisierte Befragungen von Akteuren aus dem MASFG, von Vergabestellen, Sozialpartnern sowie von
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1. Hintergrund und Evaluationsauftrag

Unternehmen, die einen offentlichen Auftrag erhalten haben, durchgefihrt. Wir danken allen Inter-
viewpartnerinnen und -partnern sowie allen Personen in den Vergabestellen und in den Unternehmen,
die an den Befragungen mitgewirkt haben, flr ihre Auskunftsbereitschaft und die damit verbundene

Unterstlitzung der Evaluation.

Der vorliegende Bericht ist wie folgt aufgebaut: Zunachst werden die Bemiihungen der verschiedenen
Bundesldnder als Uberblick dargestellt, um aufzuzeigen, in welchem politischen und legislativen Kon-
text sich das STFLG bewegt und an welchen Punkten es sich von den Regelungen in anderen Landern
sowie von den geplanten Regelungen im Bundestariftreuegesetz abhebt. Daran schlieRt sich nach einer
Erlauterung des methodischen Vorgehens die Darstellung der Genese und der Funktionsweise des
STFLG an. Die Entwicklung der Vergabeprozesse innerhalb des Geltungszeitraums des STFLG wird im
Anschluss skizziert, bevor die Handhabbarkeit und Wirksamkeit der Regelungen aus Sicht der Akteure
sowie die Arbeit der Priifbehorde Tariftreue dargestellt werden. Der Bericht schlie8t mit einer zusam-
menfassenden Betrachtung und Handlungsempfehlungen zu Verbesserungen und zur Weiterentwick-
lung des STFLG.

2 | iso-Institut — Evaluationsbericht STFLG 2026



2. Einrichtung von Tariftreueregelungen in den Landern und im Bund

2. Einrichtung von Tariftreueregelungen in den Landern und im
Bund

Die Bemihungen, Mindeststandards zur Entlohnung und zu weiteren Arbeitsbedingungen bei der
Vergabe offentlicher Auftrage gesetzlich zu verankern, reichen in Deutschland rund ein Vierteljahrhun-
dert zurlick. Anfang der 2000er Jahre flihrten mehrere Bundeslander gesetzliche Vorgaben ein, die die
Vergabe offentlicher Auftrdge an die Zahlung der in ortsiiblichen Tarifvertragen festgelegten Lohne
banden. Hintergrund war damals unter anderem die seit Mitte der 1990er Jahre verstarkt zu beobach-
tende Abnahme der Tarifbindung, die sich bis heute fortgesetzt hat (vgl. Schulten, Pawicki 2008;
Libker, Schulten 2024). Als Folge wurden negative Wirkungen fiir die Beschaftigten, aber auch fir die
tarifgebundenen Unternehmen kritisiert. Diese hatten im Wettbewerb um 6ffentliche Auftrage das
Nachsehen gegeniiber solchen Unternehmen, die auf eine Reduzierung der Arbeitskosten {iber ,Lohn-
dumping” setzten. Die Verwirklichung des europdischen Binnenmarktes und der Dienstleistungsfrei-
heit verstarkte die Dynamiken in diesem Bereich.

Eine mogliche politische Option, diese Problematik zu adressieren, ist die Schaffung von Tariftreuere-
gelungen, die bei der Vergabe offentlicher Auftrage zugrunde gelegt werden. Der Staat nutzt dabei
seine Marktmacht als 6ffentlicher Auftraggeber und koppelt die Vergabe von Auftragen an die Einhal-
tung tariflicher Standards bzw. von Mindeststandards an Arbeitsbedingungen. Dahinter steht das Ziel,
Wettbewerbsverzerrungen Uber Arbeitskosten-Dumping zu begrenzen und den Wettbewerb um 6f-
fentliche Auftrage starker auf die Qualitat der Leistungen auszurichten. Ohne solche Vorgaben, so das
Argument, wiirde die Logik des glinstigsten Angebots den nicht tarifgebundenen Unternehmen struk-
turelle Vorteile verschaffen und die Erosion des Tarifvertragssystems vorantreiben (Schulten, Pawicki
2008).

2.1 Nationale und EU-weite Rechtsetzung und Rechtsprechung als Rahmen fiir
Tariftreueregelungen

Die RechtmaRigkeit von Tariftreueregelungen ist Gegenstand zahlreicher juristischer Verfahren gewe-
sen, die im Laufe der Zeit unterschiedliche Akzente gesetzt haben. Das Bundesverfassungsgericht ur-
teilte bereits im Jahr 2006 anlasslich einer Klage gegen die Regelungen des Berliner Vergabegesetzes,
dass Tariftreueklauseln — gemessen am Mal3stab der Grundrechte im Grundgesetz — mit der Verfas-
sung vereinbar seien. Die Grundrechte der Berufsfreiheit und der Koalitionsfreiheit wiirden nicht un-
zulassig beschrankt (BVerfG, 1 BvL 4/00). Die Tariftreueregelung diene vielmehr ,auch der Erhaltung
als wiinschenswert angesehener sozialer Standards und der Entlastung der bei hoher Arbeitslosigkeit
oder bei niedrigen Lohnen verstarkt in Anspruch genommenen Systeme der sozialen Sicherheit”
(BVerfG, 1 BvL 4/00, Rn. 87).

Zu anderen Schliissen kam in den 2000er Jahren die EU-Rechtsprechung liber eine wettbewerbsrecht-
liche Argumentation. Im Zuge des so genannten ,,Riiffert-Urteil“ (Rs. C-346/06) entschied der Europi-
ische Gerichtshof (EuGH) im Jahr 2008, dass Staaten bei 6ffentlichen Auftrdgen Tariftreueklauseln, die
Uber die Mindeststandards der Arbeitnehmer-Entsenderichtlinie hinausgehen, nicht vorschreiben diir-
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2. Einrichtung von Tariftreueregelungen in den Landern und im Bund

fen, da dies den freien Dienstleistungsverkehr (Art. 49 EGV, neu Art. 56 AEUV) behindere. Dabei ge-
wichtete die Rechtsprechung die Verwirklichung des europdischen Binnenmarktes héher als den
Schutz von Arbeitnehmerrechten. Der Wettbewerbsvorteil von Unternehmen, die nicht tarifgebunde-
nen sind bzw. nach den Standards anderer EU-Mitgliedslander zahlen, wurde als ein Element der
Grundfreiheiten interpretiert, die der Verwirklichung des Binnenmarktes dienen (Last, Ddhne 2008).
Tariftreuevorgaben blieben nur zuldssig, wenn sie an Tarifvertrage anknlpften, die auf der Basis des
Arbeitnehmerentsendegesetzes durch das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales fir allgemein-
verbindlich erklart worden waren. Daneben konnten Mindestbedingungen bei 6ffentlichen Vergaben
dann vorgegeben werden, wenn sie in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften festgelegt waren. Vor
diesem Hintergrund gewann die politische Diskussion um die Einflihrung eines gesetzlichen Mindest-
lohnes an Auftrieb.

Im Rahmen der EU-Rechtsprechung wurden in den 2010er Jahren die politischen Spielrdume fiir die
Gestaltung von Tariftreueregelungen wieder erweitert. So bestatigte der EuGH in der Rechtssache ,,Re-
gioPost”“ vom 17. November 2015 die Vereinbarkeit vergabespezifischer Mindestlohne mit dem Uni-
onsrecht. Die Umsetzung der EuGH-Rechtsprechung im Rahmen der Vergaberechtsreform 2016 sowie
die Neufassung der Entsenderichtlinie stellten tberdies die Pflicht zur Einhaltung arbeitsrechtlicher,
sozialer und umweltrechtlicher Vorgaben bei der Auftragsausfiihrung gleichberechtigt neben die Kri-
terien der Qualitat und der Wirtschaftlichkeit (Krause 2019). Diese Entwicklung markierte einen signi-
fikanten Wandel im Vergleich zur vormaligen Dominanz wettbewerblich orientierter Normierungen.
So haben sich Tariftreue und Mindestentgeltvorgaben in der Vergabe 6ffentlicher Auftrage seit Anfang
der 2000er Jahre von einer rechtlich umstrittenen Option zu einem unionsrechtlich abgesicherten In-
strument entwickelt.

2.2 Tariftreueregelungen in den Bundesldndern

Vor dem Hintergrund der erweiterten rechtlichen Spielrdume fiihrten viele Bundeslander vergabespe-
zifische Mindestléhne ein (vgl. Nassibi et al. 2016). So verfligten Anfang 2016 zwoélf der sechzehn Bun-
deslander Gber Regelungen mit eigenstandig festgelegten Mindestlohnen. Im Jahr 2015 wurde in
Deutschland zudem mit dem Mindestlohngesetz (MiLoG) eine bundesweite Lohnuntergrenze geschaf-
fen (Klocke 2021). Teilweise blieben die landerspezifischen Vorgaben aber iber dem bundesweiten
gesetzlichen Mindestlohn.

Die ersten Tariftreueregelungen aus den 2000er Jahren waren sektoral noch weitgehend auf den Be-
reich der Bauleistungen beschrankt, welcher aufgrund seiner Spezifika durch einen besonders starken
Preis- und Lohndruck gekennzeichnet ist. Sie wurden sukzessive auf den 6ffentlichen Personennahver-
kehr und teilweise auf weitere Dienstleistungen ausgeweitet (vgl. Schulten, Pawicki 2008). Zugleich
war der Bestand der friihen Tariftreueregelungen nicht nur juristisch umkampft, sondern auch wech-
selnden politischen Mehrheiten unterworfen. So wurde beispielsweise in Niedersachsen das Landes-
vergabegesetz 2005 revidiert und der Geltungsbereich wieder eingeengt, indem der OPV aus der Ta-
riftreueregelung herausgenommen wurde (LVergabeG, 2005). In Nordrhein-Westfalen wurde das 2002
eingeflhrte Tariftreuegesetz (TariftG NRW, 2002) vier Jahre spater nach einem Regierungswechsel
vollstandig aufgehoben.

4 | iso-Institut — Evaluationsbericht STFLG 2026



2. Einrichtung von Tariftreueregelungen in den Landern und im Bund

In den Jahren 2009 bis 2019 wurden die Tariftreueregelungen in den Bundeslandern gestarkt und aus-
gebaut. Im Saarland wurde das Saarldndische Vergabe- und Tariftreuegesetz (SVTTG) im September
2010 beschlossen und im Februar 2013 zum Saarldndischen Tariftreuegesetz (STTG) weiterentwickelt.
In diesem Zuge wurde eine unabhédngige Priifbehérde eingefiihrt und die Sanktionen bei VerstoRen
verscharft. Bis 2019 verfligten somit 14 der 16 Bundeslander liber eigene Tariftreue- oder vergabespe-
zifische Mindestlohnregelungen. In Bayern gibt es seit 2020 lediglich eine Verwaltungsvorschrift zum
offentlichen Auftragswesen, die staatliche Auftraggeber dazu verpflichtet, in den Vergabeunterlagen
Klauseln zur Einhaltung des MiLoG vorzusehen. Sachsen hat zwar ein Vergabegesetz, dieses enthalt
jedoch keine Tariftreue- oder Mindestentgeltvorschriften.

Seit Anfang der 2020er Jahre kam es zu weiteren Reformbestrebungen. So wurde im Zuge einer Neu-
fassung des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetzes (BerlAVG, 2020) soziale, arbeitsmarkt- und
umweltpolitische Vorgaben, einschlieRlich eines vergabespezifischen Mindestlohns, deutlich gestarkt
und im Jahr 2022 durch 6kologische Kriterien ergénzt. In Bremen wurden im Jahr 2023 mit der Ande-
rung des Tariftreue- und Vergabegesetz Mindestentgelte fiir spezifische Tatigkeiten eingefihrt
(BremTtVG, 2023). Das Thiiringer Vergabegesetz wurde durch ein Anderungsgesetz Ende 2023
(TharVgG, 2023) mit dem Ziel des Blirokratieabbaus, der Erhéhung der Wertgrenzen und der dynami-
schen Kopplung an den Bundesmindestlohn reformiert. Demnach soll der vergabespezifische Mindest-
lohn dauerhaft mindestens 1,50 Euro Gber dem bundesweiten gesetzlichen Mindestlohn liegen. In
diese Zeit fallt auch die Einfiihrung des Saarldandischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes Ende
2021. Hierbei fulen die Tariftreuebedingungen erstmals auf Rechtsverordnungen, die tarifliche Kern-
arbeitsbedingungen fir die 6ffentlichen Vergaben zugrunde legen und die Verpflichtung zur Einhal-
tung dieser Bedingungen zu einem Vertragsbestandteil zwischen 6ffentlichem Auftraggeber und Auf-
tragnehmer machen.

2.3 Die Regelungen zur Tariftreue in vergleichender Betrachtung

In Deutschland verfiigen 14 der 16 Lander {iber ein eigenstandiges Tariftreuegesetz bzw. eine Tariftreu-
eregelung im Rahmen eines Landesvergabegesetzes. In vier Bundeslandern (Hamburg, Hessen, Nie-
dersachsen und Nordrhein-Westfalen) befinden sich die Tariftreueregelungen derzeit in Uberarbei-
tung (Jaehrling, Schulten 2026). Insgesamt gibt es eine deutliche Varianz in der rechtlichen Ausgestal-
tung und damit in den konkreten Steuerungswirkungen der einzelnen foéderalen Regelungen.

Tatsichliche Tariftreueregelungen gibt es (iberwiegend fiir den Bereich des Offentlichen Personenver-
kehrs (OPV), der eine europarechtliche Sonderstellung innehat. Die Linder bestimmen in einem jeweils
beschriebenen Verfahren, wie reprasentative Tarifvertrage ermittelt werden. Diese geben die Arbeits-
bedingungen vor, die fiir Ausschreibungen zugrunde zu legen sind. Dadurch werden im Rahmen von
Vergaben Tarifregelungen fiir den OPV konstituiert, die ansonsten keine Wirkung entfalten wiirden.
Eine solche ,echte” Tariftreueregelung gibt es fiir den Bereich des OPV in 13 Bundeslandern. Es fehlen
lediglich Bayern, Hamburg und Sachsen.

Hinzu kommen in den Landesvergabe- und Tariftreuegesetzen in unterschiedlichen Umfang Verweise
auf bundesgesetzliche Regelungen zur Einhaltung von Mindestentgelten. Dazu zdhlen das Mindest-
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lohngesetz (MiLoG), das Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) mit den fiir bestimmte Branchen gel-
tenden Tarifvertragen und das Tarifvertragsgesetz (TVG) mit den danach allgemeinverbindlich erklar-
ten Tarifvertragen. Dabei handelt es sich um Regelungen, die unabhangig von den Landesgesetzen
gelten und wirken. Durch die vorgeschriebene Einbindung im Rahmen von Vergabeverfahren, wird die
Zahlung der jeweiligen Mindestentgelte an die Mitarbeitenden aber zum Vertragsbestandteil gemacht.
Der Auftraggeber erhilt Gber den Vergabevertrag auflerdem Kontrollrechte und es werden Vertrags-
strafen, aber auch ein aullerordentliches Kiindigungsrecht oder die Mdoglichkeit zum Ausschluss von
zuklinftigen Vergabeverfahren vereinbart. Dadurch kénnen die Auftraggeber selbst tatig werden und
Konsequenzen durchsetzen. Sie sind also im Falle der Nichteinhaltung von geltenden Entgeltregelun-
gen nicht nur auf das Tatigwerden beispielsweise der Zollbeh6rde angewiesen.

Abbildung 1: (Deklaratorische) Tariftreueregelungen in den Bundesléndern

Bundesland 5:::::;:‘:;%":\; AENtG MiLoG VG
Baden-Wurttemberg X X X -
Bayern - X X -
Berlin X X X X
Brandenburg X X X X
Bremen X - X X
Hamburg - X X -
Hessen X X X X
Mecklenburg-Vorpommern X X - X
Niedersachsen X X X -
NRW X X X X
Rheinland-Pfalz X X X -
Saarland X X X X
Sachsen - - - -
Sachsen-Anhalt X X - X
Schleswig-Holstein X - - -
Tharingen X X - X
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Dariiber hinaus wurden in einigen Bundeslandern in den Vergabe- und Tariflohngesetzen vergabebe-
zogene Mindestlohne festgesetzt, welche nur im Rahmen von Vergabeverfahren gelten. So muss bei-
spielsweise Berlin den Mitarbeitenden der Verwaltung oder Landeseigenen Unternehmen seit 1. Ja-
nuar 2026 14,84 Euro Mindestlohn zahlen. Bei Vergaben wird von den Bietern aber nur die Zahlung
eines Mindestentgelts von 13,69 Euro verlangt. Dieser vergabespezifische Mindestlohn entfaltet aller-
dings keine Wirkung mehr, da der Mindestlohn nach MiLoG dariber liegt und alternativ tGber die ver-
tragliche Einbindung gilt. Gleiches gilt fiir Brandenburg und Rheinland-Pfalz. Der vergabespezifische
Mindestlohn wird in den Landern Uber verschiedene Mechanismen und in unterschiedlich grof3en Ab-
standen angepasst. In Thiringen soll er mindestens 1,50 Euro iber dem bundesweiten Mindestlohn
nach dem MilLoG von derzeit 13,90 Euro liegen. Eine Aktualisierung fiir 2026 steht hier noch aus.

Abbildung 2: Vergabespezifischer Mindestlohn, Stand 26.02.2026

Bundesland Vergabemindestlohn
Rheinland-Pfalz 8,90 €
Brandenburg 13,00 €
Berlin 13,69€
Mecklenburg-Vorpommern 13,98 €
Bremen 14,28 €
Tharingen 14,32 €
Sachsen-Anhalt 15,49€

Der (vergabespezifische) Mindestlohn kommt immer dann zum Tragen, wenn es keine anderen Rege-
lungen im Vergabe- oder Tariftreuegesetz gibt, die zu einem besseren Entgelt fihren.

In sechs Bundesldndern gibt es sogenannte konstitutive Tariftreueregelungen neben denen zum OPV.
Hier wird im Rahmen von Vergaben die Einhaltung von tarifvertraglichen Bestimmungen vorgeschrie-
ben, die bei der Auftragsausfiihrung auch von nicht-tarifgebundenen Unternehmen einzuhalten sind.
Zu diesen Landen zahlen Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen-Anhalt und
Thiringen. Uberwiegend werden diese Vorgaben, wie auch fiir den Bereich des OPV, (iber représenta-
tive Tarifvertrdge realisiert. Lediglich im Saarland und in Mecklenburg-Vorpommern werden Kernar-
beitsbedingungen anhand bestehender Tarifvertrage fir die jeweiligen Branchen bestimmt und tber
Rechtsverordnungen festgelegt.

Die Anwendung dieser Tariftreueregelungen wird in unterschiedlichem Malle wieder eingeschrankt,
so zum Beispiel Uber Schwellenwerte, ab denen die Regelungen liberhaupt zum Tragen kommen sol-
len. Diese liegen zwischen 3.000 Euro in Bremen fiir Dienstleistungen und 120.000 Euro in Sachsen-
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Anhalt fiir Bauleistungen. Hinzu kommt, dass in Bremen, Sachsen-Anhalt und Thiiringen fiir Lieferleis-
tungen die beschriebenen Tariftreueregelungen von der Geltung ausgenommen sind. AuBerdem ist in
Thiringen fiir Kommunen die Anwendung nicht verpflichtend.

Abbildung 3: Schwellenwerte und echte Tariftreueregelungen

Schwellen- Schwellen- | Schwellen- echte Tarif-
Bundesland wert Bauleis- | wert Liefer- | wert Dienst- treue Priifinstanz
tungen leistungen | leistungen
. reprasentativer | zentrale Kon-
Berlin 50.000 € 10.000 € 10.000 € )
Tarifvertrag trollgruppe
Bremen 5.000€ - 3.000€ ma.Bgebllcher S.onderkommls—
Tarifvertrag sion
Auftraggeber
. selbst, kann auf
Mecklenburg- 50.000 € 10.000 € 10.000€ | Kernarbeitsbe- | o e Stelle
Vorpommern dingungen N
Ubertragen wer-
den
Saarland 25.000€ | 25.000€ 25.000€ | crmarbeitsbe- ) Prufbehorde Ta-
dingungen riftreue
Sachsen- . reprasentativer | Nur Auftragge-
Anhalt 120.000€ 40.000¢€ Tarifvertrag ber selbst
Thiiringen 75.000 € K 30.000 € rep.rasentatwer Nur Auftragge-
Tarifvertrag ber selbst

Die Regelungen in den Bundesldandern unterscheiden sich auch in Bezug auf die Kontrollrechte zur Ein-
haltung der ,echten” Tariftreueregelungen. In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thi-
ringen liegen diese lediglich beim Auftraggeber, wobei das Tariftreue- und Vergabegesetz in Mecklen-
burg-Vorpommern die Ubertragung der Kontrollrechte auf eine andere Stelle erméglicht. In Berlin gibt
es eine zentrale Kontrollgruppe, die den 6ffentlichen Auftraggeber bei stichprobenartigen Kontrollen
unterstitzt, Vor-Ort-Kontrollen durchfihren kann und bei VerstéRen Handlungsempfehlungen gibt. In
Bremen und im Saarland wurden die Sonderkommission bzw. die Priifbehérde Tariftreue eingerichtet,
die eigenstandig fir Stichproben Vor-Ort-Kontrollen durchfiihren und Sanktionsempfehlungen gegen-
Gber dem Auftraggeber aussprechen (Sonderkommission Mindestentgelt 2025). Fiir einige Bundeslan-
der liegen Evaluationen der Tariftreueregelungen vor.!

* In Bremen, Sachsen-Anhalt und Thiiringen wurden zwar Schwellenwerte fiir Lieferleistungen in Héhe der
Schwellenwerte fiir Dienstleistungen festgesetzt. Diese finden aber fir die Umsetzung von Tariftreueregelungen
keine Anwendung.

Lvgl. Wegweiser (2024); Kienbaum (2022); Kienbaum (2019); Wegweiser (2017); Niedersichsisches Ministerium
flr Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (2016); Wegweiser (2016); Wegweiser (0. J.); Dorschfeld et al. (2015); Landtag
Rheinland-Pfalz (2015); Wegweiser (2015).
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2.4 Planungen fiir ein Tariftreuegesetz auf Bundesebene

Auf der Bundesebene reichen die Bemiihungen um die Einflhrung von Tariftreueregelungen ebenfalls
weit zuriick. Bereits im Jahr 2002 legte die damalige rot-griine Bundesregierung einen Entwurf fir ein
Bundestariftreuegesetz vor, der jedoch im Bundesrat scheiterte (Hartwich 2002). Knapp 20 Jahre spa-
ter hatte die Ampel-Regierung das Ziel der Starkung der Tarifbindung wieder aufgenommen, indem sie
»die offentliche Auftragsvergabe des Bundes an die Einhaltung eines reprasentativen Tarifvertrages
der jeweiligen Branche...” binden wollte (SPD, Biindnis 90/Die Griinen und FDP 2021). Ein entsprechen-
der Gesetzentwurf gelangte allerdings nicht mehr in den Bundestag. Nach dem Scheitern der Koalition
Ubernahm die neue Koalition aus SPD und CDU/CSU das Ziel einer héheren Tarifbindung (vgl. CDU/CSU
und SPD 2025). Dieses Ziel konkretisiert sich im Entwurf zum Bundestariftreuegesetz der, in der Fas-
sung der Beschlussempfehlung des Ausschusses fiir Arbeit und Soziales, am 26. Februar 2026 verab-
schiedet wurde.

Das Gesetz sieht vor, die Vergabe und Ausfiihrung 6ffentlicher Dienstleistungs- und Bauauftrage sowie
Konzessionen des Bundes ab einem geschatzten Auftragswert von 50.000 Euro (ohne Umsatzsteuer)
an Tariftreuepflichten zu binden.? Auftragnehmer miissen den Beschiftigten, die sie fiir die Leistungs-
erbringung einsetzen, dem Entwurf zu Folge mindestens die in einschlagigen Rechtsverordnungen des
Bundesministeriums flir Arbeit und Soziales festgelegten Arbeitsbedingungen gewahren. Eine neu ein-
zurichtende Priifstelle Bundestariftreue kontrolliert die Einhaltung der tarifvertraglichen Bedingungen,
stellt VerstoRe fest und spricht beziglich der Sanktionierung Empfehlungen an die Bundesbehorde
aus, die als Auftraggeber fungiert. Dieses Verfahren lehnt sich an die Ausgestaltung des saarlandischen
Tariftreue- und Fair-Lohn-Gesetzes an. Die Rechtsverordnungen sollen allerdings nicht von Amts we-
gen, sondern nur auf Antrag der Tarifvertragsparteien erlassen werden. Zudem ist fiir den Auftragneh-
mer jeweils die Rechtsverordnung einschlagig, unter deren raumlichen und fachlichen Anwendungs-
bereich er fallt. Auf den Auftragsgegenstand kommt es nicht an. Das Gesetz soll zudem eine Zertifizie-
rung der Auftragnehmer erméglichen, wodurch die Erfillung der Anforderungen der einschlagigen
Rechtsverordnung langerfristig nachgewiesen werden kann. Neu ist auch ein gesetzlicher Anspruch fur
die eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Gewahrung der einschlagigen tarifvertrag-
lichen Arbeitsbedingungen gegen ihren Arbeitgeber, das heiRt, diese sollen vor den Arbeitsgerichten
eingeklagt werden kdnnen (Deutscher Bundestag 2025a; Deutscher Bundestag 2026a).

Die offentliche Debatte um das Bundestariftreuegesetz ist von einem Spannungsverhaltnis zwischen
der mit dem Gesetz beabsichtigten Starkung der Tarifbindung und der Sorge vor Eingriffen in die Tarif-
autonomie und die unternehmerische Freiheit sowie vor der Entstehung zusatzlicher Birokratie ge-
pragt. Aus Sicht von arbeitnehmernahen Vereinigungen wird der Gesetzentwurf grundsatzlich als wich-
tiger Schritt zur Absicherung tariflicher Arbeitsbedingungen bei Bundesauftragen und als Beitrag zur
Starkung der Tarifbindung und zur Einddmmung von Lohndumping bewertet (DGB 2025; GEW 2025).
Gleichzeitig kritisieren die Organisationen jedoch die Durchsetzungsmechanismen als zu schwach, ins-
besondere, weil Kontrollen nur anlassbezogen durchgefiihrt werden sollen, eigenstéandige Nachweis-
pflichten fiir Sub- und Verleihunternehmen fehlen (ebenda). Der Schwellenwert von 50.000 Euro wird

2 Lieferauftrige wurden auf Empfehlung des Ausschusses fiir Arbeit und Soziales aus dem Geltungsbereich des
Bundestariftreuegesetzes herausgenommen.
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Uberdies als zu hoch bewertet (Arbeitnehmerkammer Bremen, Arbeitskammer des Saarlandes 2025).
Kritisch gesehen wird zudem die Sonderstellung der Beschaffungen fiir die Bundeswehr. Diese sollen
bis Ende 2032 vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen werden. Damit wiirde ein beson-
ders wachstumsstarkes Investitionsfeld nicht zur Durchsetzung tariflicher Standards beitragen
(ebenda).

Demgegeniiber stehen die Arbeitgeberverbiande dem geplanten Bundestariftreuegesetz insgesamt
deutlich kritisch bis ablehnend gegeniiber. So verweist die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeit-
geberverbdnde (BDA) auf die eigenstandige verfassungsrechtliche Stellung der Tarifautonomie und ar-
gumentiert, dass staatliche Vorgaben zur Anwendung bestimmter Tarifvertrage die Rollenverteilung
zwischen Staat und Sozialpartnern unterlaufen wiirden. Eine gesetzliche Bindung 6ffentlicher Auftrage
an reprasentative Tarifvertrage konnte die Tarifbindung letztlich schwachen. Denn dadurch seien die
Anreize der Tarifpartner zur autonomen Aushandlung kollektiver Regelungen geschwacht und Unter-
nehmen wiéren faktisch zur Ubernahme fremder Tarifwerke verpflichtet (BDA o. J.). In eine dhnliche
Richtung argumentiert die Vereinigung , Die Familienunternehmer” und verweist darauf, dass zusatz-
liche Auflagen, Nachweise und Priifmechanismen insbesondere mittelstandische Betriebe davon ab-
halten kdnnten, an Vergabeverfahren teilzunehmen (Die Familienunternehmer 2025). Ergdnzend be-
zweifeln sowohl der BDA als auch die Familienunternehmer die Verfassungs- und Unionsrechtskonfor-
mitat von Tariftreuevorgaben und verweisen auf mogliche Konflikte mit Grundrechten sowie mit dem
europaischen Vergaberecht.

In der ersten Lesung zum Bundestariftreuegesetz am 10. Oktober 2025 stieR das Vorhaben im Bundes-
tag auf grundsatzliche Zustimmung aller Fraktionen aulRer der AfD, wobei insbesondere der Schwel-
lenwert, die Blrokratiebelastung und die Ausnahmen kontrovers diskutiert wurden (Deutscher Bun-
destag 2025b). In zweiter und dritter Lesung stimmte der Bundestag am 26. Februar 2026 auf Grund-
lage der Beschlussempfehlung des Ausschusses fiir Arbeit und Soziales dem eingebrachten Gesetzent-
wurf zu. Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates (Deutscher Bundestag 2026b).
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Bei der Evaluation eines Programms, einer Mallnahme oder der Umsetzung einer gesetzlichen Neure-
gelung kdnnen die analytischen Schwerpunkte der Betrachtung sehr unterschiedlich gesetzt werden.
In der Regel stehen die Wirkungen und Effekte der zu evaluierenden MalRnahme und der Grad ihrer
Zielerreichung im Mittelpunkt. Ebenso jedoch kénnen auch die Prozesse und Aktivitdten, die zur Ziel-
erreichung beigetragen haben, sowie ihre Gelingensbedingungen in den Fokus riicken. Es ergeben sich
daraus unterschiedliche Evaluationsperspektiven: Wahrend sich die Analyse der Zielerreichung (sum-
mative Evaluation) mit der Frage beschéftigt, ob und in welchem Male Ziele, z. B. die Verbesserung
von Arbeitsbedingungen oder die Tarifbindung von Unternehmen, erreicht werden, stellt die Analyse
der Implementierung und Wirkweise (Prozessevaluation) die Frage, wie und auf welche Weise diese
Ziele realisiert werden konnten (Deutsche Gesellschaft fiir Evaluation 2017). Die prozessbezogene Eva-
luation richtet somit den Blick auf die praktische Umsetzung des STLFG innerhalb der Landesverwal-
tung und bei den Vergabestellen sowie auf die Arbeit der Prifbehorde Tariftreue und auf die Hand-
habbarkeit der Vorgaben in den Unternehmen. Laut § 16 STFLG sollen bei der Evaluation sowohl die
Anwendung der Regelungen in der Praxis als auch ihre Wirksamkeit betrachtet werden — es sollen also
beide Evaluationsperspektiven zugrunde gelegt werden. Dies war bei der Entwicklung des methodi-
schen Designs und der Erhebungsinstrumente zu bericksichtigen.

Der Betrachtungszeitraum der Evaluation bezieht sich auf die Geltungsdauer des STFLG seit Inkrafttre-
ten des Gesetzes am 17.12.2021 bis zum 31.8.2025. Bis zu diesem Zeitpunkt lagen Rechtsverordnun-
gen fur 14 Branchenbereiche vor.

Die methodische Umsetzung der Evaluation war in mehrfacher Hinsicht herausfordernd. Zum einen
waren entlang der Vorgaben der Leistungsbeschreibung eine Vielzahl an Fragestellungen mit einem
teilweise hohen Komplexitdtsgrad zu beantworten. Zum anderen sollten 6ffentliche Auftraggeber, Un-
ternehmen, die Priifbehérde sowie Expertinnen und Experten von Verbanden — also eine Vielzahl von
Akteuren —in die empirischen Erhebungen einbezogen werden. SchlielRlich stand fiir die Durchfiihrung
des Evaluationsauftrags nur ein eng gefasstes Zeitkorsett von 5,5 Monaten zwischen Projektstart und
Abgabe des Berichtsentwurfes zur Verfligung. In der Umsetzung der Evaluation wurde ein Mixed-Me-
thods-Design gewahlt, das qualitative und quantitative Methoden kombiniert. Angesichts der knappen
zeitlichen Ressourcen war fiir die FelderschlieBung, z. B. fiir den Zugang zu den Auftraggebern und
Auftragnehmern (iber die Kontaktdaten der Vergabemitteilungen, eine enge Zusammenarbeit mit dem
MASFG erforderlich. Im Folgenden werden die durchgefiihrten Arbeitsschritte und Erhebungsmetho-
den erldutert.

3.1 Dokumentenanalyse

Externe Daten und Dokumente wurden fiir verschiedene Zwecke in die Analysen dieser Evaluation ein-
bezogen. So wurden zur Darstellung der Entwicklungen im Politikfeld der Tariftreue-Regelungen neben
wissenschaftlicher Literatur die vorliegenden Evaluationsberichte zur gesetzlichen Gestaltung in den
Landern ausgewertet. Dariiber hinaus wurden Dokumente des MASFG zum Ablauf der Priifverfahren
sowie die Handakten einzelner Priiffdlle ausgewertet, um die Arbeitsweise der Priifbehorde Tariftreue

iso-Institut — Evaluationsbericht STFLG 2026 | 11



3. Methodisches Vorgehen

nachzeichnen zu kénnen. Zur Darstellung der Entwicklung der Tarifbindung schlieflich wurden Daten
des IAB-Betriebspanels analysiert und aufbereitet.

3.2 Experteninterviews

Zundchst ging es bei der prozessbezogenen Evaluation darum, die Funktionsweise, Handhabung und
Umsetzung des Gesetzes in der Landesverwaltung und die Arbeitsweise der Priifbehérde zu verstehen
und fir die Evaluation nachvollziehbar darzustellen. Darliber hinaus musste der Tatsache Rechnung
getragen werden, dass in der Praxis das STFLG von 6ffentlichen Auftraggebern und von Unternehmen,
die sich an Vergabeverfahren beteiligen, zur Anwendung gebracht wird. Die Erfahrungen bei der Um-
setzung des Gesetzes sowie die Einschatzungen zur Akzeptanz der Regelungen bei den verschiedenen
Akteursgruppen sollten ebenfalls herausgearbeitet werden. Zu diesem Zweck wurden qualitative Ex-
perteninterviews (Bogner et al. 2002) mit Vertreterinnen und Vertretern des MASFG, der Priifbehérde
Tariftreue, mit Vergabestellen, Vertreterinnen und Vertretern kommunaler Verbande, Arbeitgeberver-
banden und Gewerkschaften durchgefiihrt. Qualitative Interviews haben den Vorteil, dass sie kom-
plexe Sachverhalte, Erfahrungen und Deutungen der Akteure aufgreifen kdnnen und so zunachst eine
»Tiefenbohrung” zur Situation in einem Handlungsfeld erlauben.

Insgesamt wurden 13 Personen aus den unterschiedlichen Bereichen in die Expertenbefragung einbe-
zogen. Die Interviews wurden zwischen dem 4.9.2025 und 22.12.2025 durchgefiihrt. Folgende Uber-
sicht zeigt die in die Befragung eingebundenen Stellen. Zum Teil wurden die gleichen Akteure zu un-
terschiedlichen Aspekten ihrer Arbeit und ihrer Einschdtzungen mehrfach befragt.

Abbildung 4: Ubersicht zu den durchgefiihrten Experteninterviews

Datum Institution Teilnehmer
04.09.2025 MASFG Referat Arbeits- und Tarifrecht 2
16.09.2025 Saarlandischer Stadte- und Gemeindetag 2
23.09.2025 Kommunale Vergabestelle 1
29.09.2025 Deutscher Gewerkschaftsbund 1
07.10.2025 Landeseigene Vergabestelle 2

Vereinigung saarlandischer Arbeitgeberverbande/ Arbeitgeber-
16.10.2025 o 3
verband des Saarlandischen Handwerks

29.10.2025 Priifbehorde Tariftreue 2
25.11.2025 Priifbehorde Tariftreue 1
22.12.2025 MASFG Referat Arbeits- und Tarifrecht 1
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Die Interviewgesprache wurden anhand eines Leitfadens durchgefiihrt und dauerten zwischen 60 und
120 Minuten. Sie wurden detailliert protokolliert und entlang der im Leitfaden formulierten Fragestel-
lungen inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Interviewgesprache waren so ausgelegt, dass die befragten
Personen ihre Erfahrungen, Deutungen und Einschdtzungen zum STFLG artikulieren konnten. Die Er-
gebnisse der Experteninterviews flossen zum einen in die Darstellung der Handhabbarkeit und Wir-
kungen des STFLG ein (vgl. Kap. 5 und 6), zum anderen wurden sie zur Prazisierung und Erganzung der
Fragebogen fir die standardisierten Befragungen genutzt. Die Darstellung der Arbeitsweise der Prif-
behorde (vgl. Kap. 8.2) basiert ebenfalls auf den Ergebnissen der Experteninterviews.

3.3 Auswertung der Meldedaten an die Priifbehorde

Um die Reichweite und die Wirkungen des STFLG nachzeichnen zu kdnnen, sollten auch die Meldeda-
ten der Vergabestellen ausgewertet werden. Grundlage dafiir ist eine Datenbank, die Auftragsverga-
ben an Unternehmen enthélt, welche von den Vergabestellen an die Prifbehérde Tariftreue gemeldet
werden missen. AuRerdem wurden von der Prifbehdrde Meldedaten zur Verfiigung gestellt, die sich
auf den Geltungszeitraum des Vorgangergesetzes STTG beziehen und punktuell zum Vergleich heran-
gezogen werden konnten.

Um eine offentliche Auftragsvergabe zu melden, nutzen die Vergabestellen seit Dezember 2013 ein
dafiir vorgesehenes Meldeformular, in das entsprechend der gesetzlichen Vorgaben die Kontaktdaten
der Vergabestelle und der beauftragten Unternehmen, auBerdem der Auftragsgegenstand, der Auf-
tragswert und der Leistungszeitraum eingetragen werden. Die Daten dieser Vergabemeldungen wur-
den in einer Datenbank fir die Jahre 2014 bis 2022 zusammengefihrt. Mit Inkrafttreten des STFLG
wurde auch das Meldeformular Gberarbeitet, was vor allem dazu gedacht war, die Zahl der Fehler in
den Meldungen zu reduzieren, die Eingaben zu vereinheitlichen und die Auswertung zu erleichtern.
Seit Januar 2023 stand das neu gefasste Meldeformular zur Verfligung und die Vergabedaten wurden
ab dieser Zeit in einer neuen Datenbank erfasst. Das neue Meldeformular enthdlt ein zusatzliches Feld
fir die Auswahl der zugrunde gelegten Rechtsverordnung. AulRerdem wird der Leistungszeitraum
durch zwei Datumsangaben ibermittelt und das Meldedatum Gbertragen. Der Gberwiegende Teil der
Eingabefelder wurde als Pflichtfeld angelegt. Insgesamt hat sich dadurch die Datenqualitat seit 2023
deutlich verbessert.

Die Meldungen fir 2022, also dem ersten Geltungsjahr des STFLG, erfolgten noch mit dem alten For-
mular. Zudem ist vor allem fiir 2022 zu beriicksichtigen, dass weiterhin Meldungen nach den Altrege-
lungen des STTG fiir im Jahr 2021 gestartete Vergabeprozesse erfolgten. Anhand der Angaben kann
jedoch nicht unterschieden werden, welches Gesetz bei der Auftragsvergabe angewendet wurde.

Die Meldedaten dienen der Priifbehorde in erster Linie zur Auswahl der zu prifenden Unternehmen.
Die Verordnung Uber ein Kontrollsystem gemalR § 13 Absatz 2 Saarlandisches Tariftreue- und Fairer-
Lohn-Gesetz sieht die Datenauswertung als solche nicht als Aufgabe der Priifbehérde vor. Dennoch
fand eine solche zu bedarfsbezogenen Anlassen statt, um Anfragen aus Politik und Presse beantworten
zu koénnen. Fir das STTG wurde auBerdem im April 2016 ein Priifbericht vorgelegt (MWAEV 2016).
Damit die Priifoehdrde Auswertungen erstellen kann, findet in gewissem Umfang eine Datenbereini-
gung statt. Das bedeutet vor allem, dass Meldungen mit einem Vergabewert von unter 25.000 Euro

iso-Institut — Evaluationsbericht STFLG 2026 | 13



3. Methodisches Vorgehen

und doppelte Meldungen geloscht werden. Die Bereinigung der Daten findet aber nicht durchgehend
systematisch statt. Daher wurde im Rahmen der Evaluation zu Beginn der Auswertung zundchst eine
umfangreiche Datenbereinigung durchgefihrt.

Um einen kompletten Datensatz fiir den Geltungszeitraum des STFLG zu erhalten, wurden zunachst
die beiden zur Verfligung gestellten Datensdtze zusammengefiihrt und die Meldungen ab Januar 2022
ermittelt. Da die Vergabemeldungen fir das Jahr 2022 noch mit dem alten Formular gemeldet wurden,
waren hier deutlich mehr fehlerhafte Eingaben vorhanden und es fehlten zum Teil das Meldedatum
oder der Leistungszeitraum. Es wurden daher alle Datensatze entfernt, denen gar kein Datum zuge-
ordnet werden konnte. Um diejenigen Falle zu berticksichtigen, die nicht mehr unter den Geltungsbe-
reich des STTG fallen, wurden nicht nur alle Meldungen geldscht, die vor Dezember 2021 erfolgten,
sondern auch alle Vergaben, deren Leistungsbeginn vor Dezember 2021 lag. Dies ergab zunachst eine
Liste mit 8.418 Eintragen mit Meldedatum im Zeitraum von Dezember 2021 bis August 2025.

In einem mehrstufigen Verfahren wurde der Datensatz anschliefend von doppelten Meldungen berei-
nigt. Diese resultierten insbesondere aus Korrekturmeldungen der Vergabestellen, Testmeldungen so-
wie Mehrfachmeldungen aufgrund technischer Fehler. Zu doppelten Meldungen kam offenbar auch
im Kontext von Personalwechseln bei den Vergabestellen, wenn Unsicherheiten dariiber bestanden,
ob eine Meldung bereits erfolgt war. Diese mehrfach vorhandenen Datensatze wurden im Rahmen der
Datenbereinigung ermittelt und geldscht. Bei unklarer Informationslage bzw. im Zweifelsfall wurde der
Datensatz beibehalten. Auerdem wurden am Ende alle Meldungen vor Januar 2022 ausgeschlossen,
so dass letztlich 7.791 Vergabemeldungen fiir den Betrachtungszeitraum in die Auswertung des Verga-
begeschehens (vgl. Kapitel 5) einflossen.

Fir die Auswertung ist zu berlicksichtigen, dass nur gemeldete Vergaben einbezogen werden konnten.
Anhand der Daten ist erkennbar, dass nicht alle Vergabestellen alle Auftrage regelmaRig gemeldet ha-
ben. Insgesamt dirften also sowohl die tatsachliche Zahl der 6ffentlichen Auftragsvergaben als auch
die Summe der Auftragswerte hoher sein, als sich aus den Auswertungen in Kapitel 5 ergibt.

3.4 Befragung der Vergabestellen und der beauftragten Unternehmen

Uber die Interviewbefragungen hinaus, die mit nur einer beschrankten Anzahl an Akteuren durchge-
fliihrt werden konnten, sollte eine breite Befragung der Vergabestellen und von Unternehmen erfol-
gen. Die offentlichen Auftraggeber und die Unternehmen, die sich an Vergabeverfahren beteiligen,
missen ihre Aktivitdten am Vergabemarkt an den Vorgaben des STFLG ausrichten. Sie bringen somit
das Gesetz zur praktischen Anwendung. Die Erfahrungen bei der Umsetzung des Gesetzes sowie die
Einschatzungen zu den Wirkungen geben wichtige Riickschliisse zur Akzeptanz der Regelungen, zur
Erreichung der mit dem STFLG verfolgten Ziele und zu Ansatzen fiir dessen Weiterentwicklung. Daher
wurden Online-Befragungen sowohl der saarldandischen Vergabestellen als auch der Unternehmen, die
seit 2022 mindestens einen 6ffentlichen Auftrag oberhalb des Schwellenwertes von 25.000 Euro er-
halten haben, durchgefiihrt. Hierbei wurde auf die im MASFG vorhandenen Kontaktdaten der Verga-
bestellen sowie der Kontaktdaten der Unternehmen zurlickgegriffen, die mit den Vergabemeldungen
Ubermittelt worden waren (vgl. Kap. 3.2). Insofern schlielt die Unternehmensstichprobe aufgrund der
Datenverfiligbarkeit Unternehmen, die im Vergabeverfahren nie erfolgreich waren oder sich gar nicht
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erst beteiligt haben, nicht mit ein. Dennoch kann fiir einen bestimmten Anteil der hier befragten Un-
ternehmen angenommen werden, dass sie sehr wohl in anderen Vergabeprozessen auch schon betei-
ligt, aber im Wettbewerb unterlegen gewesen sein kdnnen.

Befragung der Vergabestellen

Fir die Befragung der Vergabestellen konnten auf Basis der Daten und von Verteilerlisten des MASFG
insgesamt 304 E-Mail-Adressen zusammengestellt und genutzt werden. Hierbei handelte es sich teil-
weise um personenbezogene E-Mail-Adressen und zum anderen Teil um Funktionspostfacher. Es
konnte nicht im Detail kontrolliert werden, welche Personen bei den Vergabestellen den Fragebogen
fir ihre Organisation ausgefullt haben.

Insbesondere in den Kommunen ist die Abwicklung der Vergaben sehr unterschiedlich organisiert. Zum
Teil werden fiir 6ffentliche Ausschreibungen verantwortliche Stellen geschaffen, die sich um alle an-
fallenden Ausschreibungen einer Kommune kiimmern. In anderen Stadten und Gemeinden ist der Ver-
gabeprozess dagegen dezentral organisiert und es gibt mehrere Vergabestellen innerhalb der Kom-
mune. Da die konkrete Organisationsstruktur bei den verschiedenen 6ffentlichen Auftraggebern nicht
bekannt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass manche Vergabestellen mehrfach angeschrieben
wurden. Der Versand der Fragebogen an die Vergabestellen erfolgte am 4. November 2025. Von den
angeschriebenen Kontakten waren 72 nicht zustellbar, so dass 232 Stellen oder Personen erreicht wur-
den. Von 65 Personen wurde der Fragebogen teilweise oder vollstandig ausgefiillt. Dies entspricht ei-
ner Nettostichprobe von 28 Prozent. Dies ist ein guter Riicklaufwert, der den Befragungen zu Tariftreu-
eregelungen in anderen Bundeslandern (z. B. in Nordrhein-Westfalen) entspricht.

Befragung der Unternehmen

In der Vergabemeldung der 6ffentlichen Auftraggeber werden die Adressdaten der beauftragten Un-
ternehmen erfasst, nicht jedoch die E-Mail-Kontakte. Fiir die Online-Befragung der Unternehmen
mussten diese Kontaktdaten daher erst ermittelt werden. Hierzu war es in einem ersten Schritt not-
wendig, die verschiedenen Schreibweisen und Erfassungen der Unternehmen in der bereinigten Mel-
deliste zu vereinheitlichen, um unnétige Mehrfachansprachen zu vermeiden. Diese Recherche erfolgte
mittels Volltextsuche tGber Suchmaschinen. Konnten keine E-Mail-Adressen ermittelt werden, wurde
bis zu dreimal versucht, diese telefonisch zu ermitteln. Dies gelang lediglich in drei Fallen. Trotz dieser
intensiven Recherchebemiihungen konnten letztlich fir 87 der laut Vergabemeldung beauftragten Un-
ternehmen keine E-Mail-Kontakte ermittelt werden.

Fiir die Befragung der Unternehmen wurde die Teilnahmeanfrage und der Link zum Fragebogen am
4. November 2025 an 2.564 E-Mail-Adressen geschickt. Davon konnten 84 nicht zugestellt werden, so
dass eine Bruttostichprobe von N=2.480 verblieb. 208 Fragebdgen wurden teilweise oder vollstandig
ausgeflllt, was einer Nettostichprobe von 8,4 Prozent entspricht. Auch dieser Riicklauf bewegt sich im
iblichen Rahmen online-gestiitzter Unternehmensbefragungen.?

3 Bei den bislang durchgefiihrten Evaluationen zu den Tariftreuegesetzen der Linder bewegten sich die Riicklauf-
qguoten vergleichbarer Online-Befragungen zwischen 4,1 Prozent (Thiringen) und 9,7 Prozent (Schleswig-Hol-
stein), vgl. Wegweiser (o. J.); Wegweiser (2016).
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Die Daten wurden mittels einfacher deskriptiver statistischer Verfahren und Haufigkeitsauszahlungen

ausgewertet.

3.5 Limitationen

Vor dem Hintergrund der zeitlichen Limitierungen und des Ressourcenrahmens fir die Durchfiihrung

der Evaluation sowie der verfligharen Daten weist die Evaluation eine Reihe von Limitationen auf:

Die der Landesverwaltung vorliegenden Daten zu den Vergaben fuBen auf den Vergabemel-
dungen, die die Vergabestellen nach einer erfolgten Auftragserteilung an das MASFG liefern
mussen. Dort werden diese Daten dann zentral erfasst. Eine Durchsicht der Datensdtze hat
allerdings gezeigt, dass es Vergabestellen bzw. Kommunen gibt, die nicht oder nur in einem
unplausibel geringem MaRe Vergabemeldungen (ibermittelt haben. Daher kann sich die Be-
schreibung des Vergabegeschehens in Kap. 4 nur auf diejenigen Daten stiitzen, die als Verga-
bemeldung vollstandig in den Datensatz Gbernommen wurden. Vor diesem Hintergrund muss
davon ausgegangen werden, dass die Daten zum Vergabegeschehen nur unvollstandig vorlie-
gen.

Die Befragung der Unternehmen beschrankt sich auf solche, die in einem Vergabeverfahren
den Zuschlag erhalten haben und somit (iber die Vergabemeldung im MASFG bekannt waren.
Dies bedeutet eine Selektion der ,erfolgreichen” Bewerber um einen 6ffentlichen Auftrag.
Eine Ausweitung der Befragung auf die unterlegenen Mitbewerber hatte die Voraussetzung,
alle Kontakte dieser Unternehmen aus allen Vergabeverfahren seit 2022 bei allen Vergabestel-
len des Saarlands zu recherchieren. Dieses Vorgehen war im gegebenen Zeitfenster und for-
schungsékonomisch nicht umsetzbar. Eine andere Alternative ware theoretisch die Befragung
aller geschatzt mehr als 33.000 saarldandischen Unternehmen (Listflix 2024), um auch ergriin-
den zu kdnnen, weshalb sich manche Unternehmen gar nicht erst an 6ffentlichen Ausschrei-
bungen beteiligen und inwiefern das STFLG hierfiir eine Rolle spielt. Doch auch diese Variante
ist finanziell und zeitlich nicht abbildbar gewesen. Zusatzlich hatte dieses Vorgehen das Manko,
dass die Bewerber aullerhalb des Saarlands nicht beriicksichtigt gewesen waren. Insofern stellt
die getroffene Auswahl einen Kompromiss zwischen der Durchfiihrbarkeit der Befragung und
einer hinreichend groRen Zahl an einbezogenen Unternehmen dar.

Es existieren fir diese Evaluation keine Vergleichsdaten einer ,,Null-Erhebung”, die einen vali-
den Vergleich des Vergabegeschehens seit Inkrafttreten des STFLG zulassen. Zum einen kann
auf keine Befragungsergebnisse von Vergabestellen und Unternehmen zuriickgegriffen wer-
den, die sich auf die Vorgdngerregelung des Saarldandischen Tariftreuegesetzes (STTG) bezie-
hen. Insofern kdnnen Verdanderungseffekte im Zusammenhang mit dem STFLG aus Sicht der
handelnden Akteure nicht verglichen werden, sondern nur in eine Retrospektivbetrachtung
flr die letzten dreieinhalb Jahre einflieBen. Zum anderen konnen Verdanderungen der Kosten-
strukturen nicht bestimmt werden, da auch hier keine Vergleichsdaten zum Jahr 2021 vorlie-
gen, die den Einfluss von Tariftreueregelungen auf die Kosten von 6ffentlichen Auftragen und
Unternehmen von anderen Faktoren isolieren und somit einen direkten Vergleich erlauben.
Auch hier kdnnen sich Ergebnisse zu den Kostenentwicklungen lediglich auf Wahrnehmungen
und Einschatzungen der befragten Akteure abstiitzen, die ex-post getroffen werden.
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Grundsatzlich bleibt also die Limitation, dass sich die empirischen Erhebungen dieser Evaluation auf
die Angaben der Befragten zur Anwendung und Wirksamkeit der Regelung beziehen miissen. Die Er-
gebnisse spiegeln daher die Perspektiven, Erfahrungen und Deutungen derjenigen handelnden Ak-
teure wider, die sich an den Befragungen beteiligt haben. Dies ist bei der Diskussion der Ergebnisse

stets zu berlicksichtigen.
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4. Entwicklung und Funktionsweise des STFLG

Im Saarland wurden bereits frihzeitig Anstrengungen unternommen, in wichtigen Vergabebereichen
Tariftreueregelungen gesetzlich zu verankern. So wurde im Jahr 2000 mit dem Bauauftrage-Vergabe-
gesetz erstmals die gesetzliche Verpflichtung geschaffen, bei der Vergabe von Bauleistungen von den
Unternehmen Tariftreue nach den geltenden tariflichen Lohnbedingungen zu verlangen. Im Jahr 2010
wurden mit dem Saarlandischen Vergabe- und Tariftreuegesetz und 2013 mit dem Saarlandischen Ta-
riftreuegesetz (STTG) die Regelungsreichweite, die Regelungsinhalte, die Prif- und Kontrollverfahren
sowie die Sanktionsmaoglichkeiten bei Verstoflen erweitert.

Im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU wurde im Jahr 2017 vereinbart, dass das Saarlandische
Tariftreuegesetz in wesentlichen Regelungsbereichen nochmals entscheidend weiterentwickelt wer-
den sollte. Ein entsprechender Gesetzentwurf flir das Saarlandische Tariftreue- und Fairer-Lohn-Ge-
setz (STFLG) wurde im September 2021 vorgelegt. Fiir die Einfiihrung der Tariftreueregelung war zum
einen der politische Wille ausschlaggebend, faire Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen und eine
Starkung der Tarifbindung zu férdern. Zum anderen hatten sich die europarechtlichen Spielrdume er-
weitert, entsprechende Regelungen auf Landesebene zu verankern (Krause 2019). Im Folgenden wer-
den die Einfiihrung und die Kernelemente des STFLG sowie die Entwicklung der Rechtsverordnungen
naher dargestellt.

4.1 Hintergrund der Gesetzgebung und Aufbau des Gesetzes

Die im Jahr 2013 in Kraft gesetzte Vorgangerregelung des aktuellen STFLG beruhte im Wesentlichen
darauf, dass neben den Mindestléhnen nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz liber eine Kommission
vergabespezifische Mindestlohne festgesetzt und als Mindestbedingung bei den 6ffentlichen Verga-
ben zugrunde gelegt wurden. Fir den 6ffentlichen Personennahverkehr war ein Entgelt zu zahlen, das
in einem im Saarland fiir diesen Bereich geltenden Tarifvertrag vorgesehen war. Hierbei konnten un-
terschiedliche Tarifvertrage herangezogen werden. Sich an 6ffentlichen Vergaben beteiligende Unter-
nehmen mussten eine entsprechende Verpflichtungserklarung zur Einhaltung dieser Standards abge-
ben. Eine erstmals eingerichtete Prifbehdrde sollte die Einhaltung der Mindestlohnbedingungen liber-
wachen.

Paradigmenwechsel im Ubergang vom STTG zum STFLG

Aufgrund der Regelungen des Saarldandischen Tariftreuegesetzes (STTG) waren zwar Untergrenzen flr
eine Mindestentlohnung von Beschaftigten von Unternehmen definiert, denen im Rahmen eines Ver-
gabeprozesses 6ffentliche Auftrage erteilt worden waren. Dennoch hatte sich gezeigt, dass tber die
Festsetzung dieser Mindestlohnbedingungen viele tarifliche Standards im Vergabegeschehen nicht er-
reicht und ein Verdrangungswettbewerb zulasten tarifgebundener Unternehmen nicht ausgeschlos-
sen werden konnten.

Vor diesem Hintergrund wurde im Saarlandischen Koalitionsvertrag vom Mai 2017 vereinbart, das da-
malige STTG in wesentlichen Regelungsbereichen weiterzuentwickeln. Als maRgebliche Voraussetzung
fiir die Vergabe 6ffentlicher Auftrdge sollte dabei die Einhaltung eines ,,reprasentativen Tarifvertrages”
landesgesetzlich vorgeschrieben werden. In der Begriindung des entsprechenden Gesetzesentwurfs
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wurde fir diese Anpassung mit der Moglichkeit zur Berlicksichtigung sozialer und beschaftigungspoli-
tischer Kriterien argumentiert, welche sich aufgrund von Anderungen des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschriankungen (GWB), durch die Vergaberechtsmodernisierung der Européaischen Union und
durch das am 1. Januar 2015 in Kraft getretene Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns
(MiLoG) ergeben hatten (Landtag des Saarlandes 2021). Darliber hinaus nahm die Gesetzesbegriin-
dung einen Bezug auf den Anspruch an staatliches Handeln, als 6ffentlicher Auftraggeber einer beson-
deren Vorbildrolle gerecht werden zu mussen, Steuergelder verantwortungsvoll zu verwenden und
dabei soziale, 6kologische und innovative Kriterien zu berlicksichtigen. Fiir diese Ziele sei eine eigen-
standige neue gesetzliche Regelung erforderlich (ebenda).

Wahrend im Koalitionsvertrag explizit eine Bindung 6ffentlicher Auftrage an die Einhaltung eines re-
prasentativen Tarifvertrages hergestellt wurde, ist im Gesetzentwurf ein anderer Weg zur Starkung
tariflicher Arbeits- und Entlohnungsbedingungen eingeschlagen worden. Hintergrund fir diese Ent-
scheidung war die Einschatzung, dass im Saarland in den Bereichen der Bau-, Liefer- und Dienstleistun-
gen eine fur reprasentative Tarifvertrdge notwendige und hinreichende , marktpragende Tarifbin-
dung” nicht erreicht werden kdnne. In der Gesetzesbegriindung wurde darauf verwiesen, dass fir kei-
nen praktischen Anwendungsbereich des Gesetzes eine marktpragende Bedeutung besteht (ebenda).
Daher wurde eine wirkungsgleiche Losung angestrebt, indem der Gesetzentwurf den Erlass von
Rechtsverordnungen mit der Definition von Kernarbeitsbedingungen vorsah, um die im Koalitionsver-
trag intendierten Ziele zu erreichen.

Der Gesetzentwurf vom September 2021 umfasste den gesamten Bereich von Bau-, Liefer- und Dienst-
leistungen sowie Regelungen fiir den OPNV. Im Zentrum der Neufassung des Tariftreuegesetzes stand
die Festsetzung von tariflichen Kernarbeitsbedingungen tiber Rechtsverordnungen der Landesregie-
rung. Das bedeutet, dass fortan das zustandige Ministerium fiir verschiedene Branchen Rechtsverord-
nungen erlassen kann und soll, die die wesentlichen Arbeitsbedingungen eines Tarifvertrages abbilden,
der fiir die Branche einschligig ist. Offentliche Auftrige diirfen danach nur an Unternehmen vergeben
werden, die ihren Beschaftigten fir die Ausfiihrung der Leistung die durch diese Verordnungen fest-
gesetzten Arbeitsbedingungen gewahren. Die Verpflichtung zur Einhaltung der Standards durch den
Auftragnehmer und etwaige Nachunternehmen wird zu einem Vertragsbestandteil zwischen Auftrag-
nehmer und 6ffentlichem Auftraggeber. Mit der Abgabe der entsprechenden Verpflichtungserklarung
akzeptiert der Auftragnehmer zudem die Kontrollen der Priifbehérde Tariftreue und etwaige Sanktio-
nen bei Pflichtverletzungen. Mit diesem Mechanismus sollten die Ziele einer Starkung der Tarifbindung
sowie einer Einddmmung von Wettbewerbsverzerrungen um offentliche Auftrage erreicht werden,
»indem die Wettbewerbsgleichheit aller bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrage sichergestellt wird,
ohne in die Tarifautonomie einzugreifen” (ebenda, S. 4). Eine Priifbehorde sollte weiterhin die Einhal-
tung dieser Arbeitsbedingungen bei den Auftragnehmern und ggf. ihrer Nachunternehmen kontrollie-
ren. Die saarlandische Mindestlohnkommission wurde in diesem Zusammenhang aufgeldst und der
vergabespezifische saarlandische Mindestlohn an den bundesweiten Mindestlohn nach dem MiLoG
gekoppelt.
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Struktureller Aufbau des STFLG

Das Saarlandische Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz wurde durch den Landtag des Saarlandes am

8. Dezember 2021 verabschiedet. Das Gesetz ist am 17. Dezember 2021 in Kraft getreten und umfasst

insgesamt 19 Paragraphen. Sie sind Gber finf Abschnitte verteilt, die unterschiedliche funktionale Re-

gelungsbereiche abgrenzen:

In Abschnitt 1 sind Ziel, Regelungsgegenstand sowie der Anwendungsbereich festgelegt. Als
Ziele sind in § 1 Abs. 1 die Einddmmung von Wettbewerbsverzerrungen, die Vermeidung von
unfairem Unterbietungs- und Verdrangungswettbewerb, der Schutz der betroffenen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die Stabilisierung der sozialen Sicherungssysteme de-
finiert. Als Schwellenwert fiir die Anwendung des Gesetzes wird in § 2 Abs. 4 ein Betrag von
geschatzten 25.000 Euro Auftragswert ohne Umsatzsteuer festgelegt.

Abschnitt 2 des STFLG legt fest, dass alle Unternehmen, die 6ffentliche Auftrage erhalten, eine
Verpflichtungserklarung zur Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen abzugeben haben.
Das fiir Arbeitsrecht zustandige Ministerium wird ermachtigt, diese Bedingungen durch
Rechtsverordnungen festzulegen, die die maRgeblichen Kernarbeitsbedingungen der jeweili-
gen Branchentarifvertrage spiegeln. Dabei sind Arbeitsentgelt, Arbeitszeit und Zuschlage, bei
einer Auftragsdauer von mehr als zwei Monaten auch Urlaubsregelungen und Sonderzahlun-
gen zu bericksichtigen. Der Auftragnehmer ist iberdies verpflichtet sicherzustellen, dass von
ihm beauftragte Nachunternehmen oder Leiharbeitskrafte den gleichen Arbeitsbedingungen
unterliegen. Eine Uberpriifung von Anderungen der jeweiligen Tarifvertrage soll mindestens
alle zwei Jahre erfolgen. Beim Erlass der Rechtsverordnungen wird den Sozialpartnern die Ge-
legenheit zur Stellungnahme eingerdumt. Im Bereich des 6ffentlichen Personennahverkehrs
werden — unter Konsultation eines beratenden Ausschusses — durch das zustdndige Ministe-
rium Tarifvertrage als reprasentativ erklart, die von den Auftragnehmern zur Anwendung ge-
bracht werden miissen. Sofern 6ffentliche Auftrage keiner branchenspezifischen Rechtsver-
ordnung unterliegen, missen sich die Auftragnehmer schriftlich verpflichten, mindestens die
Arbeitsbedingungen nach dem Mindestlohngesetz einzuhalten.

Weitere Kriterien fur die Vergabe 6ffentlicher Auftrage sind in Abschnitt 3 aufgefiihrt. Diese
beziehen sich auf die Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation sowie auf
eine moglichst umweltfreundliche Leistungsausfiihrung.

Die Kontrollen zur Einhaltung der Tariftreue-Regelungen sind in Abschnitt 4 geregelt. Offentli-
che Auftraggeber sind dazu berechtigt, bei den Auftragnehmern eigene stichprobenartige Kon-
trollen der entsprechenden Verpflichtungen durchzufiihren. Dariliber hinaus wird durch das
zustandige Ministerium per Rechtsverordnung ein eigenes Kontrollsystem eingerichtet. Die
beauftragten Unternehmen sind im Rahmen der Vertragsgestaltung dazu zu verpflichten, ent-
sprechende Auskunfts- und Priifrechte einzurdumen und ihre Nachunternehmen zu ebendie-
sen Kontrollmdglichkeiten zu verpflichten. Als Sanktionen bei VerstéRen kann eine Vertrags-
strafe von bis zu flinf Prozent, bei mehreren VerstofRen bis zu zehn Prozent des Auftragswertes
festgesetzt werden. Der Auftragnehmer haftet dabei auch fiir Verst6Re der von ihm beauftrag-
ten Nachunternehmen. Als weitere Orientierung gilt, dass der Betrag beim Zweifachen der
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Summe liegen kann, die der Auftragnehmer durch VerstoRe gegen die Tariftreuepflichten ein-
gespart hat. Unternehmen sollen bei gravierenden VerstolRen bis zu drei Jahre von der Vergabe
offentlicher Auftrage ausgeschlossen und in einem Register dokumentiert werden.

— In Abschnitt 5 wird festgelegt, dass drei Jahre nach Inkrafttreten durch das zustdndige Minis-
terium eine Evaluation durchzufiihren ist, zudem werden Ubergangs- und Schlussbestimmun-
gen aufgefihrt.

4.2 Umsetzung der Vorgaben des STFLG im Ministerium

Nach Inkrafttreten des Gesetzes stand das Ministerium fir Arbeit, Soziales, Frauen und Gesundheit
(MASFG) als das fiir Arbeitsrecht zustandige Ministerium vor der groBen Aufgabe, die verwaltungssei-
tigen Voraussetzungen fir die Umsetzung und Anwendung des STFLG zu schaffen. Dies betraf vor allem
die Sicherstellung der Weiterarbeit der (bereits existierenden) Prifbehdrde sowie die Erarbeitung der
Rechtsverordnungen fir die einschlagigen Branchen, die im 6ffentlichen Vergabegeschehen eine mal-
gebliche Rolle spielen. Wahrend die Struktur und Arbeitsweise der Priifbehorde Tariftreue in Kapitel 8
dargestellt werden, sollen im Folgenden die Erstellung der Rechtsverordnungen sowie das Zusammen-
wirken von Ministerium und Vergabestellen erldutert werden.

Erarbeitung der Rechtsverordnungen

Eine zentrale Voraussetzung, dass die Regelungen des STFLG greifen kdnnen, ist das tatsachliche Vor-
liegen branchenspezifischer Rechtsverordnungen, die den 6ffentlichen Vergabeprozessen zugrunde
gelegt werden. Diese Verordnungen werden im Referat ,Arbeits- und Tarifrecht, Priifbehorde Tarif-
treue” erarbeitet. Bis August 2025 lagen fiir 14 Branchenbereiche Rechtsverordnungen vor. Dariiber
hinaus wurden zehn weitere Verordnungen als Fortschreibungen aufgrund geanderter tariflicher Be-
dingungen erlassen. Weitere Fortschreibungen erfolgten im Herbst 2025.

Abbildung 5: Ubersicht zu den branchenspezifischen Rechtsverordnungen bis August 2025

ﬂitri::treten Branche 1. Fortschreibung 2. Fortschreibung
01.07.2022 Elektrohandwerk 01.03.2023

01.07.2022 Gebaudereinigerhandwerk 01.02.2023 01.04.2025
01.07.2022 Sanitar- und Heizungshandwerk 01.07.2024

01.10.2022 Schreinerhandwerk 01.01.2024

01.01.2023 Einzelhandel 01.03.2025

01.01.2023 Metallhandwerk 01.08.2023 01.12.2024
01.02.2023 Wach- und Sicherheitsgewerbe 01.07.2024

01.03.2023 GroB- und AuBenhandel
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Datum

Inkrafttreten Branche 1. Fortschreibung | 2. Fortschreibung

01.11.2023 Maler- und Lackierhandwerk

Verpflegungsleistungen, Catering und

Kantinenbetrieb 01.03.2025

01.04.2024

01.04.2024 Abbruch- und Abwrackgewerbe

01.04.2024 Kraftfahrzeugkauf- und Leasing

01.06.2024 Gerustbauhandwerk

01.07.2024 Mobellogistische Dienstleistungen

Die als wesentliche Kernarbeitsbedingungen in den Rechtsverordnungen zu definierenden Anforde-
rungen sind in § 2 Abs. 2 STFLG festgelegt. Zu berlicksichtigen sind danach das Arbeitsentgelt, Urlaubs-
und Arbeitszeitregelungen sowie Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschlage und Sonderzahlungen
(Urlaubs- und Weihnachtsgeld). Die Rechtsverordnungen fiir die einzelnen Branchen folgen in ihrem
Aufbau diesen Kriterien. Sie listen fiir die Arbeitsentgelte detailliert die entsprechenden Lohn-, Ge-
halts- und Entgeltgruppen, Qualifikationsmerkmale und typische Tatigkeiten auf und weisen ihnen die
im Tarifvertrag vereinbarten konkreten Stundenlohn- oder Monatsgehaltswerte zu. Ebenso werden
die entsprechenden Regelungsinhalte fiir Zuschlage, Urlaub und Urlaubsgeld sowie fiir Sonderzahlun-
gen aufgefiihrt und mit den tariflichen Geldwerten hinterlegt.

Das zustandige Ministerium nimmt die Erarbeitung der Rechtsverordnungen eigenstandig auf. Einer
Antragstellung durch einen der Sozialpartner hierfir bedarf es nicht. Nach Inkrafttreten des Gesetzes
war der Druck zunachst groB, erste Rechtsverordnungen schnell zu entwickeln und in Kraft zu setzen.
Fiir die Branchenauswahl war es daher nach Auskunft der beteiligten Akteure von Bedeutung, die ers-
ten Rechtsverordnungen in Bereichen mit weniger komplexen Tarifvertragsstrukturen zu erarbeiten
und diese zeitnah verfiigbar zu haben. Die ersten Verordnungen wurden zum 1. Juli 2022 fiir das
Elektro- und Gebdudereinigerhandwerk erlassen. Komplexe Rechtsverordnungen fiir grolSe Bereiche
wie den Bau oder den OPNV waren bis August 2025 noch nicht in Kraft gesetzt.

Die Erarbeitung der Rechtsverordnungen erfolgt in einem mehrstufigen Prozess. Laut gesetzlicher Vor-
gabe sind dabei die Sozialpartner einzubinden. Zunachst wird unter Rickgriff auf die im saarlandischen
Tarifregister hinterlegten Tarifvertrage der fir die jeweilige Branche geltende Tarifvertrag ausgewahlt
und die Kernarbeitsbedingungen in die Rechtsverordnung tibertragen. Fiir die so abgegrenzte Branche
erfolgt dann die Ausarbeitung der Rechtsverordnung und die jeweilige Gegenkontrolle innerhalb des
Ministeriums. Danach wird der Entwurf der Rechtsverordnung im Amtsblatt des Saarlandes veroffent-
licht und zeitgleich an die Sozialpartner, Verbande und Kammern mit der Bitte um eine Stellungnahme
innerhalb von drei Wochen verschickt. Nicht selten enthalten die Riickmeldungen der verschiedenen
Akteure Hinweise auf Korrektur- und Anpassungsbedarfe, die dann in den Entwurf der Rechtsverord-
nung (bernommen werden. Seitens des Ministeriums wiederum erfolgt eine Riickmeldung, welche
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Anregungen oder Wiinsche Gibernommen wurden. AnschlieBend wird die Rechtsverordnung finalisiert
und dem Minister zur abschlieRenden Zeichnung vorgelegt. Nach Inkrafttreten der Verordnung mit der
Veroffentlichung im Amtsblatt wird diese durch einen IT-Dienstleister im Formular zur Vergabemel-
dung als Auswahlmoglichkeit erganzt und auf der Webseite des Ministeriums gelistet. Dariber hinaus
werden die Vergabestellen und weitere relevante Akteure liber ein Mail-Rundschreiben des Ministe-
riums zur neuen Rechtsverordnung informiert. Die Expertinnen und Experten des Ministeriums berich-
ten, dass man sich bemiihe, die Ausgestaltung der Rechtsverordnungen in moglichst groBem Einver-
nehmen mit den Sozialpartnern vorzunehmen. In der Regel sei die Erstellung der Verordnungen von
intensiven Kommunikationsprozessen des Ministeriums mit den externen Akteuren begleitet, die zur
Akzeptanz der Regelungen beitragen wirden.

Die Funktionsweise des STFLG wurde von den Expertinnen und Experten der Landesverwaltung insge-
samt positiv eingeschatzt. Insbesondere die Tatsache, dass das Land die Rechtsverordnungen eigen-
standig erlassen kénne, habe dazu beigetragen, dass die branchenspezifischen Verordnungen kontinu-
ierlich erarbeitet und in Kraft gesetzt werden konnten. Als ein fiir die Erarbeitung der Rechtsverord-
nung limitierender Faktor habe sich die knappe Personalausstattung des entsprechenden Referats im
Ministerium erwiesen, so dass dieser Prozess immer wieder von den verfligbaren Kapazitdten einzel-
ner Personen abhéangig sei.

Information der Vergabestellen und Meldung der Vergaben

Die Zusammenarbeit zwischen dem MASFG als zustdandiges Ministerium und den 6ffentlichen Verga-
bestellen ist durch zwei wesentliche Schnittstellen gepragt (vgl. Abbildung 6).

Abbildung 6: Schnittstellen zwischen dem zusténdigen Ministerium und den Vergabestellen
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Abbildung: iso-Institut

Die eine Schnittstelle betrifft die Notwendigkeit, seitens des Ministeriums die Vergabestellen zu neuen
oder aktualisierten Rechtsverordnungen zu informieren, damit sie einen rechtskonformen Vergabe-
prozess gestalten konnen. Die Veroffentlichung im Amtsblatt des Saarlandes ist hierfiir die Grundlage.
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In einem weiteren Schritt werden die Rechtsverordnungen auf der Homepage des Ministeriums ein-
gestellt und die Vergabestellen liber ein per Mail versendetes Rundschreiben informiert. Zudem wird
die jeweils neue Rechtsverordnung durch einen IT-Dienstleister in ein Drop-Down-Menii auf dem On-
line-Formular der Vergabemeldung eingepflegt, so dass es beim Ausfillen direkt angeklickt werden
kann. Aus den Praxisberichten auf Seiten der Vergabestellen und des Ministeriums ist deutlich gewor-
den, dass diese Information zwar im Wesentlichen funktioniert, aber im Einzelfall auch auf Hemmnisse
stoRt:

- Eine zentrale, prazise und aktuelle Erfassung aller 6ffentlichen Vergabestellen existiert im Saar-
land nicht. Zwar konnte im MASFG eine umfassende Sammlung von Kontaktdaten aus den
Vergabemeldungen der letzten Jahre zusammengestellt werden. Allerdings ist nicht Gberprif-
bar, ob diese Liste vollstdndig ist, da offenbar nicht alle Vergabestellen ihre Vergaben melden
(s.u.). Deshalb kann nicht eingeschatzt werden, ob die Informationen des Ministeriums tat-
sachlich alle Vergabestellen erreichen.

— Innerhalb der Vergabestellen wiederum ist nicht sichergestellt, ob die Informationen des Mi-
nisteriums tatsachlich auch diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erreichen, die mit der
Abwicklung von Vergaben betraut sind. Zumeist bestehen die vorhandenen E-Mail-Kontakte
aus Funktionspostfachern, bei denen die Weiterleitung der entsprechenden Informationen un-
klar ist.

— Die Darstellung der Rechtsverordnungen auf der Webseite wurde von manchen Vergabestel-
len als zum Teil unlbersichtlich eingeschatzt, da die jeweils aktuellen Verordnungen nicht di-
rekt angezeigt werden und sowohl aktuelle wie auch altere Regelungen eingestellt sind. Zudem
kénnten die jeweiligen branchenspezifischen Verordnungen nicht durch Suchmaschinen im In-
ternet direkt gefunden werden.

— Die Eintragung neuer Rechtsverordnungen in das Drop-Down-Menl des Online-Vergabefor-
mulars erfolge haufig mit Zeitverzdgerung, so dass es bei der Ubermittlung von Beauftragun-
gen zu nicht korrekten Angaben kommen kénne. Das gleiche Hindernis wurde fir das von vie-
len kommunalen Vergabestellen genutzte Portal des Zweckverbandes eGo Saar berichtet, so
dass die Vergabestellen regelhaft auf zusatzliche hdandische Recherchen zu den jeweils aktuel-
len Rechtsverordnungen angewiesen seien.

Die zweite Schnittstelle liegt in der Riickmeldung der abgeschlossenen Vergabe von den Vergabestel-
len an die Priifbehérde Tariftreue. Hierzu sind die 6ffentlichen Auftraggeber nach § 2 Abs. 1 der Ver-
ordnung liber ein Kontrollsystem gemaR § 13 Abs. 2 des STFLG verpflichtet. Fiir die Abwicklung dieser
Meldung wurde ein Online-Formular zur Vergabemeldung geschaffen, das auf der Webseite des
MASFG verfligbar ist. In diesem Formular werden folgende Daten tGbermittelt:

- eine Vergabenummer (falls vorhanden),

die zugrunde gelegte Rechtsverordnung (Drop-Down-Menii),

der geschatzte Auftragswert,

die Vergabestelle (Name, Ansprechpartner, Adresse, Telefon, E-Mail),
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das ausfiihrende Unternehmen und maximal zwei Nachunternehmen (Name, Postadresse),

- der geschatzte Leistungszeitraum,

der Leistungsort,
- ein Freitextfeld fiir Bemerkungen.

Nach dem Absenden erhalten die Vergabestellen eine Eingangsbestatigung mit Datum. Zeitgleich wer-
den die Daten auf dem sogenannten GSB-Server in einer Datentabelle abgelegt. Diese werden zur wei-
teren Bearbeitung seitens der Priifbehérde heruntergeladen und in eine Excel-Datei Gibertragen, in der
die weitere handische Bearbeitung erfolgt. Die einzelnen Vergabemeldungen gehen bei der Prifbe-
hoérde auBerdem auch als E-Mail ein.

Die Analyse der Vergabedaten sowie die Erfahrungen der Mitarbeitenden der Priifbehdrde zeigen,
dass dieser eigentlich klar geregelte Riickmeldeprozess nicht zu einer vollstandigen Erfassung des
Vergabegeschehens im Saarland filihrt. Ein wesentlicher Grund liegt einerseits darin, dass manche
Vergabestellen die erteilten Auftrage nur mit Verzogerungen oder gar nicht melden. Eine systemati-
sche Kontrolle des Rickmeldeverhaltens durch die Prifbehérde erfolgt nicht; eine Sanktionierung
»saumiger” Vergabestellen ist nicht vorgesehen. Sofern innerhalb der Datenbank unplausibel geringe
Vergabezahlen (z. B. bei groReren Kommunen) aufféllig werden, nimmt die Prifbehdrde allerdings
Kontakt zu der jeweiligen Vergabestelle auf, um an die Meldungen zu erinnern. Andererseits entstehen
viele Doppelmeldungen von Vergaben, die ,,unerkannt” in den Datensatz eingehen. Dies entsteht nach
Einschatzung der Akteure in der Priifbehérde z. B. dann, wenn innerhalb der Vergabestellen Unklarheit
besteht, ob die Meldungen schon erfolgt sind (z. B. bei einem Personalwechsel in der Bearbeitung) und
in der Folge mehrfach abgesendet werden. Dariber hinaus ist es auch durch IT-Probleme zu Mehr-
fachmeldungen ein und derselben Beauftragung gekommen. Uber das Vergabeformular kénnen bisher
Mehrfachmeldungen nicht technisch erkannt und ausgeschlossen werden. Ebenso fallen bei der han-
dischen Ubertragung der Vergabemeldungen in die Datenbank die Doppelungen hiufig nicht auf. Die
notwendige Ubertragung der Daten in eine Excel-Datei wird zudem als aufwendig und fehleranfillig
beschrieben; eine technisch mogliche automatisierte Datentibernahme wurde bislang aus Kostengriin-
den nicht realisiert. Insofern ist die Datenlage zum Vergabegeschehen vermutlich mit erheblichen Un-
scharfen behaftet (vgl. Kapitel 3).

Verpflichtungserklarung zur Einhaltung der Tariftreue

Nach § 3 Abs. 1 STFLG kdnnen 6ffentliche Auftrdge im Bereich Bau-, Liefer- und Dienstleistungen nur
an Unternehmen vergeben werden, die sich schriftlich verpflichten, mindestens die in der einschlagi-
gen Rechtsverordnung festgelegten Arbeitsbedingungen zu gewahren. Diese Erklarungen werden zum
Vertragsbestandteil zwischen 6ffentlichem Auftraggeber und Auftragnehmer. Hierzu wurden durch
das MASFG entsprechende Mustererklarungen fiir diejenigen Branchen bereitgestellt, fir die eine
Rechtsverordnung in Kraft gesetzt wurde, zudem eine Erklarung zur Einhaltung der Bedingungen nach
dem Mindestlohngesetz. Letztere kommt in den Féallen zur Anwendung, wenn (noch) keine branchen-
spezifische Rechtsverordnung fir die Vergabe vorliegt. Die Erklarungen umfassen Verpflichtungen der
Unternehmen
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- zur Einhaltung der jeweils zugrunde gelegten Mindestarbeitsbedingungen,
— zur Zahlung der Beitrage an die Sozialversicherungstrager,
— zur gleichen Entlohnung von Leiharbeitskraften, die fiir den Auftrag eingesetzt werden,

- bei Kontrollen der Auftraggeber Einblick in die Entgeltabrechnungen und andere priiffahige
Unterlagen zu geben,

- das Einverstindnis der eingesetzten Beschéftigten zur Vorlage und Uberpriifung der Entgel-
tabrechnungen einzuholen,

- bei einem schuldhaften VerstoRR eine Vertragsstrafe in Hohe von bis zu flnf (bei mehreren
VerstoRen bis zu zehn) Prozent des Auftragswertes zu zahlen und zu akzeptieren, dass der
Auftragnehmer Vertragsstrafen auch dann zu zahlen hat, wenn der Versto durch ein Nachun-
ternehmen begangen wird,

- die Verpflichtungen an etwaige Nachunternehmer oder Verleiher identisch vertraglich weiter-
zugeben und dazu eine gleichlautende Erklarung zu nutzen.

Sollten die Vertragsstrafen das Unternehmen unverhéltnismaRig hart treffen, so kann das Unterneh-
men mit dem Auftraggeber (iber eine Begrenzung der Strafe verhandeln, die dann allerdings den Mus-
tererklarungen zu Folge beim Dreifachen des Betrages liegen kann, den der Auftragnehmer durch den
VerstoR gegen die Tariftreuepflichten eingespart hat.

Bei der Durchsicht des Formulars fiir die Verpflichtungserklarungen fallt auf, dass bei der Nutzung des
gleichlautenden Formulars auch fir Nachunternehmen nicht klar wird, dass es sich hier um eine ver-
tragliche Beziehung zwischen den Unternehmen handelt und nicht zwischen Nachunternehmen und
offentlichem Auftraggeber. Zudem besteht eine Diskrepanz zwischen dem in der Verpflichtungserkla-
rung formulierten Strafbetrags des Dreifachen der durch den Verstol§ eingesparten Summe und dem
in § 14 Abs. 1 STFLG genannten zweifachen Betrags dieser Summe.

Seitens der Vergabestellen wurde darauf hingewiesen, dass die Verpflichtungserklarungen nicht im-
mer vorliegen und relativ haufig bei den Unternehmen nachgefordert werden miissen. Noch deutlicher
scheint dieses Problem im Binnenverhaltnis zwischen den beauftragten Unternehmen und ihren Nach-
unternehmen zu bestehen. Bei Priifprozessen ist das Nicht-Vorliegen der Verpflichtungserklarungen
von Nachunternehmen ein haufig festgestellter Verstol} (vgl. Kapitel 8).
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5. Vergabeprozesse im Saarland im Geltungsbereich des STFLG

Anhand der Daten aus den Vergabemeldungen wird in den folgenden Abschnitten das Vergabegesche-
hen analysiert. Hierbei geht es vor allem um die zahlenmaRige Entwicklung der 6ffentlichen Vergabe-
verfahren und um das finanzielle Volumen der gemeldeten Auftrage im Betrachtungszeitraum und im
Vergleich zur Vorgangerregelung des STTG. Im Zusammenhang mit der Betrachtung des Vergabege-
schehens soll Giberdies die Frage beantwortet werden, ob und wie viele Vergabeverfahren seit Inkraft-
treten des STFLG aufgrund mangelnder Angebote aufgegeben werden mussten und inwiefern biiro-
kratische Anforderungen des Gesetzes hierauf einen Einfluss gehabt haben kdénnten.

Insgesamt konnten 7.791 Vergabemeldungen, die zwischen 2022 und August 2025 bei der Priifbe-
hérde eingingen, in die Auswertung einbezogen werden. Uber den Zeitverlauf hinweg verteilten sich

die Vergabemeldungen wie folgt:

Abbildung 7: Entwicklung der Vergabezahlen im Betrachtungszeitraum

Jahr Zahl der Vergabemeldungen Monatsdurchschnitt
2022 1782 149
2023 2034 170
2024 2210 184
2025 (bis 30.08.) 1765 221
Gesamt 7791 177

Die Zahl der Meldungen ist im Betrachtungszeitraum kontinuierlich angestiegen. Wahrend im Jahr
2022 durchschnittlich pro Monat 149 Vergaben gemeldet wurden, waren es in den ersten acht Mona-
ten des Jahres 2025 bereits 221 — das entspricht einem Zuwachs von 48 Prozent.
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Abbildung 8: Monatliche Vergabemeldungen im Betrachtungszeitraum
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Die grafische Darstellung der monatlichen Meldungen zeigt zum einen den tendenziellen Anstieg der
Vergabemeldungen, zum anderen verdeutlicht sie die starke Varianz der gemeldeten Vergabezahlen
im Betrachtungszeitraum. Dem Minimalwert von 73 Vergaben im Madrz 2023 steht ein maximaler Wert
von 267 Vergabemeldungen im Mai 2024 gegeniiber.

In der Zeit von Mitte Dezember 2013 bis Ende 2021 wurden 13.050 Vergaben gemeldet. Das entspricht
im Durchschnitt des Gesamtzeitraums ungefahr 1.631 Vergabemeldungen pro Jahr und 135 pro Mo-
nat. In dieser GréBenordnung liegt auch die Zahl der durchschnittlichen Vergaben pro Monat im Jahr
2022, um dann allerdings in den Folgejahren anzusteigen. Von einer Stagnation oder gar einem Riick-
gang der Vergaben seit Inkrafttreten des STFLG kann nicht ausgegangen werden.

Im betrachteten Zeitraum wurde Uiber die 7.791 gemeldeten Vergaben ein Gesamtvolumen von mehr
als 2,3 Milliarden Euro Auftragswert vergeben. Im Jahresverlauf verteilen sich die Summen der Auf-
tragswerte wie folgt:

Abbildung 9: Summe der Auftragswerte und durchschnittlicher Auftragswert im Zeitverlauf

Jahr Summe der Auftragswerte Durchschnittlicher Auftragswert
2022 625.446.648,33 € 350.980,16 €
2023 638.276.807,31 € 313.803,74 €
2024 535.419.170,49€ 242.271,12 €
2025 (bis 30.08.) 547.460.832,60 € 310.176,11€
Gesamt 2.346.603.458,73 € 301.194,13 €
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Auch bei der Gesamtsumme der Auftragswerte zeigt sich mit Ausnahme des Jahres 2024 ein Anstieg.
Die nachfolgenden beiden Abbildungen verdeutlichen, dass ahnlich wie bei der Zahl der Vergaben die
vergebenen Auftragswerte zwischen den Monaten schwanken. Interessant dabei ist, dass die Gesamt-
summe der Auftragswerte in der Tendenz steigt, wahrend der durchschnittliche Auftragswert pro
Vergabe in der Tendenz leicht gesunken ist. Dies deutet darauf hin, dass die Zahl der gemeldeten
Vergaben insgesamt starker gestiegen sein konnte als die Gesamtsumme der Auftragswerte. Die Kos-
ten pro Vergabe sind also entgegen mancher Annahmen im Betrachtungszeitraum nicht gestiegen.

Abbildung 10: Durchschnittliche Auftragswerte pro Monat
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Abbildung 11: Summe aller Vergabewerte pro Monat
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Nach § 2 Abs. 5 STFLG sind durch 6ffentliche Auftraggeber alle Falle zu dokumentieren und an das
MASFG zu melden, in denen ,mangels zuschlagsfahiger Angebote aufgrund der Bestimmungen dieses
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Gesetzes keine wertbaren Angebote abgegeben werden und der Bedarf des Auftraggebers deswegen
nicht gedeckt werden kann.” Nach Auskunft des fiir Arbeitsrecht zustandigen MASFG ist im Betrach-
tungszeitraum kein solcher Fall mitgeteilt worden.

Die 7.791 gemeldeten Vergaben gingen an insgesamt 2.582 verschiedene Unternehmen. Davon erhiel-
ten 1.432 Unternehmen und damit ungefdhr 55 Prozent seit 2022 einen einzigen Auftrag mit einem
durchschnittlichen Auftragswert von rund 386.000 Euro. Rund ein Drittel der Unternehmen haben zwi-
schen zwei und flinf 6ffentliche Vergaben gewonnen. In der Spitzengruppe mit mehr als 30 Auftragen
seit 2022 finden sich lediglich 14 Unternehmen (0,5 %), deren Auftragswerte sich pro Unternehmen
durchschnittlich auf fast 28 Millionen Euro summieren (vgl. Abbildung 12). Nicht bericksichtigt sind
bei dieser Zahlung die Nachunternehmen.

Abbildung 12: Verteilung der Auftrége auf die Unternehmen

Anzahl der Auftrage Anzahlder Unterneh- | Summe der Auftrags- Durchschnittlicher
fiir ein Unternehmen men werte Wert der Auftrage pro
Unternehmen

1 1.436 554.357.304,44 € 386.042,69 €

2bis5 843 585.416.580,08 € 694.444,34 €

6 bis 10 175 268.524.921,90 € 1.534.428,13€

11 bis 20 90 368.720.650,86 € 4.096.896,12 €

21 bis 30 24 181.534.856,24 € 7.563.952,34 €

31 bis 87 14 388.049.145,21€ 27.717.796,09 €

Bei den Auftragsvergaben und -volumina pro Unternehmen ist die Varianz ebenfalls sehr hoch. So
wurde im genannten Zeitraum ein IT-Unternehmen insgesamt 54mal mit einem kumulierten Auftrags-
volumen von mehr als 160 Millionen Euro beauftragt. An zweiter Stelle liegt beim Auftragsvolumen ein
Entsorgungsunternehmen mit lediglich vier Auftragen, die sich allerdings liber finf Jahre erstrecken
und ein Volumen von ca. 66 Millionen Euro umfassen. Auch die Auftrage verschiedener Firmen der
Baubranche summieren sich auf zweistellige Millionenbetrage.

Fiir die Reichweite und die Zielerreichung der Regelungen des STFLG ist entscheidend, wie viele Verga-
ben tatsachlich auf Basis der branchenbezogenen Rechtsverordnungen erfolgt sind. Die ersten ent-
sprechenden Rechtsverordnungen im Elektrohandwerk, im Gebaudereiniger-Handwerk und im Sani-
tar- und Heizungshandwerk traten am 1.7.2022 in Kraft. Noch im Jahr 2022 laufende, aber schon im
Jahr 2021 gestartete Vergabeprozesse wurden nach der Vorgangerregelung des STTG abgewickelt.
Aufgrund der erst sukzessiv greifenden neuen Regelungen des bis Ende 2022 genutzten alten Formu-
lars zur Vergabemeldung (vgl. Kapitel 3.2) wurde eine Zuordnung zu den branchenbezogenen Rechts-

verordnungen erst ab 2023 vorgenommen.
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Abbildung 13: Anzahl der Vergaben nach branchenbezogenen Rechtsverordnungen

2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Gesamt | Ge-

samt:

Anteil
Keine Rechtsverordnung 1656 1666 1242 4564 | 58,58 %
Keine Zuordnung 1782 294 62 55 2193 | 28,15%
Elektrohandwerk 83 138 140 361 4,63%
Sanitar- und Heizungshandwerk 72 75 147 1,89 %
Metallhandwerk 65 65 130 | 1,67%
Schreinerhandwerk 49 43 92 1,18%
Maler- und Lackiererhandwerk 25 43 68 0,87%
Kraftfahrzeugkauf und -leasing 36 20 56 0,72%
Abbruch- und Abwrackgewerbe 17 24 41 ' 0,53 %
Gebaudereinigerhandwerk 25 13 38 0,49%
Einzelhandel 27 7 34 0,44%
Geriistbauhandwerk 12 11 23 | 0,30%
GroB- und AuBenhandel 10 8 18 0,23 %
Verpflegungsleistungen Catering 12 12| 0,15%
Wach- und Sicherheitsgewerbe 1 4 6 11 0,14 %
mobellogistische Dienstleistung 2 1 3 0,04%
Gesamt 1782 | 2034 2210 1765 7791 100 %

Anteil der Vergaben nach Rechtsverordnung | 0% 4,1% | 21,8% | 26,5% @ 13,3%

Fir die Vergaben, denen keine branchenbezogene Rechtsverordnung zugrunde gelegt wurde, gelten
die Regelungen des Mindestlohngesetzes. Dies trifft auf nahezu 60 Prozent der Vergaben im Betrach-
tungszeitraum zu. Darlber hinaus konnten innerhalb des Betrachtungszeitraums rund 28 Prozent der
Vergabemeldungen keiner giiltigen Rechtsverordnung zugeordnet werden®. Lediglich 13,3 Prozent der

4 Dies ist das Ergebnis einer Datenbereinigung, die vor der Auswertung durchgefiihrt werden musste: Im Formu-
lar zur Vergabemeldung sind die Branchen in einem Drop-Down-Menii in alphabetischer Reihenfolge gelistet.
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Vergaben (1.034) konnten den neu geschaffenen Rechtsverordnungen exakt zugewiesen werden, al-
lerdings konnte die tatsachliche Abdeckung durch die Rechtsverordnungen héher ausfallen (vgl. FuB-
note 4). Hierbei stehen das Elektrohandwerk, das Sanitar- und Heizungshandwerk, das Metallhand-
werk sowie das Schreinerhandwerk an der Spitze. Damit entfaltet das STFLG im Betrachtungszeitraum
eine nur begrenzte Wirkung innerhalb der Vergabepraxis. Zu bericksichtigen ist allerdings, dass die
Rechtsverordnungen in fiir das Vergabegeschehen wichtigen Sektoren wie Baudienstleistungen oder
dem offentlichen Personennahverkehr bis zum 31. August 2025 nicht in Kraft getreten waren. So er-
hohte sich bereits durch das Inkrafttreten weiterer Rechtsverordnungen sowie durch eine verbesserte
Datenzuordnung der Anteil der auf den branchenbezogenen Rechtsverordnungen beruhenden Verga-
ben im Jahr 2025 auf gut 26 Prozent.

Abbildung 14: Verteilung der Vergaben nach Auftragswerten

2022 2023 2024 2025 Gesamt
Keine Rechtsverordnung 0% 83,1% 80,5 % 75,8 % 58,7 %
Keine Zuordnung 100 % 13,7 % 1,6 % 1,8 % 31,2%
x::iizszr:?::ung 0% 32% 17,8% |  224% 10,2%
Auftragswerte gesamt 625 Mio. € | 638 Mio.€ 535Mio.€ | 547 Mio.€  2.346 Mio. €

Ein etwas abgeschwachtes Bild zeigt sich bei der Betrachtung der Auftragswerte: Hier steigt der Anteil
der Auftragswerte der Vergaben, die unter die Rechtsverordnungen fallen, von 3,2 Prozent im Jahr
2023 auf 22,4 Prozent in den ersten acht Monaten des Jahres 2025. Insgesamt wurden im Betrach-
tungszeitraum 10,2 Prozent der gesamten Auftragswerte durch Vergaben erfasst, die unter die Rechts-
verordnungen fallen. Es ist zu vermuten, dass die durch die Rechtsverordnungen erfassten Branchen
Uberwiegend durch kleine und mittelstandische Unternehmen gepragt sind, die eher selten grofRvolu-
mige Auftrage bearbeiten. Ein weiterer Zuwachs des Anteils der entsprechend erfassten Auftragswerte
ist zu erwarten, wenn zusatzliche Rechtsverordnungen in Kraft gesetzt werden.

Die Branchen-Rechtsverordnung ,,Abbruch- und Abwrackgewerbe” steht dabei an erster Stelle und wurde tber-
proportional haufig angeklickt. Aus den Experteninterviews wurde der Hinweis gegeben, dass hier eine systema-
tische Fehlerfassung erfolgt ist. Diese Vergabemeldungen wurden gepriift und die falsch zugeordneten Vergaben
sind in die Kategorie ,Keine Zuordnung” eingegangen. Im Zeitverlauf fiel dieser Effekt immer geringer aus. Dies
trug neben den neu in Kraft gesetzten Rechtsverordnungen dazu bei, dass der Anteil der Vergaben, die (iber
branchenbezogene Rechtsverordnungen erfasst wurden, angewachsen ist.
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6. Umsetzung und Handhabbarkeit des STFLG aus Sicht der
Vergabestellen und Unternehmen

Wichtige Fragestellungen der Evaluation bezogen sich auf die Praktikabilitdt der Regelungen in ihrer
alltaglichen Anwendung. Hierzu gehorte z. B. die Frage, inwiefern die Regelungen des STFLG sowie die
darauf beruhenden Rechtsverordnungen fiir Auftraggeber und Auftragnehmer verstandlich und prak-
tikabel sind und welche Erfahrungen die Akteure bei der Anwendung der Regelungen gemacht haben.
Im Folgenden werden die Erfahrungen und Einschatzungen seitens der Vergabestellen und der Unter-
nehmen naher dargestellt. Hierzu werden sowohl die Ergebnisse der Online-Befragungen als auch
Riickmeldungen aus den qualitativen Interviews herangezogen.

6.1 Ergebnisse aus der Befragung der Vergabestellen

In die Auswertung der Befragung der Vergabestellen konnten 65 Fragebdgen mit auswertbaren inhalt-
lichen Angaben einbezogen werden. Dieser Riicklauf verteilt sich auf unterschiedliche Kategorien 6f-
fentlicher Auftraggeber:

Abbildung 15: Zuordnung der antwortenden Stellen zu Kategorien 6ffentlicher Auftraggeber

Kategorie Anzahl
Ministerium 3
Landesverwaltung 12
Landkreis bzw. Regionalverband 7
Gemeinde oder Stadt 26
Kommunales Unternehmen 5
Sonstiges 12
Gesamt 65

Bei den Vergabestellen, die an der Befragung teilnahmen, handelt es sich Giberwiegend um Stadte und
Gemeinden. 26 antwortende Personen haben ihre Vergabestelle in diese Kategorie eingeordnet. Der
hohe Anteil entspricht auch der Anzahl der Vergabestellen im kommunalen Bereich. Zwolf Personen
haben sich einer Landesverwaltung zugeordnet, weitere zwolf unter Sonstiges. Drei Personen haben
fiir ein Ministerium den Fragebogen ausgefillt.

Die Vergabestellen sind dabei unterschiedlich stark am Vergabegeschehen beteiligt. Als Vergleichsjahr
wurde hier das zuletzt vollstdndig abgeschlossene Jahr 2024 herangezogen:
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Abbildung 16: Anzahl der Vergabeverfahren pro Vergabestelle im Jahr 2024

Offentliche Vergabeverfahren 2024 | Anzahl

0 2
1 bis 9 14
10 bis 49 15
50 bis 99 12
100 bis 199 11
ab 200 10
Gesamt 64

Die meisten an der Befragung teilnehmenden Vergabestellen haben umfangreiche Erfahrungen mit
offentlichen Vergaben. In 48 von 64 ausgefiillten Fragebogen (75 Prozent) wurde angegeben, dass im
Jahr 2024 in der eigenen Vergabestelle mindestens zehn 6ffentliche Vergabeverfahren stattfanden.

Reichweite des Schwellenwerts von 25.000 Euro

Die Vergabestellen wurden danach gefragt, fir welche Zahl der im Jahr 2024 abgeschlossenen Verga-
beverfahren der Auftragswert bei mindestens 25.000 Euro netto lag und damit unter die Regelungen
des STFLG fiel. Hierzu machten 58 teilnehmende Personen Angaben. Aufgrund der Antworten fielen
mit 47 Prozent knapp die Halfte der Vergaben bei den befragten Vergabestellen in diese Kategorie und
unterlagen daher der Meldepflicht an die Prifbehorde. Fir die andere Halfte der Vergaben hat das
Saarlandische Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz nicht gegriffen, weil der Schwellenwert unterschrit-
ten wurde.

Verstandlichkeit der Regelungen

Im nachsten Abschnitt sollte die Handhabbarkeit der gesetzlichen Regelungen bewertet werden. Dafur
ist es zundchst notwendig, diese zu verstehen. Die Befragten wurden daher gebeten, die Verstandlich-
keit verschiedener Regelungen des STFLG zu bewerten. Moglich war die Einschatzung der Bewertung
in vier Stufen: sehr gut, gut, weniger gut und gar nicht gut. AuRerdem war es fiir jeden Aspekt moglich,
,Kann ich nicht sagen.” auszuwahlen. In der folgenden Ubersicht ist das Ergebnis zur Verstandlichkeit
der einzelnen Regelungselemente aus Sicht der 51 hierzu antwortenden Personen dargestellt. Sie zeigt
zum einen die Anzahl der Nennungen, die fiir jede Bewertungskategorie angegeben wurden. Zum an-
deren wurde ein fiktiver Mittelwert® gebildet, um die Gesamtheit der positiven und negativen Nen-
nungen besser vergleichen zu kénnen.

5> Dabei werden die Kategorien von ,sehr gut” bis ,gar nicht gut“ mit Werten von 1 bis 4 hinterlegt und daraus
der Mittelwert gebildet. Ein niedriger Wert spiegelt also eine positive Bewertung wider. Dieses Verfahren wurde
auch fur die nachfolgenden Einschatzungsfragen vorgenommen.
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Die Fragestellung bezog sich darauf, wie gut verstandlich die Regelungen des Saarlandischen Tarif-
treue- und Fairer-Lohn-Gesetzes und der entsprechenden Rechtsverordnungen eingeschatzt wurden.

Abbildung 17: Versténdlichkeit der Regelungen aus Sicht der befragten Vergabestellen

Aus meiner Sicht ist die Ver- . gar K.ann .
= . weniger - ich Mittel-
standlichkeit der Regelun- sehr gut gut nicht -
gut nicht wert
gen gut
sagen.
zum Schwellenwert von 18 30 1 2 1,65

25.000 Euro (n=51)

zur Information der Prifbe-
horde Tariftreue tiber verge- 8 26 8 9 2,00
bene Auftrage (n=51)

zu den Nachweisen, die die
Unternehmen vorlegen miis- 6 31 6 1 7 2,05
sen (n=51)

zur Mitverpflichtung von

Nachunternehmen (n=50) 4 23 7 3 13 2,24

zum Vorgehen, wenn noch
keine Rechtsverordnung fiir 6 18 12 3 12 2,31
die Branche vorliegt (n=51)

zu den Aufgaben und Rech-
ten der Priifbehorde (n=51)

zu den Kontrollrechten der 19
Auftraggeber (n=51)

3 13 10 1 24 2,33

7 3 20 2,35

zur Auswahl der einschlagi-
gen Rechtsverordnung 1 26 12 2 8 2,37
(n=49)

zum Vorgehen, falls keine
Angebote eingehen (n=51) 2 14 10 2 23 2,43

zur Durchsetzung von Sank-

tionen (n=51) 1 13 7 4 26 2,56

zum Vorgehen bei einer lan-
deriibergreifenden Vergabe 2 7 10 2 31 2,57
(n=52)

zum Vorgehen bei der Ande-
rung der einschlagigen
Rechtsverordnung wiahrend
der Ausfiihrungszeit (n=51)

1 10 7 5 28 2,70

zur moglichen Vertrags-ge-
staltung, falls Anderungen
der Preisermittlungsgrundia-
gen zu erwarten sind (n=51)

1 8 12 5 25 2,81

Insgesamt wurde die Verstandlichkeit der Regelungen Uiberwiegend positiv bewertet. Die Regelungen
zum Schwellenwert, zur Durchfiihrung der Vergabemeldung und zu den von den Unternehmen vorzu-
legenden Dokumenten wurden in der Verstandlichkeit am besten bewertet. Dabei spielte es kaum eine
Rolle, wie viele 6ffentliche Vergaben 2024 bei den jeweiligen Vergabestellen stattfanden, also wie ver-
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traut die Personen mit Vergabeprozessen sind. Die Umsetzung von Sanktionen, das Vorgehen bei lan-
deriibergreifenden Vergaben, das Vorgehen bei der Anderung der einschldgigen Rechtsverordnung so-
wie die mogliche Vertragsgestaltung, falls Anderungen der Preisermittlungsgrundlagen zu erwarten
sind, scheinen komplexer und wurden in der Verstandlichkeit weniger positiv bewertet. Fir diese Re-
gelungselemente konnten Gberdies auffallend viele Befragte keine Angaben machen. Offenbar spielen
diese Regelungen in der Praxis auch nur selten eine Rolle. So wurden z. B. im Zeitraum von 2022 bis
November 2025 lediglich 24mal seitens der Priifbehérde Sanktionen empfohlen. Nur finf der hierzu
antwortenden 53 Personen (9 %) hatten bislang von der Priifbehorde Tariftreue seit 2022 Sanktions-
empfehlungen erhalten und umgesetzt. Nahezu alle Befragten mussten bisher also keine Sanktionen
vollziehen und sich mit diesem Prozedere auseinandersetzen. Es kann vermutet werden, dass auch die
anderen in ihrer Verstandlichkeit negativ beurteilten Sachverhalte in der Praxis nur selten auftauchen.

Umsetzbarkeit der Regelungen

In einem weiteren Schritt wurden die Vergabestellen danach gefragt, ob es aus ihrer Sicht Schwierig-
keiten bei der Umsetzung einzelner Regelungen gibt. Von den 54 Personen, die diese Frage beantwor-
tet haben, gaben 37 Personen (69 %) an, dass sie keine Schwierigkeiten bei der Umsetzung des STFLG
sehen. Ganz liberwiegend wird also die Handhabbarkeit des Gesetzes als unproblematisch gesehen.

Die 17 Personen, die Schwierigkeiten angegeben hatten, wurden in einer Folgefrage gebeten, die Um-
setzbarkeit einzelner Regelungselemente zu bewerten. Diese Moglichkeit wurde von 15 Personen
wahrgenommen.

Abbildung 18: Umsetzbarkeit der Regelungen aus Sicht der befragten Vergabestellen

ar bisher

Aus meiner Sicht ist die Um- sehr ut weni- gicht nicht Mittel-
setzbarkeit der Regelungen gut 9 ger gut ut rele- wert

g vant
zum ScEwelIenwert von 25.000 6 4 4 y 1,86
Euro (n=15)
zu den Nachweisen, die von
den Unternehmen eingefordert 2 5 5 2 2,25

werden miissen (n=14)

zum Vorgehen, wenn noch
keine Rechtsverordnung fiir die 3 3 4 1 3 2,27
Branche vorliegt (n=14)

zur Auswahl der einschlagigen
Rechtsverordnung (n=15) 2 5 6 2 2,31

zur Mitverpflichtung von Nach-

unternehmen (n=14) 3 4 5 1 1 2,31

zur Information der Prifbe-
horde Tariftreue tiber verge- 2 4 1 3 4 2,50
bene Auftrage (n=14)

zum Vorgehen bei einer lander-

tibergreifenden Vergabe (n=14) 1 1 2 2 8 2,83

36 | iso-Institut — Evaluationsbericht STFLG 2026



6. Umsetzung und Handhabbarkeit des STFLG aus Sicht der Vergabestellen und Unternehmen

bisher

Aus meiner Sicht ist die Um- sehr ut weni- g?crht nicht Mittel-
setzbarkeit der Regelungen gut 9 ger gut rele- wert

gut vant
zum Vorgehen bei der Ande-
rung der einschldgigen Rechts-
verordnung wahrend der Aus- 2 5 1 6 2,88
flihrungszeit (n=14)
zum Vorgehen, falls keine An-
gebote eingehen (n=14) 1 1 4 2 6 2,88
zu den Kontrollrechten der Auf-
traggeber (n=14) 4 2 3 5 2,89
zur Vertragsgestaltung, falls
Anderungen der Preisermitt- 4 2 3 5 289
lungsgrundlagen zu erwarten '
sind (n=14)
zur Durchsetzung von Sanktio- 3 3 8 3,50

nen (n=14)

Von denjenigen Vergabestellen, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung sehen, wurden die Regelungen

zum Schwellenwert von 25.000 Euro, zu den Nachweisen, die von den Unternehmen eingefordert wer-

den missen, zum Vorgehen, wenn noch keine Rechtsverordnung fiir die Branche vorliegt sowie zur

Auswahl der einschlagigen Rechtsverordnung und zur Mitverpflichtung von Nachunternehmen tber-

wiegend als gut umsetzbar eingeschatzt. Fir die anderen Regelungselemente fallen die Bewertungen

kritischer aus. Dabei zeigt sich auch hier, dass die Umsetzbarkeit bei denjenigen Aspekten am nega-

tivsten ausfallt, die in der Praxis selten auftauchen. Ergdnzend wurden die Befragten, die Schwierigkei-

ten bei der Umsetzung konstatiert hatten, um eine Einschatzung zu den Grinden gebeten.

Abbildung 19: Einschdtzungen zu den Griinden fiir Schwierigkeiten bei der Umsetzung des STFLG

Die Umsetzung des STFLG ist schwierig, weil

(n=15, Mehrfachnennungen méoglich) Anzahl
zu wenig Personal vorhanden ist. 9
Wissen zur Anwendung der Regelungen fehit. 7
es zu aufwandig ist. 7
die Regelungen zu kompliziert sind. 6
weil zu priifende Unterlagen haufig unvollstandig sind oder ganz fehlen. 3
die Bieter bzw. Auftragnehmer nicht genug mitwirken. 2
Sonstiges 4
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Die mangelnde Verfligbarkeit von Personal in Kombination mit dem Aufwand fiir die Umsetzung und
einem fehlenden Wissen wurden als haufigste Ursachen fiir Umsetzungsschwierigkeiten genannt. In
einem Freifeld konnten darlber hinaus Hinweise zu den Griinden genannt werden.

Dabei wurde sowohl in den Freifeldantworten als auch in den Experteninterviews darauf hingewiesen,
dass die korrekte Auswahl der jeweils zur Anwendung kommenden Rechtsverordnung nicht immer
einfach zu entscheiden sei. Bei Zweifeln werde eher keine Rechtsverordnung herangezogen und auf
die Verpflichtungserklarung zur Einhaltung des Mindestlohns verwiesen.

Die in § 13 STFLG geschaffene Priifmoglichkeit durch die Auftraggeber scheint nur von theoretischem
Wert. Die Riickmeldungen aus den Experteninterviews wie auch aus den Freifeldantworten bestarkten
die Argumentation, dass den Auftraggebern weder die zeitlichen noch die fachlichen Ressourcen fir
Kontrollen zur Verfliigung stehen und dass diese Aufgabe in den Handen der Priifbehérde gesehen
wird.

Im Rahmen der Experteninterviews wurde thematisiert, dass fiir die Umsetzung von Vertragsstrafen
eine Rechtsunsicherheit bei der Umsetzung von Sanktionsempfehlungen wahrgenommen wird. Es
fehle die rechtliche Grundlage dafiir, dass zur Durchsetzung von Vertragsstrafen ein Teil der Auftrags-
summe einbehalten wird. In einem konkreten Fall laufe aktuell ein Klageverfahren eines Unterneh-
mens gegen den Einbehalt durch den Auftraggeber. Ebenso fehle den Vergabestellen die verwaltungs-
rechtliche Erméachtigungsgrundlage, Sanktionsstrafen als vollstreckbare Verwaltungsakte durchzuset-
zen.

Zusatzliche Aufwande durch das STFLG fiir die Vergabestellen

Neben der Frage der Handhabbarkeit der Regelungen war es von Interesse abzuschatzen, ob und in
welchem Umfang den Vergabestellen ein zusatzlicher Aufwand durch die Anwendung des STFLG ent-
steht. Hierzu wurden die befragten Vergabestellen um eine Einschatzung gebeten.

Abbildung 20: Einschétzung zu zusdtzlichem Aufwand durch das STFLG

. bisher
Aus meiner Sicht ist ein zusatzli- n:::t_ erin mode- hoch nicht Mittel-
cher Aufwand fir gbgn 9 g rat rele- wert
vant

die gesondert notwendige Eini-
gung bei einer landeriibergreifen- 5 2 4 2 33 2,23
den Vergabe (n=46)

die Zusammenstellung der Verga-
beunterlagen nach dem STFLG 4 21 15 3 4 2,40
(n=47)

notwendige Anpassungen des

Vertrages durch die Anderung

der einschldagigen Rechtsverord- 6 4 6 4 25 2,40
nung wahrend der Ausfiihrungs-

zeit (n=45)
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. bisher
Aus meiner Sicht ist ein zusatzli- n;cl;t_ erin mode- hoch nicht Mittel-
cher Aufwand fiir gbgn gering rat rele- wert
vant

die Nachforderung von Verpflich-
tungserklarungen der bietenden 2 19 16 6 4 2,60
Unternehmen (n=47)

die Begriindungs-, Dokumentati-
ons- und Meldepflichten, falls 5 4 13 4 20 2,62
keine Angebote eingehen (n=46)

die Mitverpflichtung von Nachun-

ternehmen (n=47) 4 15 11 9 8 2,64

die Information der Priifbehorde
Tariftreue iiber vergebene Auf- 2 19 12 9 4 2,67
trage (n=46)

die Recherche nach der einschla-

gigen Rechtsverordnung (n=47) 1 18 17 6 o 2,67

die Vertragsgestaltung, falls An-
derungen der Preisermittlungs-
grundlagen zu erwarten sind
(n=46)

die Durchsetzung von Sanktionen
(n=45)

die Kontrolle der beauftragten
Unternehmen bzgl. der anzuwen-
denden Arbeitsbedingungen
(n=45)

4 2 8 4 28 2,67

5 4 10 26 2,79

5 6 3 13 18 2,89

Die Zusammenstellung der fiir die Vergabe nach dem STFLG notwendigen Unterlagen wurde mit kei-
nem oder nur geringem Mehraufwand verbunden. Doch bei nahezu allen anderen Aspekten wurde ein
Mehraufwand konstatiert: Dies betrifft besonders die Recherche der einschlagigen Rechtsverordnun-
gen, die Mitverpflichtung von Nachunternehmen, die Information der Prifbehdrde Tariftreue liber
vergebene Auftrage und etwaige Nachforderungen von Verpflichtungserklarungen der bietenden Un-
ternehmen. Eine Reihe weiterer Elemente der Regelungen waren in vielen Vergabestellen nicht rele-
vant, wurden aber in den Fallen, in denen sie umgesetzt werden sollten, ebenfalls mit einem Mehrauf-
wand verbunden, etwa die Durchsetzung von Sanktionen, die Kontrolle der beauftragten Unterneh-
men hinsichtlich ihrer Arbeitsbedingungen oder Anderungen bei der Vertragsgestaltung, falls sich die
Grundlagen der Preisermittlung dndern.

In einem Freitextfeld wurde Uberdies nach weiteren Aspekten gefragt, die einen Mehraufwand fir die
Umsetzung des STFLG ausmachen. Hierbei wurde in mehreren Beitrdgen sowie auch in den Experten-
interviews auf einen zusatzlichen Aufwand hingewiesen, welcher durch die Notwendigkeit entsteht,
dass die Vergabestellen eigenaktiv prifen miissen, ob neue Rechtsverordnungen erlassen oder beste-
hende Verordnungen gedndert wurden. Die auf der Webseite des MASFG aufgelisteten Rechtsverord-
nungen wurden als uniibersichtlich hinsichtlich ihrer Aktualitat wahrgenommen und die entsprechen-
den Verpflichtungserklarungen seien dort nicht als beschreibbare Word-Dokumente verfiigbar. In den
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relevanten Portalen zur E-Vergabe seien die jeweils gliltigen Rechtsverordnungen nicht immer aktua-
lisiert verfiigbar, so dass ein zusatzlicher Rechercheaufwand bei den Auftraggebern verbleibe. Darliber
hinaus entstiinden (geringe) Mehraufwendungen auch dadurch, dass der Wissenstransfer zu neuen
oder geanderten Verordnungen innerhalb der Vergabestellen zuverldssig organisiert werden muss.

Als ein anderer, mit Aufwand verbundener Aspekt wurde die Beschaffung der Verpflichtungserklarun-
gen der Unternehmen thematisiert. Haufig werde diese Erklarung bei der Einreichung des Angebots
nicht mitgeliefert und die Vergabestellen seien in Nachforderungsprozesse involviert. Zudem mussten
bei der mehrfachen Beauftragung ein und desselben Auftragnehmers durch denselben Auftraggeber
auch unterjahrig die Verpflichtungserklarungen fir jede Vergabe neu abgefragt werden, was sowohl
bei den Vergabestellen wie auch bei den Unternehmen zeitliche Ressourcen binden wiirde.

6.2 Ergebnisse aus der Unternehmensbefragung

Fiir die Unternehmensbefragung wurden alle Unternehmen, die in den Vergabemeldungen der Jahre
2022 bis August 2025 registriert waren, per E-Mail fir eine Teilnahme angefragt. Insgesamt konnten
2.480 Unternehmen auf diesem Wege kontaktiert werden. Davon haben 208 Unternehmen (8,4 Pro-
zent) den Fragebogen teilweise oder vollstandig ausgefiillt.

Struktur der Unternehmensstichprobe

Zunachst wurde zur Abbildung der regionalen Verteilung der Hauptsitz des jeweiligen Unternehmens
erfragt.

Abbildung 21: Verteilung der beauftragten Unternehmen nach Bundesldndern

Bundesland Anzahl
Baden-Wiirttemberg 16
Bayern 13
Berlin 2
Brandenburg 2
Hamburg 1
Hessen 9
Niedersachsen 4
Nordrhein-Westfalen 22
Rheinland-Pfalz 20
Saarland 82
Sachsen 2
AuBerhalb Deutschlands 6
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Von den antwortenden Unternehmen haben rund 46 Prozent ihren Hauptsitz im Saarland. Es ist aller-
dings durchaus moglich, dass sich saarlandische Standorte oder Filialen mit einem Unternehmenssitz
auBerhalb des Saarlands an der Befragung beteiligt haben.

Bei der UnternehmensgroéRe der Stichprobe (iberwiegen kleine und mittelstandische Unternehmen.
Dies spiegelt im groben die Dominanz kleinerer Unternehmen im Wirtschaftsgeschehen wider.

Abbildung 22: Anzahl der Mitarbeitenden der befragten Unternehmen

Anzahl der Mitarbeitenden Anzahl der Unterneh-
men

eins bis weniger als zehn 45

zehn bis weniger als 50 70

50 bis weniger als 250 50

250 und mehr 19

Ich bin solo-selbstidndig und beschaftige keine weiteren Mitarbei- 2

tenden.

Kann ich nicht sagen. 2

Gesamt 188

Die Unternehmen wurden Uberdies gebeten anzugeben, inwiefern sie als Arbeitgeber einer Tarifbin-
dung unterliegen und ob es ggf. im Unternehmen Uberlegungen gibt, eine Tarifbindung herzustellen
oder angelehnt an einen Tarifvertrag zu bezahlen.

Abbildung 23: Tarifbindung der befragten Unternehmen

Tarifbindung Anzahl der Unternehmen
Branchen-/Flachentarifvertrag 37
Firmen-/Haustarifvertrag 6
allgemeinverbindlich erklarter Tarifvertrag 20
Unternehmen orientiert sich an einem Tarifvertrag. 54
Es werden keine Tariflohne oder -gehalter gezahlt. 53
Gesamt 170

Rund 37 Prozent der antwortenden Unternehmen unterlagen direkt einer Tarifbindung oder einem
allgemeinverbindlich erklarten Tarifvertrag. Jeweils ein weiteres knappes Drittel (32 Prozent) der Un-
ternehmen orientiert sich an einem Tarifvertrag oder zahlt keine Tarifgehalter (31 Prozent). Von den
53 nicht tarifgebundenen Unternehmen stellte nur ein einziges aktuelle Uberlegungen an, eine Ta-
rifbindung herzustellen. Ebenso hat nur ein weiteres Unternehmen angegeben, seit 2022 — also dem
Inkrafttreten des STFLG — Tariflohne eingefiihrt zu haben.

Die Branchenzuordnung der teilnehmenden Unternehmen ist breit gefachert. Unternehmen aus dem
Baugewerbe machen mit einem Anteil von 15 Prozent die starkste Gruppe aus, gefolgt von Elektro-
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handwerk und Gebaudereinigerhandwerk (jeweils 4,3 Prozent) sowie von Metallhandwerk (3,7 Pro-
zent) und Schreinerhandwerk (3 Prozent). Weitere Branchen sind mit weniger als drei Prozent Anteil
oder haufig nur mit einem Unternehmen vertreten.

Beteiligung am Vergabegeschehen

Zunachst sollte ein Bild dariiber gewonnen werden, wie intensiv die Unternehmen sich am Markt 6f-
fentlicher Auftragsvergaben beteiligen. Dazu wurden sie gebeten anzugeben, auf wie viele 6ffentliche
Ausschreibungen im Saarland sich das Unternehmen seit 2022 beworben hat und wie haufig es einen
Zuschlag erhalten hat.

Abbildung 24: Héufigkeit der Teilnahme von Unternehmen an éffentlichen Ausschreibungen

Zahl der Bewerbungen | Anzahl der Unternehmen

1 bis 5 70
6 bis 10 26
11 bis 50 34
51 bis 100 12
mehr als 100 11
Gesamt 153

Von den 153 antwortenden Unternehmen nahm der Gberwiegende Anteil, ndmlich 96 Unternehmen
(ca. 63 Prozent) nur selten oder gelegentlich an 6ffentlichen Ausschreibungen teil. Allerdings zeigt sich
hier eine Spreizung, denn einige Unternehmen beteiligten sich regelmaRiger oder sogar haufig bis sehr
haufig an den 6ffentlichen Vergaben. Im Gesamtschnitt wurden pro Unternehmen durchschnittlich 29
Bewerbungen im Betrachtungszeitraum eingereicht. Im Mittel erhielten die Unternehmen 10 Zu-
schlage, davon wurde im Schnitt bei acht dieser Vergaben der Schwellenwert von 25.000 Euro erreicht.
Doch auch hier zeigt sich eine Spreizung, denn 35 der befragten Unternehmen hatten seit 2022 ledig-
lich einen Zuschlag erhalten, wahrend sieben Unternehmen mehr als 50 6ffentliche Auftrage gewon-
nen hatten (ohne Tabelle).

Verstandlichkeit der Regelungen

Ebenso wie fiir die Vergabestellen sollte seitens der Unternehmen eine Einschatzung zu der Frage ge-
wonnen werden, inwiefern die Regelungen des STFLG fir sie verstandlich und handhabbar sind. Zu-
nachst wurde danach gefragt, ob den Unternehmen bekannt ist, dass im Rahmen von 6ffentlichen
Ausschreibungen ab 25.000 Euro eine Verpflichtungserklarung zur Tariftreue und Mindestentlohnung
abzugeben ist. Diese Frage wurde von 142 der 153 antwortenden Personen (93 Prozent) bejaht. Dar-
Uber hinaus wurde um eine Einschatzung der Verstandlichkeit zu den Inhalten der Verpflichtungser-
klarung und zu den Rechtsverordnungen gebeten.
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Abbildung 25: Versténdlichkeit der Regelungen aus Sicht der befragten Unternehmen

Kann
Aus meiner Sicht ist die Ver- sehr ut weni- schlec ich Mittel-
standlichkeit der Regelungen gut 9 ger gut ht nicht wert
sagen.

zur Abgabe von Verpflichtungs-
erklarungen durch den Auftrag- 39 65 10 3 7 1,80
nehmer (n=124)

zu den Arbeitsbedingungen, die

dem Auftrag zugrunde zu legen 30 66 10 5 12 1,91
sind (n=123),

zur Mitverpflichtung von Nachun-

ternehmen durch den Auftrag- 25 58 16 6 19 2,03

nehmer (n=124)

zu den Unterlagen, die die Auf-
tragnehmer bei Priifungen vorle- 26 51 29 5 13 2,12
gen miissen (n=124),

zu den Kontrollrechten der Auf-

traggeber (n=123) 16 60 19 7 21 2,17
zur Kiindigungsmaglichkeit des

Auftraggebers bei VerstoRen 20 55 19 9 20 2,17
(n=123)

zur Durchsetzung von Vertrags-

strafen/Sanktionen (n=123) 17 53 19 8 26 2,19
zum notwendigen Einverstiandnis

der eingesetzten Mitarbeitenden

in die Priifung der Entgeltabrech- 16 51 26 6 24 2,22
nungen (n=123)

zur méglichen Héhe von Ver-

tragsstrafen/Sanktionen (n=122) 13 53 26 / 23 2,27
zu den Aufgaben und Rechten

der Priifbehdrde (n=119) 13 49 25 / 25 2,28
zur Haftung fiir VerstoRe von 11 50 o4 8 8 2.31

Nachunternehmen (n=121)

Insgesamt haben die Unternehmen Uberwiegend alle Aspekte der Regelungen als gut oder sehr gut
verstandlich eingeschéatzt. Insbesondere die Kernelemente des STFLG, also die Abgabe der Ta-
riftreueerklarung und die Einhaltung der in der Rechtsverordnung zugrunde gelegten Arbeitsbedingun-
gen wurden als gut verstandlich charakterisiert. Allerdings konnte eine Reihe von Unternehmen zu
einigen Elementen keine Aussage treffen, insbesondere zur Haftung fiir Verst6Be von Nachunterneh-
men, zur Durchsetzung von Vertragsstrafen oder zu den Aufgaben und Rechten der Priifbehérde. Es
kann daher angenommen werden, dass den antwortenden Personen zu diesen Aspekten keine Infor-
mationen vorlagen.

Dariber hinaus wurde bei der Datenauswertung der Frage nachgegangen, ob kleinere Unternehmen,
die nicht Gber elaborierte Vertriebs- oder Personalabteilungen verfligen, vielleicht besondere Schwie-
rigkeiten mit der Verstandlichkeit und Handhabbarkeit der Regelungen haben kdénnten. Dazu wurden
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die Antworten der kleinen Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitenden mit denen der gréRReren Unter-
nehmen ab 50 Beschaftigten verglichen. Das Ergebnis weist keine bedeutsamen Unterschiede aus. In-
sofern scheint die UnternehmensgréRe keinen Einfluss auf die wahrgenommene Verstandlichkeit der

Regelungen zu haben.

Umsetzbarkeit der Tariftreueregelungen fiir die Unternehmen

Die Umsetzbarkeit der fir die Unternehmen aus den Regelungen des STFLG erwachsenden Verpflich-
tungen war eine wichtige Fragestellung der Evaluation. Hierzu wurden die Unternehmen um eine Ein-
schatzung zur Umsetzbarkeit der einzelnen Regelungselemente gebeten.

Abbildung 26: Einschétzung der Umsetzbarkeit von Regelungselementen aus Sicht der Unternehmen

bis-
Aus meiner Sicht ist die Umsetzbarkeit der | sehr wenl- ' schle h!arh M'It'
Regelungen gut gut ger cht nicht | tel-
gut rele- | wert
vant
zur Abgabe von Verpflichtungserklarungen 26 68 8 5 11 104

durch den Auftragnehmer (n=119)

zu den konkret geforderten Arbeitsbedin-
gungen im Leistungszeitraum (z. B. Berech- 15 56 15 8 25 217
nung der Gehalter) (n=119)

zum notwendigen Einverstindnis der ein-
gesetzten Mitarbeitenden in die Priifung der 9 46 21 9 34 2,35
Entgeltabrechnungen (n=119)

zur Mitverpflichtung von Nachunternehmen
durch den Auftragnehmer (n=119) 9 45 18 14 33 2,43

zu den Dokumentationspflichten (n=119) 10 47 20 16 26 2,45

Die Abgabe der Verpflichtungserklarung und — wo zutreffend — die Einhaltung der Gber die Rechtsver-
ordnung definierten Arbeitsbedingungen ist fir die allermeisten der befragten Unternehmen gut oder
sehr gut umsetzbar.® Auch die folgenden Aspekte zur Herstellung des Einverstdndnisses der Beschif-
tigten flr eine etwaige Lohnprifung, zur Mitverpflichtung von Nachunternehmen und die Vorgaben
zu den Dokumentationspflichten wurden Uberwiegend gut oder neutral in ihrer Umsetzbarkeit bewer-
tet. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass eine erhebliche Zahl der Unternehmen die zuletzt ge-
nannten Regelungstatbestande fir sich als nicht relevant bewertet hatte.

Im Rahmen eines Freifeldes konnten die Unternehmen weitere Angaben machen, ob noch andere As-
pekte des STFLG zu Schwierigkeiten bei der Umsetzung fihren. Insgesamt haben sich 31 Unternehmen
Uber das Freifeld geduRert. Hierbei zeigt sich eine gewisse Polarisierung der Einschatzungen: In rund

6 Aus 11 der Unternehmen wurde mitgeteilt, dass die Verpflichtungserklarung bisher keine Rolle gespielt habe —
obwohl dies die Voraussetzung fiir eine Auftragserteilung ist, durch die die Unternehmen erst Eingang in den
Datensatz erhalten haben. Fiir diese Antworten kdnnte vielleicht ein mangelnder Informationsgrad der ausfiil-
lenden Personen verantwortlich sein.
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ein Drittel der Rickmeldungen wurde mitgeteilt, dass keine Schwierigkeiten bei der Einhaltung der
Regelungen bestehen. Eine Reihe von Unternehmen verwies darauf, dass sie unabhangig vom STFLG
nach Tarif oder sogar darliber bezahlen missten, um Fachkrafte gewinnen und halten zu kénnen. Eine
dhnlich grolRe Gruppe thematisierte die ,blrokratischen Hiirden“ des Gesetzes und den Aufwand fir
die Dokumentationspflichten und die Nachunternehmerverpflichtung als Schwierigkeiten fir die Um-
setzung. Ebenso wurde auf die Vielfalt der unterschiedlichen Tariftreue-Regelungen in den Bundeslan-
dern und den damit verbundenen Aufwand, iiberregional den Uberblick zu behalten, hingewiesen. In
wenigen Fallen wurde das Gesetz als generell ,,unnétig” abgelehnt. In einer der Riickmeldungen wurde
argumentiert, dass die Zahlung von Tarifl6hnen nicht finanzierbar sei.

Die kontroversen Einschatzungen zur Handhabbarkeit des STFLG spiegeln sich in den Ergebnissen der
Experteninterviews noch deutlicher wider. So wurde seitens der befragten Arbeitgeberverbande kriti-
siert, dass manche Vorgaben gerade fiir kleinere Unternehmen schlicht nicht umsetzbar seien. Dies
betreffe z. B. die Verpflichtung, Entgeltkontrollen zuzulassen. Hierflr miisste aus Datenschutzgriinden
zuvor das Einverstandnis eines jeden Beschaftigten eingeholt werden; das gleiche gelte fiir Nachunter-
nehmen, die dann von den Auftragnehmern zu kontrollieren seien. Die Verpflichtungserklarungen
wirden in der Regel aus Pragmatismus unterzeichnet, ohne dass die entsprechenden Nachweis- und
Kontrollaufgaben ausgefihrt werden kdnnten. Ebenso verursache die Aufnahme von Sonderzahlungen
und Urlaubsgeld in die Kernarbeitsbedingungen der Rechtsverordnungen unverhaltnismaRig hohe Be-
rechnungsaufwande fiir die Unternehmen, insbesondere wenn Beschéftigte nur fir einen Teil ihrer
Arbeitszeit oder nur fir relativ kurze Leistungsphasen fiir den Auftrag eingesetzt wiirden. Auf der an-
deren Seite wiirden steigende Lohnkosten nicht regelhaft tiber Lohngleitklauseln in den Vertragen ab-
gebildet. Die Priifbehdrde Tariftreue stelle eine weitere Kontrollinstanz neben dem Zoll und der Ar-
beitsschutzbehorde dar, mit dem die Unternehmen unter einen Generalverdacht gestellt wiirden.

Aus gewerkschaftlicher Perspektive wurde die Handhabbarkeit der Regelungen deutlich positiver be-
wertet. Das STFLG habe eine Vorreiterfunktion fiir das Bundestariftreuegesetz und fir die Regelungen
einiger anderer Bundeslander. Insbesondere die Ausstattung der Prifbehorde Tariftreue und deren
Moglichkeit, eigenaktiv Kontrollen in beauftragten Unternehmen durchzufihren, sei ein positiver As-
pekt.

Zu den Einschatzungen der Sozialpartner beziiglich der Handhabung tariflicher Regelungen in den
Rechtsverordnungen und zu den direkten und indirekten Wirkungen der Regelungen hinsichtlich der
Tarifbindung vgl. Kapitel 7.

Zusatzliche Aufwidnde durch das STFLG fiir die Unternehmen

Ebenso wie die Vergabestellen wurden die Unternehmen um eine Einschatzung gebeten, inwieweit
die Regelungen des STFLG zu einem zusétzlichen Aufwand fir die Unternehmen fiihren.
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Abbildung 27: Zusdtzlicher Aufwand durch das STFLG aus Sicht der befragten Unternehmen

. . . . . bisher
Aus meiner Sicht ist ein zu- nicht - .
sp 1 .. . mode- nicht Mittel-

satzlicher Aufwand fiir das Un- gege- gering hoch

rat rele- wert
ternehmen durch ben

vant

die Abgab"e von Verp_fllch- 13 41 32 17 8 251
tungserklarungen (n=111)
die Beriicksichtigung der vor-
gegebenen Arbeitsbedingun-
gen im Leistungszeitraum (z. 15 26 29 19 21 2,58
B. Berechnung der Gehilter)
(n=110)
die Kontrolle_durch den Auf- 7 29 29 16 30 267
traggeber (n=111)
die Kontrolle der Priifbehorde
Tariftreue (n=111) / 24 25 19 36 2,75
die Einholung des Einverstand-
nisses der eingesetzten Mitar-
beitenden in die Priifung der 6 26 21 24 28 2,83
Entgeltabrechnungen (n=111)
die Mltverpfllcht:mg von Nach- 8 20 23 o5 35 286
unternehmen (n=111)
die zu leistenden Dokumentati- 5 8 20 35 20 207

onspflichten (n=108)

Fir nahezu alle abgefragten Aspekte wurde ein moderater bis hoherer zusatzlicher Aufwand angege-
ben. Den geringsten Mehraufwand machen dabei die Abgabe der Tariftreueerklarung und die Beriick-
sichtigung der vorgegebenen Arbeitsbedingungen aus. Insbesondere die Einholung des Einverstand-
nisses der eingesetzten Beschéftigten fiir eine Priifung der Entgeltabrechnungen, die Verpflichtung von
Nachunternehmen sowie die Dokumentationspflichten werden mit einem haufig erheblichen Mehr-
aufwand verbunden. Zu beriicksichtigen ist auch hier, dass manche der Regelungen, etwa die Ver-
pflichtung von Nachunternehmen oder Kontrollen durch die Priifbehérde Tariftreue, fir eine Reihe
von Unternehmen bisher offenbar nicht relevant waren.

Die Frage, ob sich der Aufwand durch das STFLG im Vergleich zur Vorgdangerregelung des STTG vergro-
Rert habe, bejahten 23 Prozent der 112 antwortenden Unternehmen, 36 Prozent verneinten dies und
41 Prozent konnten hierzu keine Angabe machen (ohne Tabelle).

Des Weiteren wurden die Unternehmen um eine Einschatzung der Kontrollen durch die Arbeit der
Prifbehorde Tariftreue gebeten.

Abbildung 28: Einschétzung der Kontrollen durch die Priifbehérde Tariftreue

Uberpriifung der Regelungen | Anzahl der Einschitzungen

sehr wichtig 25

wichtig 51
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Uberpriifung der Regelungen | Anzahl der Einschitzungen

weniger wichtig 20
unwichtig 15
Gesamt 111

Insgesamt findet die Arbeit der Priifbehdrde eine breite Akzeptanz bei den Unternehmen. Die Uber-
priifung der Regelungen durch die Priifbehorde Tariftreue wird von gut zwei Dritteln der antwortenden
Unternehmen als wichtig oder sehr wichtig betrachtet.
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7. Wirkungen des STFLG aus Sicht der Vergabestellen und
Unternehmen

Neben den Fragen nach der Handhabbarkeit und zu den Umsetzungserfahrungen sollte im Rahmen
der Evaluation auch der Wirksamkeit des STFLG nachgegangen werden. Hierzu zdhlen z. B. die wahr-
genommenen Wirkungen auf das Bieterverhalten und auf die Wettbewerbslage der Unternehmen, auf
die Entwicklung der Teilnehmerzahlen bei den Vergabeverfahren, auf die Kostenentwicklung und auf
die Arbeitsbedingungen der mit dem offentlichen Auftrag Beschéftigten. Dariliber hinaus sind die
Handhabbarkeit des Schwellenwerts sowie die Entwicklung der Tarifbindung wichtige Aspekte der Be-
trachtung. Da die Wirkungen der Regelungen nicht direkt ,,gemessen” werden konnten, wird zur Be-
antwortung der Fragestellungen auf die Ergebnisse der Befragungen von Vergabestellen, Unterneh-
men sowie der Expertinnen und Experten zuriickgegriffen.

7.1 Ergebnisse aus der Befragung der Vergabestellen
Die Vergabestellen wurden im Rahmen der Befragung um eine Einschdtzung zu den Wirkungen des

STFLG mit den entsprechenden Rechtsverordnungen auf das Vergabegeschehen gebeten.

Abbildung 29: Einschdtzungen der Vergabestellen zu den Wirkungen des STFLG auf das Vergabegesche-
hen

trifft . . Kann
voll it M e
Durch das STFLG und eher . g nicht
nicht nicht wert
ganz zu beur-
zu zu -
zu teilen.
haben sich die Auftragswerte fiir 6f-
fentliche Vergaben erho6ht. (n=44) 2 6 13 3 20 2,71
hat sich die Dauer der Verfahren fiir
offentliche Auftragsvergaben erhoht. 1 9 21 11 3 3,00
(n=45)
beteiligen sich weniger Bieter an 6f- 1 3 17 7 17 3,07

fentlichen Ausschreibungen. (n=45)

kommt es haufiger zu 6ffentlichen

Ausschreibungen, bei denen keine 3 23 6 13 3,09

Angebote eingehen. (n=45)
Im Zuge der 6ffentlichen Debatte um die Einflihrung des STFLG wurde eine Verteuerung der Auftrags-
werte, eine Verzogerung der Vergabeverfahren sowie ein Rickgang der Bieterzahlen befiirchtet (Land-
tag des Saarlandes 2021a). Diese Effekte haben sich aus Sicht der befragten Vergabestellen nicht oder
nur eingeschrankt gezeigt. Eine Erhohung der Auftragswerte sahen ein Fiinftel der Befragten (18 Pro-
zent) als eher oder voll und ganz zutreffend, gut ein Drittel (36 Prozent) dagegen eher nicht oder gar
nicht. Allerdings wussten 45 Prozent der antwortenden Personen diese Frage nicht zu beurteilen. Ver-
z6gerungen bei den Verfahren wurden von einem Flinftel der Befragten wahrgenommen. Eine Redu-
zierung der Bieterzahlen oder ein Abbruch von Ausschreibungsverfahren mangels Bieter wurde seitens
der Vergabestellen kaum gesehen. Wahrend des Betrachtungszeitraums sind dementsprechend auch
keine Meldungen gemals § 2 Abs. 5 STFLG beim MASFG eingegangen.
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Dariber hinaus wurden die Vergabestellen zu ihren Einschatzungen der Wirkungen des STFLG auf Un-
ternehmen und Beschaftigte befragt.

Abbildung 30: Einschétzungen der Vergabestellen zu den wirtschaftlichen Wirkungen des STFLG

trifft . . Kann
voll | trifit | ST M e
Das STFLG und eher . g nicht
nicht nicht wert
ganz zu beur-
zu zu .
zu teilen.
tragt zur Sicherung von Tariflohnen bei
Auftragnehmern bei. (n=44) 7 21 1 15 179
starkt dl_e Tarifbindung von Unterneh- 3 19 3 19 2,00
men. (n=44)
verbessert das Entgeltniveau der im
Rahmen von offentlichen Auftrdagen ein- 4 19 4 1 16 2,07
gesetzten Beschiftigten. (n=44)
fordert einen fflren Wettbewerb der Un- 4 18 5 y 16 2.1
ternehmen. (n=44)
tragt zur Verbesserung der Arbeitsstan- 3 14 9 18 223

dards bei Auftragnehmern bei. (n=44)

fiihrt zu einer starkeren Beriicksichti-

gung sozialer Aspekte im Rahmen 6f- 3 10 11 1 19 2,40

fentlicher Auftrage. (n=44)
Knapp zwei Drittel (64 Prozent) der Befragten sahen in den Regelungen des STFLG einen Beitrag zur
Sicherung der Tariflohne bei den Auftragnehmern, die Halfte sieht dies auch fir die Starkung der Ta-
rifbindung. In etwas schwacherer Auspragung wurden auch Beitrdge des STFLG zur Verbesserung des
Entgeltniveaus, zur Fairness im Wettbewerb und zur Verbesserung der Arbeitsstandards gesehen. Ef-
fekte fir die starkere Berlicksichtigung sozialer Belange wurden hingegen nur teilweise, teilweise aber
auch nicht wahrgenommen. Auffallend ist hierbei, dass eine grolRe Gruppe der Befragten (zwischen 36
und 43 Prozent) zu diesen Fragen keine Einschatzung abgeben konnte.

Die im politischen Raum kontrovers diskutierte Hohe des Schwellenwertes sollte ebenfalls aus Sicht
der Praktikerinnen und Praktiker in den Vergabestellen bewertet werden.

Abbildung 31: Bewertung des Schwellenwertes des STFLG von 25.000 Euro durch die Vergabestellen

Auswahlmoglichkeiten Anzahl
Der Schwellenwert sollte erhdht werden. 11
Der Schwellenwert ist genau richtig. 10
Der Schwellenwert sollte verringert werden. 0
Der Schwellenwert sollte entfallen. 10
Das STFLG sollte komplett entfallen. 4
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Auswahlmoglichkeiten Anzahl
Kann ich nicht beurteilen. 10
Gesamt 45

Die Einschatzungen zur Frage des Schwellenwertes weisen eine interessante Spreizung auf. Jeweils zu
gleichen Teilen gaben die Befragten an, dass der Schwellenwert erhoht, nicht verandert oder ganz
entfallen sollte. Keiner der Teilnehmenden hat eine Verringerung des Schwellenwertes vorgeschlagen.
Die Vorschlage fir einen erhéhten Schwellenwert variierten zwischen 30.000 und 200.000 Euro. Die
meisten Nennungen (n=5) bezogen sich auf einen Schwellenwert von 100.000 Euro.

In einem Freitextfeld konnten weitere Hinweise und Mitteilungen zum STFLG gegeben werden. Hierbei
wurde bezliglich des Schwellenwertes zum einen dafiir argumentiert, diesen einheitlich am Schwellen-
wert fiir die Notwendigkeit auszurichten, einen Wettbewerbsregister-Auszug einzuholen (ab 30.000
Euro netto). Weitere Hinweise bezogen sich darauf, den Schwellenwert mit dem Bundestariftreuege-
setz oder den Wertgrenzen flr Direktauftrage zu synchronisieren. Zudem wurde angeregt, auf die Ver-
pflichtungserklarung zur Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohnes zu verzichten, da dieser bundes-

weit geregelt sei.

7.2 Ergebnisse aus der Unternehmensbefragung

Analog zu den Vergabestellen wurden auch die Unternehmen um lhre Einschatzungen der Wirkungen
des STFLG auf den Betrieb und die Beschaftigten gebeten.

Abbildung 32: Einschétzungen der Unternehmen zu den Wirkungen des STFLG auf ihren Betrieb

trifft voll . . . Kann ich .
Durch das STFLG und ganz tzrlljfft eher | trifft eher | trifft gar Mittel-

nichtzu | nichtzu  Mchtbe- - b
Zu urteilen.

werden die Markt-

chancen von Unter-

nehmen verbessert, 8 24 13 40 23 3,00
die Tariflohne zahlen.

(n=108)

hat sich das Entgelt-
niveau der von unse-
rem Unternehmen im
Rahmen von offentli-
chen Auftragen im
Saarland eingesetzten
Beschaftigen erhoéht.
(n=108)

werden in unserem
Unternehmen im Rah-
men offentlicher Auf-
trage soziale Aspekte
starker beriicksich-
tigt. (n=108)

3 14 23 51 17 3,34
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trifft voll . . . Kann ich .
Durch das STFLG und ganz trifft eher trllfft eher trllfft gar | ichtbe- Mittel-
zu zu nicht zu nicht zu urteilen wert

haben sich die Auf-

tragswerte erhoht, die

unser Unternehmen

im Rahmen von o6f- 13 29 52 14 3,41
fentlichen Ausschrei-

bungen im Saarland

kalkuliert. (n=108)

hat sich die Wettbe-
werbsposition unse-
res Unternehmens
verbessert. (n=108)

hat sich die durch-

schnittliche Zufrie-

denheit unserer Mitar- 2 10 20 56 19 3,48
beitenden verbessert.

(n=107)

ist die durchschnittli-

che Leistungsbereit-

schaft unserer Mitar- 3 5 24 59 17 3,53
beitenden gestiegen.

(n=108)

2 10 24 52 20 3,43

Insgesamt werden die Wirkungen des STFLG durch die Unternehmen als relativ schwach eingeschatzt.
Eine Verbesserung der Marktchancen tarifgebundener Unternehmen wurde noch von 30 Prozent der
antwortenden Unternehmen gesehen, von rund der Halfte (49 Prozent) hingegen nicht. Jedes fiinfte
Unternehmen (21 Prozent) nahm eine Verbesserung des Entgeltniveaus im eigenen Betrieb wahr, je-
doch konnten 58 Prozent dies nicht oder eher nicht feststellen. Auch auf die Zufriedenheit und Leis-
tungsbereitschaft der Belegschaften wurden nur von einem kleinen Anteil der befragten Unternehmen
(11 bzw. 7 Prozent) positive Effekte durch das STFLG gesehen. Auf der anderen Seite wurden aber auch
nur von wenigen Unternehmen (12 Prozent) teilweise steigende Kosten bei der Auftragskalkulation
registriert. Die Ergebnisse kdnnen in zwei Richtungen gelesen werden: Zum einen ist es moglich, dass
den Tariftreueregelungen generell wenig Einfluss auf den Wettbewerb und auf die innerbetrieblichen
Verhiltnisse zugesprochen wird. Zum anderen ist bei der Interpretation zu beriicksichtigen, dass viele
der befragten Unternehmen tarifgebunden sind oder sich an geltende Tarifvertrage anlehnen, fir die
sich durch die Anwendung des STFLG wenig an den Arbeitsbedingungen dndert. Insgesamt fallen die
Bewertungen der Unternehmen zu den Beitragen der Regelungen fiir einen fairen Wettbewerb, fir
eine Verbesserung des Entgeltniveaus und fir eine starkere Berticksichtigung deutlich schwacher aus
als die der Vergabestellen.

Der Vergabemarkt fiir 6ffentliche Auftrdge wird von den Unternehmen offenbar selektiv genutzt. Auf
der einen Seite haben alle befragten Unternehmen im Betrachtungszeitraum erfolgreich 6ffentliche
Auftrage einwerben kdnnen. Auf der anderen Seite gaben von 120 antwortenden Unternehmen knapp
ein Drittel (n=38) an, dass sie seit 2022 mitunter auch darauf verzichtet hatten, sich auf 6ffentliche
Ausschreibungen zu bewerben, auch wenn sie fiir das Unternehmen passend gewesen waren. Diese
Unternehmen wurden gebeten, dafiir Griinde anzugeben.

iso-Institut — Evaluationsbericht STFLG 2026 | 51



7. Wirkungen des STFLG aus Sicht der Vergabestellen und Unternehmen

Abbildung 33: Griinde fiir Unternehmen, sich nicht an 6ffentlichen Ausschreibungen zu bewerben

Griinde fur Nichtbewerbung (n=38) Anzahl der Nen- | Anteil der Nennun-
(Mehrfachnennungen moglich) nungen gen

zu hoher Aufwand fiir Bewerbungsverfahren 23 29,5%
Unternehmen ausgelastet/Auftragsbiicher gefiillt 16 20,5%
Nachweispflichten zu aufwendig/kompliziert 13 16,7%
Personalmangel/Personalausfall 11 14,1%
geforderte Arbeitsbedingungen zu teuer 4 5,1%
Materialengpédsse/Probleme mit Zulieferungen 3 3,8%
Sonstiges 8 10,3%
Gesamt 78 100,0%

Die Antworten zeigen vielfdltige Griinde der Unternehmen, sich gegebenenfalls nicht an 6ffentlichen
Ausschreibungen zu beteiligen. An erster Stelle wurde der hohe Aufwand fiir das Bewerbungsverfah-
ren um offentliche Auftrage genannt, ebenso spielt der Aufwand fiir die Nachweispflichten (Rang 3)
eine wichtige Rolle. Mangelnde Kapazitaten und Personalmangel sind weitere hinderliche Aspekte, die
mit dem STFLG allerdings nicht in Zusammenhang stehen. Die moglichen héheren Kosten durch die
Zahlung tariflicher Lohne sind hingegen ein nur nachrangiger Grund, sich nicht bei 6ffentlichen Aus-
schreibungen zu bewerben. In einer Freifeldangabe wurden ergdanzend zu niedrige Marktpreise bei
offentlichen Vergaben und zu enge Zeitvorgaben fiir die Ausfiihrung als Griinde dafiir geltend ge-

macht, sich nicht zu bewerben.

Zudem hatten die Unternehmen die Gelegenheit, sich im Rahmen der Freifeldeingabe generell zum
STFLG zu duRern. Hierzu wurden 20 Eintrage vorgenommen. Ein Teil der Unternehmen nutzte die Ge-
legenheit, nochmals auf die aus ihrer Sicht mit dem Gesetz verbundene , Uberfliissige Blrokratie” hin-
zuweisen (vgl. Kapitel 7.1), andere hielten die Regelungen flr unproblematisch, da sie ohnehin nach
Tarif bezahlen wiirden. Mehrere der Nennungen thematisierten die Notwendigkeit, haufigere Kontrol-
len durchzufiihren, um eine nachhaltige Umsetzung der Tariftreue sicherzustellen. Trotz der Ta-
riftreueerklarungen kénnten sich die ,,schwarzen Schafe” gegeniber Tarifgehaltern zahlenden Unter-
nehmen haufig durchsetzen, da am Ende immer noch ein scharfer Preiswettbewerb bei den 6ffentli-
chen Vergaben herrsche. Im Einzelfall wurde auch die véllige Abschaffung des als ,,unnétig” erachteten
Gesetzes gefordert und eine ,,Einmischung” der Politik in die Lohnfindung abgelehnt.

7.3 Wirkungen des STFLG auf die Tarifbindung im Saarland

Die Starkung der Tarifbindung ist ein von vielen Akteuren mit dem Saarlandischen Tariftreue- und Fai-
rer-Lohn-Gesetz verbundenes Ziel. Sie steht deshalb auch im Zentrum der Aufmerksamkeit der tarif-
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politischen Akteure. Im Folgenden werden die Daten fir die Entwicklung der Tarifbindung nachge-
zeichnet und die Effekte und Probleme der Handhabung tariflicher Standards in den Rechtsverordnun-
gen aus Sicht der Sozialpartner dargestellt.

Entwicklung der Tarifbindung im Saarland und in Deutschland

Die Tarifbindung von Unternehmen und Beschaftigten wird jahrlich im Betriebspanel durch das Institut
fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erhoben. Hierbei zeigt sich fiir Deutschland und das Saarland
folgendes Bild:

Abbildung 34: Anteil der Betriebe mit Tarifbindung im Zeitverlauf in Prozent
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Quelle: Liibker, Schulten (2024): Tarifbindung in den Bundesldndern, Bellmann et al. (2024); eigene Darstellung

Die Daten zur Tarifbindung zeigen sowohl fiir Deutschland als auch fiir das Saarland einen langfristig
racklaufigen Anteil tarifgebundener Unternehmen. In den 2010er Jahren war der Anteil der tarifge-
bundenen Unternehmen im Saarland iberdurchschnittlich hoch — méglicherweise ein Hinweis darauf,
dass der Strukturwandel im Saarland langsamer verlaufen ist und der industrielle Sektor mit einem
traditionell hohen Anteil an Tarifbindung eine nach wie vor grofRe Rolle gespielt hat. Zwischen den
Jahren 2017 und 2020 haben sich die Werte des Saarlandes denen des Bundes angenahert. Seit 2021
allerdings weicht die Entwicklung im Saarland von der des Bundes ab: Wahrend hierzulande die Ta-
rifbindung der Unternehmen bis 2024 um vier Prozentpunkte angestiegen ist, sank sie bundesweit um
einen Prozentpunkt, so dass im Saarland 2024 um 5 Prozentpunkte mehr Unternehmen tarifgebunden
waren als im Bund.
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Abbildung 35: Anteil der Beschdiftigten in Betrieben mit Tarifbindung im Zeitverlauf in Prozent
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Quelle: Liibker, Schulten (2024): Tarifbindung in den Bundesldndern, Bellmann et al. (2024); eigene Darstellung

Bei den tarifgebundenen Beschaftigten hingegen ist die Entwicklung nicht so eindeutig: hier zeigen sich
fiir die Vergangenheit nur geringe Unterschiede zu den Daten im Bund. Allerdings gab es auch fiir die
Beschaftigten im Jahr 2021 einen sprunghaften Anstieg der Tarifbindung um sieben Prozentpunkte,
der allerdings in den Folgejahren wieder um flinf Prozentpunkte abfiel, so dass in den Jahren 2023 und
2024 im Saarland um drei Prozentpunkte mehr Beschaftigte tarifgebunden sind als deutschlandweit.
Des Weiteren sind in den Daten des Instituts fur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung auch Angaben
zum Anteil der Unternehmen, die sich bei der Bezahlung an tarifliche Regelungen anlehnen. Dieser
Anteil belief sich im Jahr 2022 auf 39 Prozent der Unternehmen und er ist bis 2024 um ebenfalls finf
Punkte auf 44 Prozent angewachsen. Auch dieser Wert liegt leicht Gber dem Bundesdurchschnitt
(41 Prozent) (Bellmann et al. 2024).

Seit Inkrafttreten des STFLG kann also ein entgegen zum Bundestrend verlaufender Anstieg der Ta-
rifbindung der Unternehmen und eine Stabilisierung des Anteils der Beschéftigten in Unternehmen mit
Tarifbindung auf leicht Gberdurchschnittlichem Niveau verzeichnet werden. Ebenso ist der Anteil der
Unternehmen angewachsen, die sich an tarifliche Regelungen anlehnen. Inwiefern diese Ergebnisse
auf regionale Branchenentwicklungen zuriickzufiihren sind oder auf kausale Effekte des STFLG, ist
schwierig zu bestimmen. Moéglicherweise tragen Sensibilisierungseffekte des Gesetzes fir die Relevanz
tariflicher Standards dazu bei.

Inhalte der Rechtsverordnungen und ihre Effekte fiir Tarifbindung und Tarifpraxis

Die Rechtsverordnungen mit ihren tariflichen Kernarbeitsnormen definieren wesentliche Anforderun-
gen, die Auftragnehmer bei einer Bewerbung um eine 6ffentliche Vergabe zu erfiillen haben. Zu die-
sem Mechanismus sowie zu den Wirkungen des STFLG liegen keine Indikatorik und entsprechende
Datengrundlagen vor, mit denen die Effekte des Gesetzes und Kausalzusammenhange direkt gemessen
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werden kénnen. Die Einschatzungen der befragten Expertinnen und Experten der Verbande liegen —
dies liberrascht nicht — weit auseinander.

Kritische Einschatzungen zum STFLG und zur Steuerung der Tariftreue lber die Rechtsverordnungen
werden vor allem auf Seiten der Arbeitgeberverbande formuliert. Die Kritik an diesem Mechanismus
lauft auf drei wesentliche Punkte hinaus:

— Die Definition der Kernarbeitsbedingungen mit ihrem Rickbezug auf einen wesentlichen Fla-
chentarifvertrag bilde die Vielfalt der Tariflandschaft nicht ab. So wiirden z. B. Haustarifver-
trage oder Tarifvertrage fiir Unternehmen in Sanierungssituationen keinen Eingang in die
Rechtsverordnungen finden. Die Auswahl des zugrunde gelegten Flachentarifvertrages wirke
willklrlich und missachte die Existenz anderer, in den einzelnen Branchen und Gewerken
manchmal schwer abgrenzbarer Tarifvertrage.

— Durch die Tariftreuevorgaben wiirde der Anreiz fiir Unternehmen zum Beitritt in einen Arbeit-
geberverband nicht gestarkt, sondern abgeschwacht, da die wesentlichen tariflichen Stan-
dards auch ohne diese Mitgliedschaft einzuhalten seien. Gleiches gelte vice-versa fiir die An-
reize der Beschaftigten, einer Gewerkschaft beizutreten. Fir eine Starkung der Tarifbindung
sei es zielfiihrender, von den Unternehmen eine Erklarung zur direkten Tarifbindung oder zu
einem als allgemeingiiltig anerkannten Tarifvertrag einzuholen und auf die Definition von
Kernarbeitsbedingungen durch das verantwortliche Ministerium zu verzichten.

- Indie Auswahl der Kernarbeitsbedingungen fléssen Aspekte ein, die fir die Unternehmen ext-
rem zeitaufwandig zu bearbeiten seien. Als Beispiel wurden die anteilige Berechnung von ta-
riflichem Urlaubsgeld und anderen Sonderzahlungen angefihrt. Ebenso bleibe die Definition
von Kernarbeitsbedingungen notwendigerweise unvollstindig. So kénnten z. B. tarifliche Off-
nungsklauseln etwa im Bereich der Bezahlung von Zeitarbeitnehmern oder tarifliche Regelun-
gen fiir einen flexiblen und zuschlagfreien Ausgleich von Mehrarbeit fiir die eingesetzten Be-
schaftigten mitunter nicht genutzt werden, wenn diese Klauseln nicht in die Rechtsverordnung
aufgenommen wiirden.

Aus der Wahrnehmung der Arbeitgeberverbdnde also werden einerseits die Ziele des STFLG nicht er-
reicht, andererseits zusatzliche Anforderungen und Belastungen fiir die Unternehmen geschaffen.

Aus gewerkschaftlicher Expertensicht hingegen werden dagegen deutlich positive Effekte der Tarif-
treue-Regelung konstatiert. Das Gesetz trage dazu bei, den Preiswettbewerb um o6ffentliche Auftrage
zu Lasten der Beschaftigten zurlickzudrangen. In manchen Branchen konnten indirekte Effekte zur
Starkung der Tariftreue festgestellt werden: Zum einen trage die Regelung zur gesellschaftlichen
Normbildung bei und férdere zudem Uber die Abgabe der Verpflichtungserkldarung eine Sensibilisie-
rung der Unternehmen fiir die Vorgaben der Tarifvertrage. Zum anderen hatten die sanktionsbewehr-
ten Anforderungen bei 6ffentlichen Vergaben einen wichtigen Nachsteuerungseffekt vor allem dort,
wo Unternehmen trotz allgemeingiiltig erklarter Tarifvertrage nicht tarifgemaR zahlen. Beschaftigte
und Betriebsrate konnten mit Verweis auf die Vorgaben des STFLG eine tarifliche Bezahlung leichter
durchsetzen; die Kontrollfunktion der betrieblichen Mitbestimmung werde gestarkt. Das STFLG mit
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seiner Spiegelung der maligeblichen Arbeitsbedingungen in einer Rechtsverordnung habe wichtige Im-
pulse fir das Bundestariftreuegesetz und fiir Regelungen in anderen Landern gegeben und kénne da-
her als Erfolgsmodell betrachtet werden.

Die Daten zur Tariftreueentwicklung zeigen fiir das Saarland einen sich stabilisierenden Trend oberhalb
der Bundesentwicklung. Zwar kann kein kausaler Zusammenhang zwischen den Effekten des STFLG
und dieser Entwicklung nachgewiesen werden. Jedoch signalisiert die Tariftreue-Regelung den politi-
schen Willen, fairen Arbeitsbedingungen bei der Vergabe von steuerfinanzierten Auftragen eine Prio-
ritdt einzurdumen. Dies konnte auch eine Ausstrahlungskraft fiir die wirtschaftlichen Akteure in der
Region haben. In etwas mehr als 1000 Fallen konnte fiir den Betrachtungszeitraum eine branchenbe-
zogene Rechtsverordnung klar zugewiesen werden. Dies ist ein noch geringer Anteil am Vergabege-
schehen, und nur ein sehr geringer Anteil der saarlandischen Unternehmen ist bisher direkt mit den
Vorgaben der Rechtsverordnungen konfrontiert gewesen. Dennoch zeigen die Daten zum Vergabege-
schehen, dass nach den ersten Anlaufjahren 2022 und 2023 die Zahl der Vergaben deutlich steigt, de-
nen branchenbezogene Rechtsverordnungen zugrunde gelegt worden sind. Die Reichweite des STFLG
wird zudem mit der Inkraftsetzung der Rechtsverordnungen fiir den Bausektor und fiir den Offentli-
chen Personennahverkehr wachsen. Insofern ist fiir die Zukunft zu beobachten, wie sich unter der An-
wendung der Rechtsverordnungen im Saarland die Tarifbindung und die Zahl der Unternehmen, die
sich an tariflichen Regelungen orientieren, weiterentwickeln.
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8. Priifgeschehen und Arbeitsweise der Priifbehorde Tariftreue

8.1 Struktur und Aufgabe der Priifbehorde Tariftreue

Mit der ,,Verordnung liber ein Kontrollsystem gemal § 13 Abs. 2 saarldandisches Tariftreue- und Fairer-
Lohn-Gesetz” wurde am 10. Juni 2022 die Priifbeh6rde Tariftreue geschaffen und beim MASFG ange-
siedelt. Die 6ffentlichen Auftraggeber wurden im Rahmen dieser Verordnung dazu verpflichtet, ihre
Vergaben mit dem Auftragsgegenstand, Auftragswert, Leistungsbeginn und -ende sowie mit der Nen-
nung des ausfiihrenden Unternehmens an die Priifbeh6rde zu melden. Die Priifbehorde hat die Auf-
gabe zu kontrollieren, ob die im STFLG festgeschriebenen Verpflichtungen durch die Auftragnehmer
und ihre Nachunternehmer ausgefiihrt werden. Auf Basis der Verordnung kann die Priifbehérde Tarif-
treue ihre Kontrollen sowohl anlass- als auch stichprobenbezogen ausfiihren. Sie entscheidet also
selbst, welche Unternehmen tberpriift werden und ist nicht auf das Vorliegen von Hinweisen auf Ver-
stoRe angewiesen, um aktiv zu werden. Die Personalausstattung der Prifbehorde Tariftreue umfasste
im August 2025 drei Vollzeitstellen zuziglich eines geringfligig beschéaftigten Mitarbeiters und des Lei-
ters der Prufbehorde.

Die Verordnung regelt, dass fiir die Durchfiihrung der Kontrollen die Priifoehérde umfassende Einsicht
in alle Unterlagen nehmen kann, aus denen die Arbeitsbedingungen der Beschaftigten abgeleitet wer-
den kénnen, zum Beispiel Lohnunterlagen, Dokumente zu Steuern und Sozialversicherungsbeitragen
sowie Vertragsunterlagen der ausfiihrenden Unternehmen. Sie kann tberdies Vor-Ort-Besuche in den
Geschaftsraumen der Auftragnehmer oder an den Orten der Leistungserbringung, z. B. auf Baustellen
vornehmen. Bei festgestellten VerstoRen spricht die Prifbehdrde Tariftreue eine Sanktionsempfeh-
lung gegenlber dem jeweiligen 6ffentlichen Auftraggeber aus, welcher im Anschluss die Priifbehorde
Uber die Umsetzung der Sanktion zu informieren hat. Im Rahmen der Verpflichtungserklarung, die die
Auftragnehmer bei der Zuschlagserteilung abzugeben haben, stimmen diese der Durchfiihrung der
Kontrollen und etwaigen Sanktionen bei Verstof3en zu.

Seitens der Akteure der Priifbehérde werden diese Rahmenbedingungen insgesamt positiv einge-
schatzt. Die Moglichkeiten zu anlass- und stichprobenbezogenen Kontrollen sowie zu unangemeldeten
Vor-Ort-Besuchen bei Auftragnehmern und auf Baustellen seien einerseits die Voraussetzung, umfas-
send Einblicke in die tatsachlichen Arbeitsbedingungen zu erhalten. Andererseits kdnne damit gegen-
Uber den Auftragnehmern ein wirksames Kontrollszenario aufgebaut werden. Der Vergleich zur Wir-
kung von Geschwindigkeitskontrollen im StraBenverkehr wurde in diesem Zusammenhang in den Be-
fragungen haufig akzentuiert. Die Expertinnen und Experten aus der Landesverwaltung verwiesen je-
doch als limitierenden Faktor fiir die Arbeit der Priifbeh6rde darauf, dass die personelle Ausstattung
knapp bemessen sei, auch vor dem Hintergrund, dass Vor-Ort-Kontrollen auf Baustellen grundsatzlich
von mindestens zwei Personen durchgefihrt werden sollten. Im Regierungsprogramm der aktuellen
SPD-geflihrten Landesregierung ist eine personelle Starkung der Prifbehérde avisiert. Der Geschéfts-
verteilungsplan sieht entsprechend die Einrichtung einer weiteren Vollzeitstelle vor, die allerdings zum
Zeitpunkt der Erhebungen aufgrund des Fachkraftemangels noch nicht besetzt worden war. Die Aus-
schreibung fir die Stelle ist jedoch bereits in die Wege geleitet worden.
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8.2 Arbeitsweise der Priifbeh6rde Tariftreue

Die nachfolgende Darstellung des Priifprozesses und der praktischen Vorgehensweisen beruht auf den
Auskiinften der Fachkrafte der Prifbehorde Tariftreue. Die Prifungen umfassen ein mehrschrittiges
Vorgehen, welches in einer schriftlichen Handreichung dokumentiert ist. Basis jeder Priifung sind die
Vergabemeldungen der 6ffentlichen Auftraggeber, die bei der Priifbehérde in einer Excel-gestiitzten
Datenbank dokumentiert werden.

Fallauswahl und Vorermittlungen

Aus der Datenbank werden unter den jeweils aktuell eingegangenen Vergabemeldungen die zu pri-
fenden Falle ausgewahlt. Fur die Auswahlentscheidung spielen die Erfahrungswerte der Mitarbeiten-
den in der Priifbehorde eine groRe Rolle. Ein fest definiertes Kriterienraster, das z. B. nach Branchen,
Auftragswerten oder regionaler Verteilung der Leistungsstandorte oder Auftragnehmer unterscheidet,
existiert nicht. Allerdings bemiiht man sich nach Auskunft der befragten Expertinnen und Experten um
eine Varianz der Branchen und auch um eine Berlicksichtigung der Vergabeprozesse aus allen Regio-
nen des Saarlands. Zudem werden auch Auftragnehmer mit Sitz auBerhalb des Saarlandes in die Pri-
fungen einbezogen. In Einzelfdllen gehe man auch Hinweisen aus den Medien oder von externen Akt-
euren nach. Insgesamt dominierten jedoch der Baubereich und Auftrage fiir handwerkliche Installati-
onsarbeiten das Priifgeschehen. Als internes Ziel wird in Anlehnung an die Mindestbesichtigungsquote
im Arbeitsschutzgesetz (§ 21 Abs. 1a ArbSchG) angestrebt, ca. fiinf Prozent der gemeldeten Vergabe-
falle zu prifen, damit Gber eine gewisse Quantitat das Prifgeschehen auch von den Unternehmen
wahrgenommen werde und dadurch mdoglicherweise eine praventive Wirkung entfalten konne. Ge-
setzliche Vorgaben bestehen hierzu nicht.

Vor der Uberpriifung eines Unternehmens werden zunichst die benétigten Hintergrundinformationen
zum Auftragnehmer eingeholt. Vor-Ort-Kontrollen werden aulRerdem durch eine erste Inaugenschein-
nahme vorbereitet. Die prifende Person macht sich so ein erstes Bild von der Situation und den Mit-
arbeitenden am Leistungsort, ohne jedoch die Baustelle oder den Leistungsort selbst zu betreten. Hier-
Uber kénnen Anhaltspunkte gewonnen werden, wann realistisch Beschaftigte vor Ort angetroffen wer-
den kénnen.

Voraussetzung fiir die Uberpriifung eines Unternehmens ist die vorliegende Verpflichtungserklarung
des Auftragnehmers. Diese wird nach Auswahl des Falles zunachst von der Vergabestelle angefordert.
Hat die Vergabestelle es versaumt, eine Verpflichtungserklarung einzuholen, wird das Unternehmen
nicht tberprift, da hierfir die Rechtsgrundlage fehlt. Lediglich wenn der Verdacht auf Schwarzarbeit
besteht, kann die Prifbehdrde gemall § 2 Absatz 4 Nr. 17 SchwarzArbG zur Unterstiitzung der Behor-
den der Zollverwaltung tatig werden.

Vor-Ort-Kontrolle

Vor-Ort-Kontrollen werden ohne Ankilindigung durchgefiihrt. Dabei besuchen die Mitarbeitenden der
Prifbehorde den Leistungsort, befragen Mitarbeitende des zu priifenden Unternehmens und erfassen,
welche Beschaftigte fir welche Arbeiten eingesetzt werden. Die Mitarbeitenden vor Ort werden tiber
Art, Inhalt und Grund der Uberpriifung informiert und die Mitarbeitenden der Priifbehérde weisen
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sich mit Ihrem Dienstausweis aus. Es wird zunachst Kontakt mit einer verantwortlichen Person (z. B.
Baustellenleitung, Meister, Teamleitung) aufgenommen, die die benétigten Unterlagen zur Verfiigung
stellen und ggf. Auskunft zu den eingesetzten Mitarbeitenden geben kann. Vor allem werden aber mit
den einzelnen Mitarbeitenden des zu prifenden Unternehmens Gesprache gefiihrt. Dabei geht es bei-
spielsweise um die Erfassung der Namen, der genauen Tatigkeit und Funktion, des Ausbildungsniveaus
bzw. der Qualifikation, des Grades der Selbstandigkeit in der Arbeitsweise und der tatsadchlichen Ar-
beitszeit und Entlohnung. Die Ergebnisse werden in einem standardisierten Personalfragebogen doku-
mentiert und dienen vor allem dazu, tGberprifen zu kdnnen, ob die Mitarbeitenden entsprechend der
anzuwendenden Rechtsverordnung korrekt eingruppiert sind. Insgesamt werden die am Besuchstag
konkret vorgefundenen Verhaltnisse dokumentiert. Wenn die Mitarbeitenden nicht alle Fragen beant-
worten kénnen oder die Riickmeldungen unplausibel sind, erfolgen entsprechende Nachfragen beim
Arbeitgeber. Es kénnen auch weitere Ermittlungen folgen, wie beispielsweise eine Anfrage bei der
Rentenversicherung o. a.

Eine Beteiligung von Nachunternehmen wird in der Regel erst bei der Vor-Ort-Priifung erkannt, da sie
nur selten vollstandig von den Vergabestellen gemeldet werden. So ergibt sich haufig bei den Befra-
gungen, dass die Mitarbeitenden nicht flir den Auftragnehmer, sondern fiir ein anderes Unternehmen
arbeiten. In einem solchen Fall wird vom Hauptunternehmen die Verpflichtungserklarung angefordert,
die dieses bei Vertragsschluss vom Nachunternehmen einholen muss, und das Nachunternehmen wird
in die Priifung einbezogen.

In der Regel finden die Unternehmensprifungen durch mindestens zwei Personen der Priifoehérde
statt. In Ausnahmeféallen werden diese gelegentlich auch von Einzelpersonen durchgefiihrt. Damit die
Priifprozesse sicher abgewickelt werden kénnen, ist es ein Anliegen der Mitarbeitenden, offene Kon-
flikte vor Ort zu vermeiden und mit den zu prifenden Unternehmen in einen eher kooperativen Pro-
zess zu treten, indem RegelverstofRe erlautert und ggf. Losungswege aufgezeigt werden. Den Mitarbei-
tenden der zu priifenden Unternehmen wird erldutert, dass es bei den Priifungen darum gehe, ob sie
die ihnen zustehende Entlohnung erhalten und nicht um RegelverstofRe der Mitarbeitenden selbst.
Dies erhohe aus der Erfahrung der Mitarbeitenden der Priifbehdrde die Bereitschaft zur Kooperation.
Dennoch kdmen Verweigerungshaltungen bei den Auskiinften zur Person immer wieder vor. Zwar sei
es bisher nicht zu Eskalationen gekommen, allerdings sehen sich die Mitarbeitenden der Priifbehorde
bei den Vor-Ort-Kontrollen immer wieder anspruchsvollen Interaktionssituationen ausgesetzt. Es be-
stehe ein Bedarf an der Vermittlung von Deeskalationstechniken und ahnlichen Kompetenzen etwa
durch die Moglichkeit einer Supervision.

Da die Vor-Ort-Kontrollen der Priifbehérde ohne Ankilindigung stattfinden, besteht immer die Mog-
lichkeit, dass am Ort der Leistungserbringung niemand angetroffen wird und daher der geplante Be-
such nicht stattfinden kann. Um den damit verbundenen Zeiteinsatz sinnvoll zu nutzen, werden in der
Regel mehrere Priiffille ausgewahlt, die raumlich eng beieinander liegen, so dass ein Kontrollbesuch
ersatzweise bei einem anderen Auftragnehmer stattfinden kann. Mit diesem Vorgehen versuchen die
Mitarbeitenden der Priifbehorde, ihre knappen Zeitressourcen moglichst optimal einzusetzen.
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Zwei bis dreimal im Jahr finden gemeinsam mit dem Zoll durchgefiihrte Kontrollen statt. Der Impuls
fir dieses koordinierte Vorgehen geht meist von der Priifbehorde aus. Der Zoll fiihrt in der Regel um-
fangreiche Kontrollen in Unternehmen und auf Baustellen durch, die dafiir abgesperrt werden, so dass
alle vor Ort befindlichen Mitarbeitenden auf der Baustelle kontrolliert werden kénnen. Die Priifbe-
horde ist mit einer oder mehreren Personen vor Ort zugegen und nutzt die Ergebnisse der Kontrollen
des Zolls fur die eigene Prifung. Mit der ,,Riickendeckung” durch die Beamtinnen und Beamten der
Zollbehorde kénnen daher deutlich umfassendere Kontrollen der Priifbehérde erfolgen.

Priifung der Lohnunterlagen

Im nachsten Schritt werden die Lohnunterlagen des zu prifenden Unternehmens zur Einsichtnahme
angefordert. Dies kann schriftlich oder auch persdnlich am Sitz des Unternehmens erfolgen. Es werden
dabei die Lohnabrechnungen fiir den Monat der Vor-Ort-Kontrolle und fiir die konkret befragten Mit-
arbeitenden benétigt, auRerdem eine Dokumentation der verrichteten Arbeitsstunden. Die Priifung
konzentriert sich auf den Monat, in dem sie durchgefiihrt wird, denn fiir diesen Zeitpunkt ist der Ein-
satzzeitpunkt der angetroffenen Beschaftigten durch die Priifbehdrde aufgrund der Vor-Ort-Priifung
nachweisbar.

Bei der Mitwirkung der Unternehmen zeigen sich den Erfahrungen der Prifbehorde zufolge keine Un-
terschiede zwischen bestimmten Branchen oder UnternehmensgréRen. Vielmehr komme es auf die
individuelle Kooperationsbereitschaft der verantwortlichen Personen bei den Auftragnehmern an. Bis
zur Lieferung der Unterlagen entstehen haufig Wartezeiten von bis zu einem Monat, da die Lohnun-
terlagen in der Regel erst im Folgemonat erstellt werden.

Die Unterlagen werden mit dem ermittelten Sachverhalt abgeglichen und es wird Gberpriift, ob die
Arbeitsbedingungen entsprechend der vereinbarten Rechtsverordnung gewahrt werden bzw. ob nach
dem Mindestlohngesetz gezahlt wird. Dabei werden die von den Mitarbeitenden gemachten Aus-
kiinfte genutzt, um deren korrekte Eingruppierung zu bestimmen. Wenn durch die Priifung eine Dis-
krepanz zwischen dem gezahlten Lohn und dem Soll festgestellt wurde, wird Kontakt zum Unterneh-
men aufgenommen und um eine Stellungnahme gebeten. Sowohl der Auftragnehmer wie auch von
ihm beauftragte Nachunternehmen werden in der gleichen Weise (iberprift. Im Verdachtsfall werden
die Unternehmen vor dem Ausspruch einer Sanktionsempfehlung um eine Stellungnahme gebeten.

Priifergebnis und Sanktionsentscheidung

Die Uberwiegende Zahl der Prifungen ergibt keine Beanstandungen bei den beauftragten Unterneh-
men (vgl. Kapitel 8.4). Ein VerstoR gegen das STFLG wird festgestellt, wenn der Auftragnehmer oder
eines seiner Nachunternehmen eine oder mehrere der in der Verpflichtungserklarung niedergelegten
Pflichten verletzt hat. Dies sind haufig VerstolRe gegen die Kernarbeitsbedingungen oder Fille, in denen
der Auftragnehmer die Verpflichtungserklarungen von Nachunternehmen nicht vorlegen kann. Doch
nicht in jedem Fall fiihrt ein VerstoR gegen die Regelungen des STFLG auch zu einer Sanktion gegen
das beauftragte Unternehmen. Es besteht ein Ermessensspielraum, ob und in welcher Hohe eine Sank-
tionsempfehlung ausgesprochen wird.
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So wird z. B. die tatsachliche Tarifbindung der Unternehmen durch die Priifbehorde in der Regel nicht
erfasst und geprift. Dennoch kann sich im Rahmen einer Priifung ergeben, dass die eingesetzten Mit-
arbeitenden nach einem anderen Tarifvertrag beschaftigt werden als nach dem in der Verpflichtungs-
erklarung angegebenen. Dies fiihrt, zumindest wenn nicht missbrduchlich ein anderer Tarifvertrag an-
gewendet wird, nicht zu einer Sanktion. In einem solchen Fall liegt ein Fall von Beanstandung ohne
Sanktionsempfehlung vor. Dies ist eine Ermessensentscheidung, die aber aus Sicht der Mitarbeitenden
der Prifbehorde zur Akzeptanz des Gesetzes beitragen soll. Insgesamt werden Beanstandungen ohne
Sanktionsempfehlung ausgesprochen, wenn ein entschuldbares Fehlverhalten vorliegt. Dies kann bei-
spielsweise der Fall sein, wenn sich erst kiirzlich der zugrunde zu legende Tarifvertrag geandert hat.
Bei 18 Prozent der liberpriften Unternehmen wurde eine solche Entscheidung getroffen (vgl. Kapi-
tel 8.4).

Die Hohe der Sanktion wird vor allem anhand des Auftragswerts bestimmt. Sie kann nach
§ 14 Abs. 1 STFLG pro VerstoR bis zu fiinf Prozent, in der Summe maximal 10 Prozent des Auftragswerts
betragen. In der Praxis (ibt die Priifoeh6rde auch bei der Festsetzung der Sanktionshéhe einen Ermes-
sensspielraum aus. Diese Ermessensausilibung wird wesentlich auch durch die Mitwirkung an der Auf-
klarung, z. B. anhand der schriftlichen Stellungnahmen der Unternehmen begriindet. Insgesamt soll
positiv auf die Unternehmen eingewirkt werden, so dass zukiinftige VerstoRe gegen das STFLG vermie-
den werden. Es gehe nicht darum, mit den Sanktionen moglichst hohe Geldsummen fir die 6ffentliche
Hand zu realisieren. Bei der Festlegung der Hohe der Sanktion wird das Verhalten der Unternehmen,
deren Einsicht und Mitwirkung wahrend des Priifprozesses berlcksichtigt. Je einsichtiger ein Unter-
nehmen, desto geringer die Strafe. Darauf werden die Unternehmen auch hingewiesen und sie verhal-
ten sich den Erfahrungen zufolge offenbar Gberwiegend kooperativ.

Wird im Rahmen der Vor-Ort-Kontrolle niemand angetroffen, findet keine Uberpriifung des Unterneh-
mens statt. Wenn es nicht moglich ist, trotz wiederholter Kontrollbesuche Mitarbeitende zu befragen,
wird der Fall ohne Uberpriifung erledigt. Dies macht annihernd 10 Prozent der (iberpriiften Unterneh-
men aus (vgl. Kapitel 8.4).

Information der Vergabestelle

Sofern im Unternehmen keine VerstofRe gegen das STFLG festgestellt werden, erfolgt ein Prifbericht
mit dem Ergebnis ,,ohne Beanstandung®, der in einer entsprechenden Akte abgelegt wird. Die zustan-
dige Vergabestelle wird Uber dieses Priifergebnis informiert.

Bei festgestellten VerstoRen des Auftragnehmers oder der von ihm beauftragten Nachunternehmen
wird eine Sanktionsempfehlung formuliert. Fiir rund fiinf Prozent der gepriften Unternehmen wurde
eine Sanktionsempfehlung ausgesprochen (vgl. Kapitel 8.4). Die Sanktionsempfehlung fasst den Sach-
verhalt des VerstoRes zusammen und schldgt eine Sanktion als prozentualen Wert des Auftragswertes
vor. Bei Sanktionsempfehlungen aufgrund von VerstoRen der Nachunternehmen wird der Auftrags-
wert des Vertrages zwischen Auftragnehmer und Nachunternehmen zugrunde gelegt. Die durch den
Verstol} seitens des Auftragnehmers eingesparte Summe spielt bei der Festlegung der Sanktionshohe
eine nachrangige Rolle. Die Mitwirkung des Unternehmens an der Aufklarung des Sachverhalts wird
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bei der Festlegung der empfohlenen Sanktion gewdirdigt. Dariiber hinaus trifft die Sanktionsempfeh-
lung eine Aussage dazu, ob das Unternehmen gemal § 14 Abs. 3 STFLG von kiinftigen Auftragsverga-
ben ausgeschlossen werden soll. Eine solche Empfehlung wurde allerdings im Betrachtungszeitraum
nicht ausgesprochen. Die Empfehlung geht an die Vergabestelle, die dann vom Hauptunternehmen
eine entsprechende Vertragsstrafe einfordert. Die Vergabestellen kdnnen bei der Sanktion von der
Empfehlung abweichen, was allerdings nach Auskunft der Mitarbeitenden der Prifbehorde nur sehr
selten der Fall ist.

Die Vergabestellen informieren die Priifbehorde schriftlich per Brief oder elektronisch per E-Mail Gber
die tatsachlich ausgesprochene Sanktionierung. Es gibt dafiir kein formalisiertes Verfahren. Wird von
der Empfehlung abgewichen, muss dies von der Vergabestelle begriindet werden. Es gehort nicht zu
den Aufgaben der Priifbehérde zu kontrollieren, ob die Zahlung des Sanktionsbetrages durch die Un-
ternehmen tatsachlich erfolgt ist.

Wird die Sanktionsempfehlung vom Auftraggeber, also der Vergabestelle, noch vor der letzten Rech-
nungsstellung umgesetzt, wird in der Regel ein Betrag in Hohe der Sanktion einbehalten. Ist die Leis-
tung bereits bezahlt, missen Sanktionen als Vertragsstrafe eingefordert und ggf. auf zivilrechtlichem
Wege eingeklagt werden.

8.3 Einschrankungen fiir Vor-Ort-Kontrollen

Die Vor-Ort-Kontrollen bei den beauftragten Unternehmen sind ein zentraler Baustein des gesamten
Prifprozesses. Unternehmen, in denen keine Vor-Ort-Kontrollen stattfinden kdnnen, werden nicht fir
Prafungen ausgewahlt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Leistungszeitraum zu kurz ist
oder wenn dieser bei der (Nach-)Meldung von Féllen bereits in der Vergangenheit liegt.

Mit der Vergabemeldung werden auch das Datum des geschéatzten Leistungsbeginns und -endes an die
Prifbehorde Gbermittelt. Flir 7.766 Falle zwischen 2022 und August 2025 konnte die geplante Dauer
der Leistungserbringung ermittelt werden.

Abbildung 36: Geplante Dauer der Leistungserbringung laut Vergabemeldungen

Dauer der Leistungserbringung Anzahl | Anteil

weniger als ein Monat 1291 16,6 %
ein Monat bis weniger als ein Jahr | 4945 63,7 %
ein Jahr bis weniger als zehn Jahre | 1530 19,7 %

Gesamt 7766 100,0 %

In gut 83 Prozent der gemeldeten Vergaben betragt der Leistungszeitraum mindestens einen Monat,
so dass Vor-Ort-Kontrollen organisiert werden kénnen. Grundsatzlich ist dies auch bei kiirzeren Leis-
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tungszeitraumen moglich, hangt aber auch davon ab, wie viel Zeit zwischen Vergabemeldung und Leis-
tungszeitraum liegt. Bei kurzen Leistungszeitrdumen ist nur ein kleines Zeitfenster fiir Vor-Ort-Kontrol-
len verfligbar. So hatten in den betrachteten Meldungen 739 Falle einen Leistungszeitraum von bis zu
zwei Wochen, was einem Anteil von 9,5 Prozent entspricht. In 296 Fallen (3,8 Prozent) liegen Leistungs-
beginn und -ende am selben Tag oder an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Eine Vor-Ort-Kontrolle
erscheint dann kaum noch organisierbar. Hierunter fallen vor allem Beschaffungen und es ist unklar,
ob und in welcher Reichweite die Lieferkette Uberprift werden kann.

Eine Uberpriifung der gemeldeten Vergaben {iber Vor-Ort-Kontrollen ist haufig auch nicht moglich,
wenn die Meldungen zeitverzogert erfolgen. Laut § 2 der Verordnung lber ein Kontrollsystem gemaf
§ 13 Absatz 2 des STFLG haben offentliche Auftraggeber die Priifbehdrde zeitnah liber ihre Vergaben
zu informieren. Dies soll insbesondere gewahrleisten, dass Prifungen durch die Prifbehérde tatsach-
lich moglich sind. Erfolgt die Meldung nach der Erbringung der Leistung, kdnnen naturgemaR keine
Vor-Ort-Kontrollen durchgefihrt werden.

Im betrachteten Zeitraum lagen bei 811 von 7.766 Meldungen die Leistungszeitrdume in der Vergan-
genheit. Die entspricht einem Anteil von 10,4 Prozent.

Abbildung 37: Leistungsdauer und Meldung der Vergaben

Leistungsdauer

Meldung bis zu 14 Tagen mehr als 14 Tage G:::ar::: G::::nilt:
Anzahl Anteil Anzahl Anteil

nach Leistungsende 429 5,5% 382 4,9 % 811 10,4 %

vor Leistungsende 310 4,0% 6645 85,6 % 6955 89,6 %

Gesamtergebnis 739 9,5% 7027 90,5 % 7766 100,0 %

Werden Leistungsdauer und die rechtzeitige Meldung der Auftragsvergaben in Beziehung gesetzt, so
wird erkennbar, dass 85,6 Prozent der gemeldeten Falle fir eine Prifung durch die Prifbehoérde Tarif-
treue in Betracht gekommen sind. Die anderen 14,4 Prozent der Falle wurden entweder zu spat ge-
meldet oder hatten einen so kurzen Leistungszeitraum, dass eine Priifung kaum realistisch durchge-
flhrt werden konnte.

Vor diesem Hintergrund ist zu (iberlegen, wie zukiinftig die zeitnahe Ubermittlung der Vergabedaten
optimiert werden kdnnte. Nachmeldungen verbessern und vervollstandigen zwar das Bild zum Verga-
begeschehen im Saarland, bedeuten aber einen hohen nachtraglichen Aufwand fiir die Vergabestellen.
In der Verordnung zur Einrichtung der Prifbehorde Tariftreue sind Nachmeldungen auch nicht vorge-
sehen. Fehlende Meldungen haben insgesamt keine Konsequenzen fiir 6ffentliche Auftraggeber.
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8.4 Entwicklung des Priifgeschehens

Bereits im Jahr 2013 wurde mit der Verabschiedung des Saarlandischen Tariftreue- und Vergabegeset-
zes (STTG) eine Priifbehdrde eingerichtet. Die Priifungen zum STTG bezogen sich auf die Einhaltung
der Mindestlohnbedingungen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz bzw. dem durch eine Kommis-
sion festgesetzten vergabespezifischen saarldandischen Mindestlohn. Sie sind von daher in ihren Inhal-
ten nicht direkt vergleichbar zum Priifgeschehen nach dem STFLG. Dennoch soll in einigen Eckdaten
das aktuelle Priifgeschehen zu den Prifungen wahrend der Vorgdngerregelung in Beziehung gesetzt

werden.

Daten zum Priifgeschehen liegen seit 2014 vor. Sie zeigen fir die Geltungsdauer des STTG, dass zwi-
schen 2014 und 2021 781 Unternehmen gepriift wurden, dies entspricht einem Jahresdurchschnitt
von rund 98 gepriiften Unternehmen.

Abbildung 38: Priifungen zwischen 2014 und 2021

Erledigungsart 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Gesamt | Anteil

Beanstandung
mit Sanktions- 4 15 10 11 12 9 5 6 72 9,2%
empfehlung

Beanstandung
ohne Sanktions- 6 14 6 12 4 1 2 45 5,8%
empfehlung

ohne Beanstan-

26 58 8 8 8 72 80 31 519 66,4 %
dung
::;"e Priifergeb- 2 19| 19 16| 24 30| 18 17 145 | 18,6 %
Gesamt 32 98 129 119 128 115 104 56 781 100 %

Diese Daten umfassen sowohl die gepriiften Auftragnehmer als auch die gepriiften Nachunternehmen.
Die Zahl der gepriiften Vergabefalle ist anhand der vorliegenden Daten nicht mehr rekonstruierbar.
Rund zwei Drittel der damaligen Prifungen ergaben keine Beanstandungen. Jedes elfte gepriifte Un-
ternehmen wurde wegen VerstéRen gegen die Tariftreueregelungen mit Sanktionen belegt. Pro Jahr
wurden im gesamten Zeitraum durchschnittlich neun Sanktionsempfehlungen ausgesprochen.

Seit Inkrafttreten des STFLG sind 470 Unternehmen als Priffalle dokumentiert, was im Zeitraum von
2022 bis November einem Jahresdurchschnitt von 120 Unternehmen entspricht. Im Vergleich zur Gel-
tungsdauer der Vorgangerregelung wurde also eine erhoéhte Zahl an Prifungen durchgefihrt.
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Abbildung 39: Priifungen zwischen 2022 bis November 2025

ich
Erledigungsart nicht 50227 2023 | 2024 2025  Gesamt  Anteil
erledigt

Beans.tandung mit 7 3 9 5 )4 5,1 %
Sanktionsempfehlung

Beans.tandung ohne 7 53 37 20 87 18,5 %
Sanktionsempfehlung

ohne Beanstandung 36 76 87 66 265 56,4 %
b.EI Vor-Ort-Kontrollen )5 14 5 ) 16 9,8 %
niemanden angetroffen

ohne Priifergebnis 48 48 10,2 %
Gesamt 48 75 116 138 93 470 100,0 %

Im Rahmen des Priifgeschehens seit Inkrafttreten des STFLG wurden ebenfalls bei einer Mehrheit der
Unternehmen (56 Prozent) keine Beanstandungen festgestellt. Dies ist ein geringerer Wert als im Be-
trachtungszeitraum 2014 bis 2021. Allerdings war mit rund fiinf Prozent der Anteil der VerstéRe mit
Sanktionsempfehlung nur etwa halb so groR, der Anteil der VerstofRe ohne Sanktionsempfehlung ist
dagegen im Betrachtungszeitraum seit 2021 auf rund das Dreifache angestiegen. Dies kdnnte ein Hin-
weis darauf sein, dass aufgrund der komplexeren Priifinhalte haufiger Ergebnisse zustande kommen,
bei denen trotz eines festgestellten VerstoRes gegen das STFLG ein schuldhaftes Verhalten des Unter-
nehmens nicht vorlag und die Priifbehérde ihren Ermessensspielraum entsprechend genutzt hat, auf
eine Sanktionsempfehlung zu verzichten. Mit diesen Daten korrespondiert die auf sechs gesunkene
Zahl der seit 2021 durchschnittlich pro Monat ausgesprochenen Sanktionsempfehlungen.

Die Prifdaten fiir den Zeitraum seit Inkrafttreten des STFLG beziehen sich ebenfalls auf die Zahl der
gepriften Unternehmen und nicht auf die Zahl der gepriiften Vergaben. Eine Auszdhlung der seit 2022
fir jede Vergabepriifung angelegten Handakten hat ergeben, dass 279 Vergaben einer Uberpriifung
unterzogen wurden, das entspricht bei 7791 Vergabemeldungen einem Anteil von 3,6 Prozent. Aus der
Differenz dieser Auszahlung zur Zahl der Priiffalle |asst sich ablesen, dass 191 Nachunternehmen in die
Prafungen einbezogen wurden.

Die Summe der zwischen 2022 und November 2025 ausgesprochenen Empfehlungen fir Vertragsstra-
fen betrdgt 255.384 Euro, im Durchschnitt sind das pro Sanktion 10.641 Euro. In der Praxis weisen die
empfohlenen Vertragsstrafen eine hohe Varianz auf: Sie liegen zwischen 0,5 und 5 Prozent des Auf-
tragswerts bzw. zwischen 845 und 67.200 Euro. Den haufigsten Grund fir Sanktionsempfehlungen

7 Altfille nach STTG enthalten.
8 Bis November 2025
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stellt das Fehlen der Tariftreueerklarung eines Nachunternehmens dar, an zweiter Stelle stehen Ent-
geltzahlungen, die die Mindestbedingungen der geltenden Rechtsverordnung bzw. des Mindestlohn-
gesetzes nicht erfiillen.

Eine ebenfalls groRe Varianz weist die Dauer auf, die eine Priifung in Anspruch nimmt. Bei 392 ausge-
werteten Priffallen dauerte eine Prifung im Durchschnitt 4,9 Monate (148 Tage), die Spannbreite liegt
zwischen der Erledigung noch am ersten Tag der Kontrolle bis zu 540 Tagen bzw. 18 Monaten.
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9. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Der mit dem STFLG eingeschlagene Weg, Kernarbeitsbedingungen (iber Rechtsverordnungen zu defi-
nieren, welche als Mindestbedingungen 6ffentlichen Auftragsvergaben zugrunde gelegt werden, ist
ein neuer Regelungsansatz zur Herstellung von Tariftreue. Er stand mittlerweile Pate fiir verschiedene
Gesetzgebungsverfahren in Bund und Landern. Angesichts der im Rahmen des Sondervermogens Inf-
rastruktur und Klimaneutralitdat geplanten immensen 6ffentlichen Investitionen in Bund, Landern und
Kommunen gewinnen Fragen der Vergabebedingungen und des fairen Wettbewerbs fiir die Umset-
zung der Investitionen eine besondere Relevanz.

Die hier vorgelegte erste Evaluation des Saarlandischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes wurde
dreieinhalb Jahre nach Inkrafttreten der Regelungen durchgefiihrt. Zum Abschluss der Ergebnisdar-
stellung erfolgt eine zusammenfassende Betrachtung zur Implementierung und zu den Wirkungen die-
ser Regelung und es werden Handlungsempfehlungen fiir die weitere Gestaltung und Umsetzung des
STFLG zusammengetragen.

9.1 Zusammenfassende Betrachtung der Evaluationsergebnisse

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse der Evaluation gebilindelt dargestellt und mit Blick auf
die Umsetzung und die Wirkungen des STFLG reflektiert.

Umsetzung des STFLG

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes am 17.12.2021 sind die institutionellen Strukturen und die admi-
nistrativen Voraussetzungen fiir die Anwendung der Regelungen erfolgreich umgesetzt worden. Die
Prifbehorde Tariftreue wurde eingerichtet und hat eine kontinuierliche Kontrolltatigkeit aufgenom-
men. Sie konnte dabei an die bereits bestehenden Erfahrungen und Routinen aus der Umsetzung der
gesetzlichen Vorgangerregelung anknlpfen. Es wurden Rechtsverordnungen fiir 14 Branchenbereiche
sowie zehn Fortschreibungen aufgrund gednderter tariflicher Bedingungen in Kraft gesetzt. Die Pro-
zesse zur Anwendung der Tariftreue-Anforderungen sind bei den Vergabestellen wie auch bei den Un-
ternehmen im Wesentlichen etabliert:

- Aus Sicht der Expertinnen und Experten der Landesverwaltung wurde die Funktionsweise des
STFLG insgesamt positiv eingeschatzt. Durch die Moglichkeit, die Rechtsverordnungen im Mi-
nisterium eigenstandig zu erarbeiten und zu erlassen, konnten fiir verschiedene Bereiche bran-
chenspezifische Verordnungen kontinuierlich erarbeitet und in Kraft gesetzt werden.

— An der Schnittstelle zwischen den Vergabestellen und der Priifbehorde Tariftreue im MASFG
kam es zu llickenhaften Riickmeldungen durch die Vergabestellen. Dadurch wird das Vergabe-
geschehen im Saarland bislang nicht vollstdndig erfasst. Die Vergabemeldungen sind zudem
aufwandig zu erstellen und liefern nicht alle relevanten Daten.

- Der Uberwiegende Anteil der befragten Vergabestellen (69 Prozent) sah keine Schwierigkeiten
bei der Umsetzung der Regelungen des STFLG. Sofern Schwierigkeiten wahrgenommen wur-
den, betrafen sie zumeist die Durchsetzung von Sanktionen gegeniber den Auftragnehmern.
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Allerdings waren die Vergabestellen nur selten mit der Umsetzung von Sanktionsempfehlun-
gen befasst. Mehraufwande sahen die Vergabestellen vor allem bei der Recherche nach der
einschlagigen Rechtsverordnung, die der jeweiligen Vergabe zugrunde zu legen ist.

— Ebenso wurden unter den befragten Unternehmen die Verstandlichkeit und die Umsetzbarkeit
der Regelungen liberwiegend positiv eingeschatzt. Insbesondere die Abgabe der Verpflich-
tungserklarung und die Einhaltung der Uber die Rechtsverordnung definierten Arbeitsbedin-
gungen wurden fiir gut umsetzbar gehalten. Etwas kritischer wurden die Anforderungen zur
Mitverpflichtung von Nachunternehmen sowie die Dokumentationspflichten eingeschatzt.
Insgesamt zeigten sich keine bedeutsamen Unterschiede bei der Beurteilung der Verstandlich-
keit und der Handhabbarkeit der Regelungen zwischen kleineren und gréBeren Unternehmen.

— Rund zwei Drittel der befragten Unternehmen hielten die Kontrollen der Prifbehérde Tarif-
treue fur wichtig oder sehr wichtig, auch wenn sie fir einen Teil der Gberpriften Unternehmen
mit einem erhohten Aufwand verbunden sind.

Die Logik des STFLG verlagert die Definition der Arbeitsbedingungen, die qua Rechtsverordnung den
offentlichen Vergaben zugrunde gelegt werden, in die politische Administration des zustandigen Ar-
beitsministeriums. Es ist daher fir die Umsetzung des Gesetzes wie fiir seine praktische Wirksamkeit
eine wesentliche Voraussetzung, dass eine handlungsfahige politische Verwaltung diese Rechtsverord-
nungen eigenstandig erarbeiten und zur Inkraftsetzung bringen kann. Ebenso bedarf es einer hand-
lungsfahigen Prifbehorde, die nicht nur anlassbezogen, sondern auch stichprobenbezogen eigenstan-
dige Kontrollprozesse durchfiihren kann. Die Moglichkeit der Vor-Ort-Kontrollen ist ein wichtiges In-
strument, um die tatsachlich gegebenen Arbeitsbedingungen wirksam Gberprifen zu konnen. An die-
sen Punkten hat das STFLG Standards geschaffen, die liber die Regelungen vieler Lander und die des
geplanten Bundestariftreuegesetzes hinausgehen. Allerdings setzen diese Standards eine angemes-
sene Personalisierung der entsprechenden Organisationseinheiten der Landesverwaltung voraus.

Schwellenwert nach § 2 Abs. 4 STFLG

Die Hohe des Schwellenwertes fiir das Greifen von Tariftreueregelungen wird im politischen Raum
kontrovers diskutiert. Der Schwellenwert des STFLG liegt im Vergleich der Tariftreueregelungen der
Bundesldnder im ,,oberen Mittelfeld” (vgl. Kap. 2.3). Grundsétzlich steht der Schwellenwert im Span-
nungsfeld zwischen dem Anspruch, einerseits moglichst viele Vergabeprozesse tariftreu zu gestalten,
anderseits die damit verbundenen Aufwande fiir die Unternehmen und Vergabestellen in Grenzen zu
halten. SchlieRlich ist bei den Uberlegungen zum Schwellenwert auch zu beriicksichtigen, dass im Falle
einer Absenkung oder Abschaffung des Schwellenwertes sich die Zahl der unter das STFLG fallenden
Vergaben stark vergroRert. In der Folge wirde sich die Intensitat der Kontrollen durch die Priifbehorde
Tariftreue zwangslaufig verringern, sofern die Priifbeh6rde nicht enorm personell aufgestockt werden
wirde. Seitens der Vergabestellen ergab die Bewertung des Schwellenwertes ein geteiltes Bild. Zu
etwa gleichen Teilen wurde angegeben, dass der Schwellenwert genau richtig sei, dass er erhéht wer-
den sollte bzw. ganz entfallen sollte. Eine Verringerung des Schwellenwertes wurde von keiner der
befragten Vergabestellen praferiert.

68 | iso-Institut — Evaluationsbericht STFLG 2026



9. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Allerdings wurde in einigen Fallen seitens der Vergabestellen argumentiert, den Schwellenwert des
STFLG an den Schwellenwert fiir die notwendige Einholung eines Wettbewerbsregister-Auszuges
(30.000 Euro netto) anzupassen. Dies wiirde ein fir beide Priifprozesse kongruentes Vorgehen der
Vergabestellen unterstiitzen. Ein aus wissenschaftlicher Perspektive ,,optimaler” Schwellenwert lasst
sich aus den Ergebnissen der Evaluation nicht ableiten.

Wirkungen des STFLG

Die Abschatzung der Wirkungen der Regelungen unterliegt einer Reihe von Limitationen. So sind die
Wirkungen methodisch nur schwer direkt mess- und vergleichbar. Es fehlen entsprechende Vergleichs-
daten zur Handhabbarkeit des Gesetzes oder zu den Aufwanden fir Vergabestellen fiir den Zeitpunkt
vor Inkrafttreten des STFLG. Die Wirkungen der Regelungen auf die Kosten- und Preisentwicklung bei
offentlichen Vergaben sind (iberdies kaum prazise von anderen Markt- und Preisfaktoren zu isolieren.

Neben diesen methodischen Erwdgungen ist allerdings bedeutsamer, dass das STFLG bis August 2025
innerhalb des Vergabegeschehens nur begrenzt Wirkungen entfalten konnte. Zwar wurden bei mehr
als 1.000 Vergaben zwischen 2022 und August 2025 tarifliche Branchenstandards zugrunde gelegt. Al-
lerdings fielen insgesamt lediglich 13 Prozent aller gemeldeten Vergaben unter eine branchenbezo-
gene Rechtsverordnung, wenn auch im Zeitverlauf mit einem wachsenden Anteil. Wichtige Branchen
wie der Offentliche Personennahverkehr oder das Baugewerbe waren zum Zeitpunkt der Evaluation
noch nicht durch einschlagige Rechtsverordnungen erfasst. Somit ist die Reichweite des STFLG — ge-
messen an den mit dem Gesetz verbundenen Zielen — ausbaufdhig. Seine direkten Effekte fiir die Ar-
beitsbedingungen in Unternehmen, die nicht tarifgebunden sind, missen daher fir diesen Zeitraum
als noch begrenzt eingeschatzt werden. Etwaige Wirkungen kénnten sich zu einem spateren Zeitpunkt
zeigen, wenn die Rechtsverordnungen einen groReren Teil des Vergabegeschehens abdecken. Dessen
dynamische Entwicklung hat sich seit Inkrafttreten des STFLG aber bereits gezeigt:

Die durchschnittliche Zahl der monatlichen Vergaben ist im Vergleich zum Geltungszeitraum
der Vorgangerregelung gestiegen.

- Parallel dazu ist die Gesamtsumme aller Auftragswerte in der Tendenz angestiegen.
- Demgegeniber ist der durchschnittliche Auftragswert pro Vergabe leicht gesunken.

— Es sind keine Falle nach § 2 Abs. 5 STFLG gemeldet worden, in denen eine Vergabe aufgrund
eines Mangels an zuschlagsfahigen Angeboten nicht durchgefiihrt werden konnte.

Die im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens geduRerten Bedenken, dass die Vergaben sich durch das
STFLG verteuern wiirden, die Zahl der Vergaben riicklaufig sein konnte oder dass die Tariftreuerege-
lungen zu einem Riickzug der Anbieter vom Markt fiihren wiirden, lassen sich weder aus den Daten
zum Vergabegeschehen noch aus den Riickmeldungen der Vergabestellen stitzen.

Die Unternehmen registrierten insgesamt nur schwache Auswirkungen des STFLG fiir das betriebliche
Geschehen. Zwar sah noch ein Drittel der befragten Unternehmen verbesserte Marktchancen durch
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das STFLG fir solche Betriebe, die Tariflohne zahlen. Eine Wirkung der Regelungen auf die Berticksich-
tigung sozialer Aspekte, die eigene Wettbewerbssituation oder die Zufriedenheit und Motivation der
Beschaftigten wurde allerdings Giberwiegend als nur kaum oder gar nicht zutreffend beurteilt.

Bei der Gesamteinschatzung der Tariftreueregelungen zeigten die Unternehmen ein polarisiertes Bild:
Ein Teil der Unternehmen kritisierte deutlich die ,blirokratischen Hirden” des Gesetzes und den Auf-
wand fir die Dokumentation. Andere Unternehmen hatten offenbar keine Schwierigkeiten mit der
Einhaltung der Regelungen. Manche Unternehmen verwiesen darauf, dass sie unabhangig vom STFLG
nach Tarif oder sogar dariiber bezahlen miissten, um Fachkrafte gewinnen und halten zu kdnnen. Sie
pladierten daher teilweise auch dafiir, die Kontrollen der Priifbehdrde Tariftreue zu intensivieren, da-
mit faire Wettbewerbsbedingungen auch tatsachlich durchgesetzt wiirden.

Die Einfliihrung von Tariftreueregelungen wird von vielen politischen Akteuren mit dem Ziel einer Star-
kung der Tarifbindung verknipft. Fir das Saarland kann abweichend vom Bundestrend seit Inkrafttre-
ten des STFLG ein Anstieg der Zahl der tarifgebundenen Unternehmen um vier Prozentpunkte (bis
2024) verzeichnet werden. Ebenso ist der Anteil der Unternehmen angewachsen, die nicht direkt ta-
rifgebunden sind, sich aber an tarifliche Regelungen anlehnen. Allerdings ist nicht bestimmbar, inwie-
fern diese Ergebnisse auf unmittelbare und direkte kausale Effekte des STFLG zurickzufiihren sind.
Moglicherweise tragt der mit den Tariftreueregelungen zum Ausdruck gebrachte politische Wille, faire
Arbeitsbedingungen zu normieren, zu einer starkeren Sensibilisierung der Unternehmen fir die An-
wendung tariflicher Standards bei.

9.2 Handlungsempfehlungen zur Umsetzung und Weiterentwicklung des STFLG

In den folgenden Abschnitten erfolgen einige Uberlegungen zu Ansatzpunkten, die die Handhabbarkeit
und Wirksamkeit des Regelwerks verbessern kénnten. Sie greifen dabei Hinweise auf, die in den Be-
fragungen deutlich geworden sind. Eine Reihe der Handlungsempfehlungen adressieren dabei die Um-
setzung des Gesetzes und die Schnittstellen beim Zusammenwirken der verschiedenen Akteure. An-
dere Uberlegungen kénnen in eine legislative Weiterentwicklung des STFLG einbezogen werden.

Gestaltung der Vergabemeldungen

Die Meldungen der Vergabestellen zu den durchgefiihrten Vergaben erfolgen iber ein online-Formu-
lar, das auf der Webseite des MASFG eingestellt ist. Dieses Formular muss fir jede Vergabe vollstdandig
ausgefillt werden, was insbesondere fiir Vergabestellen mit einer hohen Zahl an Vergaben einen er-
heblichen Aufwand bedeutet. Zudem erfolgt Giber das Formular keine Kontrolle bereits erledigter
Vergabemeldungen; es fehlen tiberdies die standardisierte Erfassung der E-Mail- und Telefonkontakte
der beauftragten Unternehmen. Schlieflich ist die Eingabemaoglichkeit auf maximal zwei Nachunter-
nehmen beschrankt.

Es wird empfohlen, diesen Meldeprozesses zu vereinfachen und zugleich die Datenqualitat sowohl fir
die Prifbehorde wie auch fir zukiinftige Evaluationen zu verbessern. Wichtig ware dabei die Erfassung
der Telefon- und E-Mail-Kontakte der beauftragten Unternehmen. AuBerdem wiére die Meldung eines
eindeutiges Identifizierungsmerkmals wie die Umsatzsteuernummer sinnvoll, weil dies die Uberprii-
fung und Zahlung der Meldungen erleichtern wiirde. Wiinschenswert ware zudem die Information, ob
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in den Unternehmen jeweils eine Tarifbindung vorliegt. Eine technische Option dazu ware die Schaf-
fung eines Online-Portals mit einer Anmeldemdglichkeit fiir die Vergabestellen, in dem die Standard-
daten und bereits gemeldete Falle hinterlegt werden kdnnen. So kdnnte z. B. beim Wechsel der fiir die
Vergabe verantwortlichen Mitarbeitenden einfach nachvollzogen werden, welche Vergaben bereits
gemeldet wurden. Die Daten zur Vergabestelle missten nur einmal eingetragen werden und sie kénn-
ten automatisiert in jede neue Meldung ibernommen werden. Auch die Unternehmensdaten kdnnten
so hinterlegt werden, dass sie fir neue Meldungen zur Verfligung stehen und nicht erneut aufgenom-
men werden missen. Dies wiirde auch die Meldung von Nachunternehmen erleichtern. AuRerdem
ware eine flexible Erweiterung des Meldeformulars giinstig, die die Meldung aller Nachunternehmen
zuldsst. Langerfristig ermdglicht ein solches Portal zudem eine zuverlissige Ubersicht zu den vorhan-
denen Vergabestellen im Saarland.

Kommunikations- und Austauschformate zwischen MASFG und Vergabestellen

Eine wichtige Voraussetzung fir eine moglichst effiziente Abwicklung der Vergabeprozesse ist, dass
die Vergabestellen einfach und direkt auf die jeweils aktuellen Rechtsverordnungen zugreifen kénnen.
Derzeit sind alle bislang in Kraft gesetzten Rechtsverordnungen als ,Sammlung” auf der Webseite des
MASFG eingestellt. Hier wird empfohlen, die jeweils aktuellen Verordnungen in einen schnellen Zugriff
zu bringen, der auch liber Suchmaschinen genutzt werden kann, und altere Verordnungen in einem
Archiv zur Verfigung zu stellen. Analog dazu sollte (ggf. Gber entsprechende Fristvereinbarungen mit
externen IT-Dienstleistern) sichergestellt werden, dass die aktuellen Rechtsverordnungen zeitnah im
Meldeformular bzw. in einem neu gestalteten Meldeprozess (s. 0.) verfiigbar sind.

Bereits jetzt erfolgt in unregelmaRigen Abstanden eine Information der Vergabestellen ber ein E-
Mail-Rundschreiben des Ministeriums, insbesondere zu neuen Rechtsverordnungen. Dieses Format
konnte zu einem Newsletter mit einer An- und Abmeldemaoglichkeit ausgebaut und gegentiber den
Vergabestellen bzw. auf der MASFG-Webseite beworben werden, so dass interessierte Akteure der
Vergabestellen die Informationen personlich beziehen kénnen. Damit kdnnte mittelfristig das Problem
umschifft werden, dass Rundmails teilweise in Funktionspostfachern liegen bleiben oder ihre eigentli-
chen Adressaten aufgrund des Wechsels von Mitarbeitenden und Zustdndigkeiten nicht erreichen.

SchlieBlich sollte geprift werden, ob das MASFG fiir die Vergabestellen in regelmaRigen Abstanden
Formate zur personlichen Information bzw. zum Erfahrungsaustausch anbieten konnte. Hierbei kénnte
nicht nur Uber aktuelle Rechtsverordnungen informiert werden, sondern zwischen MASFG und den
Vergabestellen auch Umsetzungsfragen wie z. B. die Durchsetzung von Sanktionsempfehlungen o. a.
diskutiert werden.

Starkung der Priifbehorde Tariftreue

Die Priifbehorde Tariftreue Gibernimmt zentrale Aufgaben fiir eine erfolgreiche Umsetzung des STFLG.
Einerseits signalisiert sie, dass eine Nichteinhaltung der mit der Ubernahme eines éffentlichen Auftrags
eingegangenen Verpflichtungen jederzeit durch Kontrollen aufgedeckt kann, was zu entsprechenden
Sanktionen fiihrt. Andererseits schafft sie Legitimation fiir alle Unternehmen, die bereits tarifliche
Standards anwenden bzw. tarifgebunden sind, denn sie vermittelt, dass der Staat es ,,ernst meint“ mit
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der Durchsetzung der Tariftreue-Regelungen. Aus der Handlungsfahigkeit der Priifbehdrde schopft da-
her die Gesamtregelung Akzeptanz. Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, die Ressourcen der Prif-
behorde durch eine schnelle Besetzung der bereits geplanten zusatzlichen Stelle zu starken.

Daruber hinaus sollten den Beschaftigten der Priifbehdrde Tariftreue regelmaRige Weiterbildungs-
und Supervisionsformate angeboten werden. Auf Baustellen bzw. an den Orten der Leistungserbrin-
gung sind die Mitarbeitenden anspruchsvollen Arbeitssituationen mit hohen Kommunikationsanfor-
derungen ausgesetzt. Hier kénnen Fortbildungen wie Deeskalationstrainings zu einer Reduzierung psy-
chischer Arbeitsbelastungen beitragen. Im Rahmen von Supervisionen oder geeigneten Austauschfor-
maten kdnnten Mitarbeitende zudem die operativen Arbeitsweisen abstimmen und weiterentwickeln
und damit ein jeweils gleiches Vorgehen bei den Kontrollen gewahrleisten.

Uber eine intensivierte Kooperation der Priifbehdrde mit dem Zoll bei der Durchfiihrung von Kontrol-
len auf groBeren Baustellen kénnten tGberdies Synergieeffekte genutzt und die Wirksamkeit der Arbeit
der Prifbehorde gestarkt werden.

Die Evaluation hat auBerdem gezeigt, dass die Durchsetzung von Sanktionen durch die Auftraggeber
mit Unsicherheiten verbunden ist. Da die Prifbehorde nur in wenigen Fallen pro Jahr Sanktionen emp-
fiehlt, ware zu UGberlegen, ob deren Durchsetzung gegeniiber den Unternehmen ebenfalls von der Priif-
behorde unternommen werden kdnnte. Es sollte geprift werden, ob die Prifbehorde im Auftrag der
Vergabestellen tatig werden kann, Zahlungsaufforderungen direkt an die Unternehmen richtet und die
Forderungen durchsetzt.

Gestaltung der Verpflichtungserklarung und der Vertragsbeziehung zwischen Auftraggeber
und Auftragnehmer

Es wird empfohlen, die Formulierung der Verpflichtungserklarung der Auftragnehmer punktuell zu pra-
zisieren:

- Fur die Verpflichtung der Nachunternehmer sollte ein eigenes Formular zur Verflgung gestellt
werden, welches das Auftragsverhaltnis zwischen Hauptauftragnehmer und Nachunterneh-
mer klar benennt.

- In der Verpflichtungserklarung kdnnte explizit festgehalten werden, dass bei einer Sanktions-
empfehlung eine Aufrechnung des Strafbetrags mit der Auftragssumme erfolgt und ein Zurick-
behaltungsrecht fiir einen Teilbetrag der Auftragssumme eingerdaumt wird, bis ein etwaiger
Prifprozess abgeschlossen ist.

— Derin der aktuellen Verpflichtungserklarung genannte maximale Strafbetrag sollte an den in
§ 14 Abs. 1 STFLG formulierten Betrag angepasst werden.

Seitens der Vergabestellen wurde angeregt, die Verpflichtungserklarung als beschreibbare Word-Datei
zur Verfligung zu stellen. Unternehmen kénnten auRerdem davon profitieren, wenn Ihnen Checklisten,
Vordrucke oder Formulare zur Umsetzung ihrer Verpflichtungen zur Verfiigung gestellt wiirden. Dazu
zahlt z. B. auch die Einverstandniserklarung der eingesetzten Beschéftigten zur Einsicht der Priifbe-
horde Tariftreue in ihre Lohndaten.
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Es wird empfohlen, im Rahmen der Verpflichtungserklarung generell eine Lohngleitklausel gemafd
§ 1 Abs. 6 STFLG in die Vertragsgestaltung zwischen 6ffentlichen Auftraggebern und Auftragnehmern
aufzunehmen. Eine entsprechende Modifizierung des STFLG kdnnte Uberdies die bestehende ,, Kann“-
Regelung in eine ,Soll“-Vorgabe andern und somit deren Verbindlichkeit starken. Fiir die Anwendung
von Lohngleitklauseln missten allerdings die Auftragnehmer eine differenzierte Kostenkalkulation vor-
legen, die die Personalkosten ggf. nach Funktionsgruppen ausweist.

Ausschluss von Unternehmen vom Wettbewerb nach § 14 Abs. 3 und 4 STFLG

Nach den Regelungen des § 14 des STFLG sollen Unternehmen zeitlich befristet vom Wettbewerb um
offentliche Auftrage ausgeschlossen werden, wenn sie gegen die Pflichten und Auflagen des Ta-
riftreuegesetzes verstoRen haben. Vorgesehen ist nach § 14 Abs. 4 die Einrichtung eines entsprechen-
den Registers, in dem die betreffenden Unternehmen gelistet sind. Dieses Register ist bislang nicht
eingerichtet worden.

Es wird empfohlen zu priifen, ob ein solches Register tatsachlich politisch gewollt ist. Gegen die Ein-
richtung sprachen aus Sicht der Akteure bisher technische und datenschutzbezogene Hindernisse und
vor allem das Argument, dass ein solches Register einer kooperativen Umsetzung des Gesetzes in mog-
lichst hohem Einvernehmen der Sozialpartner im Wege stehe. Wirtschaftsdelikte von Unternehmen
und Personen seien zudem bereits im Wettbewerbsregister dokumentiert. Falls vor dem Hintergrund
dieser Uberlegungen von der Einrichtung des saarlindischen Registers abgesehen wird, sollten die Ab-
satze 3 und 4 des § 14 STFLG gestrichen werden.

Starkung der Anspruchsrechte von Beschiftigten der Auftragnehmer bei VerstoRen gegen
das STFLG

Nach den Regelungen des Saarldandischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes missen zwar Auftrag-
nehmer, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, mit Sanktionen rechnen. Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer haben jedoch bei einer Nichteinhaltung der Kernarbeitsbedingungen keine direkten
Anspriiche gegen ihren Arbeitgeber auf nachtragliche Lohnzahlungen und auf Abfiihrung entsprechen-
der Sozialversicherungsbeitrage. Sie werden auch nicht lber die PflichtverstoRe ihres Arbeitgebers in-
formiert. Hier geht der Entwurf des Bundestariftreuegesetzes einen Schritt weiter und raumt den Be-
schaftigten ein eigenes Klagerecht vor den Arbeitsgerichten ein. Es sollte geprift werden, ob zur Si-
cherung der Sozialstandards und der Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eine dhnliche
Regelung in das STFLG (ibernommen werden kann. Alternativ kdnnte auch die Einrdumung vertragli-
cher Rechte zugunsten der Beschéftigten in Betracht kommen, welche beispielsweise in der Verpflich-
tungserklarung formuliert werden kdnnten.

Kiinftige Evaluationen

Auf die methodischen Limitationen und auf die mit dem Evaluationszeitpunkt verbundene nur be-
grenzte Aussagekraft zur Wirksamkeit des STFLG ist bereits hingewiesen worden. Es wird daher vorge-
schlagen, in einem zeitlichen Abstand von drei bis vier Jahren eine weitere Evaluation durchzufiihren.
Sie kénnte zum einen die Ergebnisse der hier vorgelegten Evaluation als Referenzwerte fir einen in-
tertemporalen Vergleich zugrunde legen. Vor allem aber kdnnte eine zukiinftige Evaluation auf eine
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deutlich hohere Reichweite der branchenbezogenen Rechtsverordnungen zugreifen und diese mit an-
deren Daten, z. B. zur Entwicklung der Tarifbindung, in Beziehung setzen. SchlieBlich kdnnte eine kiinf-
tige Evaluation auch von einer besseren Datenqualitat profitieren, die bei einer Umsetzung der Hand-
lungsempfehlung durch eine prazisere Erfassung von Unternehmensdaten sowie durch eine vollstan-
digere Erfassung des Vergabegeschehens im Saarland erreicht werden.

Eine entsprechend aufgebaute und gepflegte Datenbank beim MASFG, auf die von den Vergabestellen
zugegriffen werden kann, wiirde den Erfassungsaufwand reduzieren, die Eingabe von Nachunterneh-
men erleichtern und die Datenqualitat fir kiinftige Evaluationen ebenfalls verbessern.
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11. Anhang

11.Anhang

11.1 Fragebogen zur Befragung der Vergabestellen

Im Folgenden werden die an die Vergabestellen gerichteten Fragen in der tatsiachlichen Reihenfolge
aufgelistet, ohne eingerichtete Plausibilitatsprifungen, Filter oder vorangestellte Ausfillhinweise.

1. Fir welche Vergabestelle fiillen Sie den Fragebogen aus?

Name: | |

Postleitzahl: | |

2. Zu welcher Kategorie 6ffentlicher Auftraggeber gehort lhre Vergabestelle?
Bitte wahlen Sie aus.

O Ministerium

O Landesverwaltung

O Landkreis bzw. Regionalverband

O Gemeinde oder Stadt

O Kommunales Unternehmen

O Sonstiges

3. Wie viele 6ffentliche Vergabeverfahren wurden 2024 von lhrer Vergabestelle insgesamt durchge-
fiihrt?

Bitte schatzen Sie gegebenenfalls.

Anzahl |

4. Bei wie vielen im Jahr 2024 abgeschlossenen o6ffentlichen Vergabeverfahren lhrer Vergabestelle
lag der Auftragswert bei mindestens 25.000 Euro?

Bitte schatzen Sie gegebenenfalls.

Anzahl |
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5. Wie gut sind fiir Sie die Regelungen des Saarlandischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes und
der entsprechenden Rechtsverordnungen verstandlich?

Bitte bewerten Sie die Verstandlichkeit.

Aus meiner Sicht ist die Verstind- sehr gut gut weniger gut schlecht Kann ich nicht
lichkeit der Regelungen sagen.
zum Schwellenwert von 25.000 Euro O O O O @)

zur Auswahl der einschlagigen @) O O O @)
Rechtsverordnung

zum Vorgehen, wenn noch keine @) @) @) O @)
Rechtsverordnung fir die Branche

vorliegt

zu den Nachweisen, die die Unter- @) @) O O O

nehmen vorlegen missen

zur Mitverpflichtung von Nachunter- O @) @) O @)
nehmen

zum Vorgehen, falls keine Angebote @) @) @) O @)
eingehen

zur moglichen Vertragsgestaltung, O O O @) O

falls Anderungen der Preisermitt-
lungsgrundlagen zu erwarten sind

zum Vorgehen bei einer landeriber- O @) @) O @)
greifenden Vergabe

zur Information der Priifbehérde Ta- O O O O O
riftreue tiber vergebene Auftrage

zum Vorgehen bei der Anderung der O @) O O O
einschlagigen Rechtsverordnung
wahrend der Ausfiihrungszeit

zu den Kontrollrechten der Auftrag- O O @) O O
geber

zu den Aufgaben und Rechten der O @) O O O
Prifbehorde

zur Durchsetzung von Sanktionen @) O O O O

6. Hat lhre Vergabestelle seit 2022 von der Priifbehorde Tariftreue Sanktionsempfehlungen wegen
VerstoRen gegen das Saarldndische Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz erhalten?

Oja

O nein

O Kann ich nicht sagen.
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7. Gibt es aus lhrer Sicht Schwierigkeiten bei der Umsetzung einzelner Regelungen des Saarlandi-
schen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes oder der entsprechenden Rechtsverordnungen?

Bitte wahlen Sie aus.
Oja

O nein

8. Wie gut sind aus lhrer Sicht fiir Ihre Vergabestelle die einzelnen Regelungen des Saarlandischen
Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes und der entsprechenden Rechtsverordnungen umsetzbar?

Bitte bewerten Sie die Umsetzbarkeit.

Aus meiner Sicht ist die Umsetzbar- sehr gut gut weniger gut schlecht Bisher nicht
keit der Regelungen relevant
zum Schwellenwert von 25.000 Euro @) @) @) O O
zur Auswahl der einschligigen O @) @) O O
Rechtsverordnung

zum Vorgehen, wenn noch keine O @) O O @)
Rechtsverordnung fiir die Branche

vorliegt

zu den Nachweisen, die von den Un- @) @) @) O O
ternehmen eingefordert werden

mussen

zur Mitverpflichtung von Nachunter- O @) @) O @)
nehmen

zum Vorgehen, falls keine Angebote @) O O O @)
eingehen

zur Vertragsgestaltung, falls Ande- O @) O O O

rungen der Preisermittlungsgrundla-
gen zu erwarten sind

zum Vorgehen bei einer linderiber- O O O O O
greifenden Vergabe

zur Information der Priifbehdrde Ta- O O O O O
riftreue tiber vergebene Auftrage

zum Vorgehen bei der Anderung der O @) O O O
einschlagigen Rechtsverordnung
wahrend der Ausfihrungszeit

zu den Kontrollrechten der Auftrag- O O @) O O
geber
zur Durchsetzung von Sanktionen @) O O O @)
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9. Wurden die Sanktionsempfehlungen gemaR dem Saarlandischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Ge-
setzes, die lhre Vergabestelle seit 2022 von der Priifbehorde erhalten hat, umgesetzt?

Oja

O nein, weil | |

O teilweise, weil | |

10. Gibt es (noch) andere Aspekte des Saarlandischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes, die
lhnen Schwierigkeiten bei der Umsetzung bereiten?

Bitte beschreiben Sie kurz diese Aspekte.

11. Worin liegen aus lhrer Sicht die Griinde fiir die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Saarlan-
dischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes und der zugehodrigen Rechtsverordnungen?

Mehrfachauswahl ist moglich.
Die Umsetzung des STFLG ist schwierig, weil
O Wissen zur Anwendung der Regelungen fehlt.
O die Regelungen zu kompliziert sind.
O zu wenig Personal vorhanden ist.
O die Bieter bzw. Auftragnehmer nicht genug mitwirken.
O weil zu prifende Unterlagen haufig unvollstandig sind oder ganz fehlen.

O es zu aufwéandig ist.

O Sonstiges |
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12. Inwiefern entsteht lhrer Vergabestelle durch die Regelungen des Saarlandischen Tariftreue- und
Fairer-Lohn-Gesetzes und der entsprechenden Rechtsverordnungen zusatzlicher Aufwand?

Bitte bewerten Sie den zusatzlichen Aufwand.

Aus meiner Sicht ist ein nicht gegeben gering moderat hoch bisher nicht
zusatzlicher Aufwand fiir relevant
die Recherche nach der einschlagi- O O O O O
gen Rechtsverordnung

die Zusammenstellung der Vergabe- O O O O O
unterlagen nach dem STFLG

die Nachforderung von Verpflich- O O O O O
tungserklarungen der bietenden Un-

ternehmen

die Mitverpflichtung von Nachunter- O O O O O
nehmen

die Begriindungs-, Dokumentations- O O O O O

und Meldepflichten, falls keine An-
gebote eingehen

die Vertragsgestaltung, falls Ande- O @) O O O
rungen der Preisermittlungsgrundla-
gen zu erwarten sind

die gesondert notwendige Einigung O O O @) O
bei einer landerlibergreifenden

Vergabe

die Information der Priifbehérde Ta- O @) O O O

riftreue tiber vergebene Auftrage

notwendige Anpassungen des Ver- O @) O O O
trages durch die Anderung der ein-
schlagigen Rechtsverordnung wah-
rend der Ausfiihrungszeit

die Kontrolle der beauftragten Un- O @) O O O
ternehmen bzgl. der anzuwenden-
den Arbeitsbedingungen

die Durchsetzung von Sanktionen @) O O O @)
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13. Gibt es (noch) andere Aspekte des Saarlandischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes, die in

der Umsetzung einen besonderen Aufwand fiir Sie bedeuten?

Bitte beschreiben Sie kurz diese Aspekte.

14. Welche Auswirkungen auf das Vergabegeschehen hat das Saarlandische Tariftreue- und Fairer-

Lohn-Gesetz zusammen mit den entsprechenden Rechtsverordnungen?

Bitte schatzen Sie ein, inwieweit folgende Aussagen aus lhrer Sicht zutreffen.

Durch das STFLG

hat sich die Dauer der Verfahren fiir
offentliche Auftragsvergaben erhoht.

beteiligen sich weniger Bieter an &f-
fentlichen Ausschreibungen.

kommt es haufiger zu 6ffentlichen
Ausschreibungen, bei denen keine
Angebote eingehen.

haben sich die Auftragswerte fiir 6f-
fentliche Vergaben erhoht.

trifft voll und
ganz zu

O

trifft eher zu  trifft eher nicht trifft gar nicht zu| Kann ich nicht
zu beurteilen.
O O O O
O O O O
O O O O
O O O O

15. Welche wirtschaftlichen Wirkungen hat das Saarlandische Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz zu-

sammen mit den entsprechenden Rechtsverordnungen?

Bitte schatzen Sie ein, inwieweit folgende Aussagen aus lhrer Sicht zutreffen.

Das STFLG

fordert einen fairen Wettbewerb der
Unternehmen.

verbessert das Entgeltniveau der im
Rahmen von o&ffentlichen Auftragen
eingesetzten Beschaftigten.

tragt zur Sicherung von Tariflohnen
bei Auftragnehmern bei.

trifft voll und
ganzzu

O

O

trifft eher zu  trifft eher nicht trifft gar nicht zu| Kann ich nicht
zu beurteilen.
O O O O
O O O O
O O O O
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Das STFLG trifft vollund  trifft eher zu
ganz zu
trégt zur Verbesserung der Arbeits- O O

standards bei Auftragnehmern bei.

stirkt die Tarifbindung von Unter- O O
nehmen.
fiihrt zu einer stirkeren Beriicksichti- O O

gung sozialer Aspekte im Rahmen 6f-
fentlicher Auftrage.

trifft eher nicht trifft gar nicht zu
zu

O O
O O
O O

Kann ich nicht
beurteilen.

©)

©)

16. Wie bewerten Sie aus lhrer Vergabepraxis die Hohe des Schwellenwertes von 25.000 Euro fiir die

Anwendung des Saarldndischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes?

Bitte wahlen Sie aus und machen Sie gegebenenfalls einen Vorschlag.

O Der Schwellenwert ist genau richtig.

O Der Schwellenwert sollte entfallen und das STFLG bei allen 6ffentlichen Auftragsvergaben ange-

wendet werden.

O Der Schwellenwert sollte verringert werden, namlich auf

O Der Schwellenwert sollte erhdht werden, namlich auf

Euro.

Euro.

O Das Gesetz sollte komplett entfallen. Daher spielt der Schwellenwert keine Rolle.

O Kann ich nicht beurteilen.

17. Mochten Sie uns noch etwas zum Saarldndischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz mitteilen,

bevor Sie den Fragebogen abschicken?
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11.2 Fragebogen zur Befragung der Unternehmen

Im Folgenden werden die an die Unternehmen gerichteten Fragen in der tatsachlichen Reihenfolge
aufgelistet, ohne eingerichtete Plausibilitatspriifungen, Filter oder vorangestellte Ausfiillhinweise.

1. In welchem Bundesland liegt der Hauptsitz lhres Unternehmens?

Geben Sie die Anfangsbuchstaben Ihres Bundeslandes ein, so erscheint eine Auswabhlliste.

| | O Der Sitz liegt auRerhalb Deutschlands.

2. Wie viele Mitarbeitende beschiftigte Ihr Unternehmen im Jahresdurchschnitt 2024?
Bitte wahlen Sie aus.

O eins bis weniger als zehn

O zehn bis weniger als 50

O 50 bis weniger als 250

O 250 und mehr

O Ich bin solo-selbstdndig und beschiftige keine weiteren Mitarbeitenden.

O Kann ich nicht sagen.

3. Wie hoch waren der Umsatz oder die Bilanzsumme lhres Unternehmens laut dem letzten durch-
gefiihrten Jahresabschluss?
Bitte wahlen Sie aus.
Unser Unternehmen hatte
O einen Jahresumsatz von hochstens 50 Millionen Euro.

O eine Jahresbilanzsumme von hdchstens 43 Millionen Euro.

O Beides ist unzutreffend.

O Kann ich nicht sagen.

iso-Institut — Evaluationsbericht STFLG 2026 | 87



11. Anhang

4. Unterliegt Ihr Unternehmen als Arbeitgeber der Tarifbindung?
Bitte wahlen Sie aus.

O ja, Uber einen Branchen-/Flachentarifvertrag

O ja, Uber einen Firmen-/Haustarifvertrag

O ja, Uber einen allgemeinverbindlich erklarten Tarifvertrag

O Nein, aber unser Unternehmen orientiert sich an einem Tarifvertrag.

O Nein, es werden keine Tarifl6hne oder -gehélter gezahlt.

5. Wann wurde in lhrem Unternehmen die Zahlung von Tarifléhnen oder -gehaltern eingefiihrt?
Bitte wahlen Sie aus.
O im Jahr 2021 oder friher

O im Jahr 2022 oder spéater

O Kann ich nicht sagen.

6. Gibt es in lhrem Unternehmen Uberlegungen, eine Tarifbindung herzustellen oder angelehnt an
einen Tarifvertrag zu bezahlen?

Bitte wahlen Sie aus.
Oja

O nein

O Kann ich nicht sagen.

7. In welcher Branche ist lhr Unternehmen hauptsachlich tatig?
Bitte wahlen Sie aus.

O Abbruch- und Abwrackgewerbe

O Baugewerbe

O Bodenlegergewerbe

O Dachdeckerhandwerk
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O Einzelhandel

O Elektrohandwerk

O Entsorgungswirtschaft

O Forstwirtschaft

O Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
O Gebéiudereinigerhandwerk

O Gerlistbauhandwerk

O GroR- und AuRenhandel

O Kraftfahrzeugkauf und -leasing

O Maler- und Lackiererhandwerk

O Metallhandwerk

O maobellogistische Dienstleistung

O OPNV

O Sanitar- und Heizungshandwerk

O Schreinerhandwerk

O Vermessungstechnische Leistungen
O Verpflegungsleistungen/Catering

O Wach- und Sicherheitsgewerbe

O Sonstiges |

8. Auf wie viele 6ffentliche Ausschreibungen im Saarland hat sich lhr Unternehmen seit 2022 bewor-
ben?

Bitte schatzen Sie gegebenenfalls.

Anzahl |

9. Auf wie viele Bewerbungen davon wurde lhrem Unternehmen der Zuschlag erteilt?

Bitte schatzen Sie gegebenenfalls.

Anzahl |
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10. Bei wie vielen offentlichen Auftragen, die lhrem Unternehmen seit 2022 im Saarland erteilt wur-
den, lag der Auftragswert bei mindestens 25.000 Euro?

Bitte schatzen Sie gegebenenfalls.

Anzahl |

11. Ist lhnen bekannt, dass im Rahmen von offentlichen Ausschreibungen ab 25.000 Euro im Saar-
land seit 2022 von den beteiligten Unternehmen eine Verpflichtungserklarung zur Tariftreue und

Mindestentlohnung, gegebenenfalls mit Bezug auf eine Branchenrechtsverordnung, abgegeben wer-

den muss?
Bitte wahlen Sie aus.
Oja

O nein

Im Saarland gelten das Saarldandische Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz (STFLG) in Verbindung mit
verschiedenen Rechtsverordnungen fir die Vergabe 6ffentlicher Auftrage ab einem Auftragswert von
25.000 Euro. AuRerdem sind von den Bietern im Rahmen der Vergabeverfahren Verpflichtungserkla-
rungen zur Tariftreue und Mindestentlohnung abzugeben.

12. Wie gut sind fiir Sie die Inhalte der Verpflichtungserklarung zur Tariftreue und Mindestentloh-
nung, gegebenenfalls in Verbindung mit der entsprechenden Rechtsverordnung, verstandlich?

Bitte bewerten Sie die Verstandlichkeit.

Aus meiner Sicht ist die sehr gut gut weniger gut schlecht Kann ich nicht
Verstandlichkeit der Regelungen sagen.
zur Abgabe von Verpflichtungser- @) @) O O O
klarungen durch den Auftragneh-

mer

zu den Arbeitsbedingungen, die O O @) @) O
dem Auftrag zugrunde zu legen

sind,

zur Mitverpflichtung von Nachun- O @) @) O O
ternehmen durch den Auftragneh-

mer

zu den Unterlagen, die die Auftrag- O @) @) O O

nehmer bei Prifungen vorlegen

mussen,
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Aus meiner Sicht ist die
Verstandlichkeit der Regelungen

zum notwendigen Einverstandnis
der eingesetzten Mitarbeitenden
in die Priifung der Entgeltabrech-
nungen

zu den Kontrollrechten der Auf-
traggeber

zu den Aufgaben und Rechten der
Prifbehorde

zur moglichen Hohe von Vertrags-
strafen/Sanktionen

zur Haftung fiir Verst6Re von Nach-
unternehmen

zur  Kindigungsmaoglichkeit des
Auftraggebers bei VerstéRen

zur Durchsetzung von Vertragsstra-
fen/Sanktionen

sehr gut

gut

weniger gut schlecht Kann ich nicht
sagen.
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O

13. Wie gut sind fiir Sie die Inhalte der Verpflichtungserklarung zur Tariftreue und Mindestentloh-

nung, gegebenenfalls in Verbindung mit der entsprechenden Rechtsverordnung, umsetzbar?

Bitte bewerten Sie die Umsetzbarkeit.

Aus meiner Sicht ist die
Umsetzbarkeit der Regelungen

zur Abgabe von Verpflichtungs-
erklarungen durch den Auftrag-
nehmer

zu den konkret geforderten Ar-
beitsbedingungen im Leistungs-
zeitraum (z. B. Berechnung der
Gehalter)

zur Mitverpflichtung von Nach-
unternehmen durch den Auf-
tragnehmer

zu den Dokumentations-pflich-
ten

zum notwendigen Einverstand-
nis der eingesetzten Mitarbei-
tenden in die Prifung der Ent-
geltabrechnungen

sehr gut

gut

weniger gut schlecht Kann ich nicht sa-
gen.
O O O
O O O
O O O
O O O
O O O
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14. Gibt es (noch) andere Aspekte des Saarlandischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes, die Ih-
rem Unternehmen Schwierigkeiten bei der Umsetzung bereiten?

Bitte beschreiben Sie kurz diese Aspekte.

15. Entsteht lhrem Unternehmen durch die Regelungen des Saarldndischen Tariftreue- und Fairer-
Lohn-Gesetzes und der entsprechenden Rechtsverordnungen zusatzlicher Aufwand?

Bitte bewerten Sie den zusatzlichen Aufwand.

Aus meiner Sicht ist ein zusatz- nicht gegeben gering moderat hoch bisher nicht rele-
licher Aufwand fiir das Unter- vant
nehmen durch

die Abgabe von Verpflichtungs- @) @) O O @)
erklarungen

die Berlicksichtigung der vorge- @) @) @) O @)
gebenen Arbeitsbedingungen
im Leistungszeitraum (z. B. Be-
rechnung der Gehilter)

die Mitverpflichtung von Nach- O O @) O @)
unternehmen
die zu leistenden Dokumentati- O O @) @) O

onspflichten

die Einholung des Einverstand- O @) @) O @)
nisses der eingesetzten Mitar-
beitenden in die Prifung der
Entgeltabrechnungen

die Kontrolle durch den Auftrag- O O @) @) O
geber

die Kontrolle der Priifbehérde O O @) @) O
Tariftreue

92 | iso-Institut — Evaluationsbericht STFLG 2026



11. Anhang

16. Gibt es (noch) andere Aspekte des Saarlandischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetzes, die in
der Umsetzung einen besonderen Aufwand fiir lhr Unternehmen bedeuten?

Bitte beschreiben Sie kurz diese Aspekte.

17. Hat sich der Aufwand fiir lhr Unternehmen durch das Saarlandische Tariftreue- und Fairer-Lohn-
Gesetz (STFLG) im Vergleich zum, bis 2021 geltenden, Saarldndischen Tariftreuegesetz (STTG) er-
hoht?

Bitte wahlen Sie aus.
Oja

O nein

O Kann ich nicht sagen.

18. Wie beurteilen Sie die Uberpriifung der Einhaltung des Saarlidndischen Tariftreue- und Fairer-
Lohn-Gesetz in Unternehmen?

Bitte wahlen Sie aus.

Eine Uberpriifung der Einhaltung der Regelungen halte ich fiir

O sehr wichtig O wichtig O weniger wichtig O unwichtig

iso-Institut — Evaluationsbericht STFLG 2026 | 93



11. Anhang

19. Welche Wirkungen auf (lhr) Unternehmen hat das Saarlandische Tariftreue- und Fairer-Lohn-
Gesetz zusammen mit den entsprechenden Rechtsverordnungen?

Bitte schatzen Sie ein, inwieweit folgende Aussagen aus lhrer Sicht zutreffen.

Durch das STFLG trifft voll und trifft eher zu trifft eher nicht trifft gar nicht zu JKann ich nicht be-
ganz zu zu urteilen.
hat sich das Entgeltniveau der O O O O O

von unserem Unternehmen im
Rahmen von offentlichen Auf-
tragen im Saarland eingesetzten
Beschaftigen erhoht.

werden in unserem Unterneh- O O @) O O
men im Rahmen o6ffentlichem
Auftrage soziale Aspekte starker
berticksichtigt.

hat sich die durchschnittliche O O O O O
Zufriedenheit unserer Mitarbei-
tenden verbessert.

ist die durchschnittliche Leis- O O O O O
tungsbereitschaft unserer Mit-
arbeitenden gestiegen.

hat sich die Wettbewerbsposi- O O @) O @)
tion unseres Unternehmens ver-

bessert.

haben sich die Auftragswerte er- @) @) O O O

hoht, die unser Unternehmen
im Rahmen von offentlichen
Ausschreibungen im Saarland
kalkuliert.

werden die Marktchancen von O O O O O
Unternehmen verbessert, die
Tariflohne zahlen.

20. Hat sich Ihr Unternehmen auf 6ffentliche Ausschreibungen im Saarland seit 2022 nicht bewor-
ben, obwohl sie fiir lhr Unternehmen passend gewesen widren?

Bitte wahlen Sie aus.
Oja

O nein

O Kann ich nicht sagen.
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21. Was waren die Griinde, sich nicht auf diese 6ffentlichen Ausschreibungen im Saarland zu bewer-
ben?

Mehrfachauswahl ist moglich.
O Unternehmen ausgelastet/Auftragsbiicher gefillt
O Materialengpésse/Probleme mit Zulieferungen
O Personalmangel/Personalausfall
O zu hoher Aufwand fir Bewerbungsverfahren
O geforderte Arbeitsbedingungen zu teuer

O Nachweispflichten zu aufwendig/kompliziert

O Sonstiges |

O Kann ich nicht sagen.

22. Mochten Sie uns noch etwas zum Saarlandischen Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz mitteilen,
bevor Sie den Fragebogen abschicken?

iso-Institut — Evaluationsbericht STFLG 2026 | 95



11. Anhang

96 | iso-Institut — Evaluationsbericht STFLG 2026






www.iso-institut.de




	Abbildungsverzeichnis
	1. Hintergrund und Evaluationsauftrag
	2. Einrichtung von Tariftreueregelungen in den Ländern und im Bund
	2.1 Nationale und EU-weite Rechtsetzung und Rechtsprechung als Rahmen für Tariftreueregelungen
	2.2 Tariftreueregelungen in den Bundesländern
	2.3 Die Regelungen zur Tariftreue in vergleichender Betrachtung
	2.4 Planungen für ein Tariftreuegesetz auf Bundesebene

	3. Methodisches Vorgehen
	3.1 Dokumentenanalyse
	3.2 Experteninterviews
	3.3 Auswertung der Meldedaten an die Prüfbehörde
	3.4 Befragung der Vergabestellen und der beauftragten Unternehmen
	Befragung der Vergabestellen
	Befragung der Unternehmen

	3.5 Limitationen

	4. Entwicklung und Funktionsweise des STFLG
	4.1 Hintergrund der Gesetzgebung und Aufbau des Gesetzes
	Paradigmenwechsel im Übergang vom STTG zum STFLG
	Struktureller Aufbau des STFLG

	4.2 Umsetzung der Vorgaben des STFLG im Ministerium
	Erarbeitung der Rechtsverordnungen
	Information der Vergabestellen und Meldung der Vergaben
	Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der Tariftreue


	5. Vergabeprozesse im Saarland im Geltungsbereich des STFLG
	6. Umsetzung und Handhabbarkeit des STFLG aus Sicht der Vergabestellen und Unternehmen
	6.1 Ergebnisse aus der Befragung der Vergabestellen
	Reichweite des Schwellenwerts von 25.000 Euro
	Verständlichkeit der Regelungen
	Umsetzbarkeit der Regelungen
	Zusätzliche Aufwände durch das STFLG für die Vergabestellen

	6.2 Ergebnisse aus der Unternehmensbefragung
	Struktur der Unternehmensstichprobe
	Beteiligung am Vergabegeschehen
	Verständlichkeit der Regelungen
	Umsetzbarkeit der Tariftreueregelungen für die Unternehmen
	Zusätzliche Aufwände durch das STFLG für die Unternehmen


	7. Wirkungen des STFLG aus Sicht der Vergabestellen und Unternehmen
	7.1 Ergebnisse aus der Befragung der Vergabestellen
	7.2 Ergebnisse aus der Unternehmensbefragung
	7.3 Wirkungen des STFLG auf die Tarifbindung im Saarland
	Entwicklung der Tarifbindung im Saarland und in Deutschland
	Inhalte der Rechtsverordnungen und ihre Effekte für Tarifbindung und Tarifpraxis


	8. Prüfgeschehen und Arbeitsweise der Prüfbehörde Tariftreue
	8.1 Struktur und Aufgabe der Prüfbehörde Tariftreue
	8.2 Arbeitsweise der Prüfbehörde Tariftreue
	Fallauswahl und Vorermittlungen
	Vor-Ort-Kontrolle
	Prüfung der Lohnunterlagen
	Prüfergebnis und Sanktionsentscheidung
	Information der Vergabestelle

	8.3 Einschränkungen für Vor-Ort-Kontrollen
	8.4 Entwicklung des Prüfgeschehens

	9. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
	9.1 Zusammenfassende Betrachtung der Evaluationsergebnisse
	Umsetzung des STFLG
	Schwellenwert nach § 2 Abs. 4 STFLG
	Wirkungen des STFLG

	9.2 Handlungsempfehlungen zur Umsetzung und Weiterentwicklung des STFLG
	Gestaltung der Vergabemeldungen
	Kommunikations- und Austauschformate zwischen MASFG und Vergabestellen
	Stärkung der Prüfbehörde Tariftreue
	Gestaltung der Verpflichtungserklärung und der Vertragsbeziehung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
	Ausschluss von Unternehmen vom Wettbewerb nach § 14 Abs. 3 und 4 STFLG
	Stärkung der Anspruchsrechte von Beschäftigten der Auftragnehmer bei Verstößen gegen das STFLG
	Künftige Evaluationen


	10. Literatur
	11. Anhang
	11.1 Fragebogen zur Befragung der Vergabestellen
	11.2 Fragebogen zur Befragung der Unternehmen


